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EU-Ministerrat: Einführung eines öffentlichen Country-by-Country Report-

ing beschlossen 

Am 28.10.2021 hat der EU-Ministerrat das Ergebnis der Trilog-Verhandlungen 

zur Einführung eines öffentlichen Country-by-Country Reporting zwischen den 

EU-Mitgliedstaaten, dem EP und der EU-Kommission mit qualifizierter Mehrheit 

gebilligt und damit den Weg für die endgültige Annahme der Richtlinie geebnet. 

Auf Seiten des Rates haben zwei Staaten (Schweden und Zypern) dagegen ge-

stimmt, vier Staaten (Tschechische Republik, Irland, Luxemburg und Malta) ha-

ben sich ihrer Stimme enthalten. In einem ergänzenden Statement hat Kroatien 

erneut seine Bedenken hinsichtlich der Rechtsgrundlage geltend gemacht und 

darauf hingewiesen, dass dies keine Blaupause für Entscheidungen mit qualifi-

zierter Mehrheit anstatt Einstimmigkeit in Steuerfragen sein dürfe. Zypern, die 

Tschechische Republik, Ungarn, Irland, Luxemburg, Malta und Schweden brach-

ten ebenfalls ihre Bedenken hinsichtlich der Rechtsgrundlage (Art. 50(1) AEUV 

statt Art. 115 AEUV) zum Ausdruck. 

Mit der Billigung des Gesetzestextes durch den Rat fehlt nur noch die formale 

Zustimmung durch das EP, die für eine der Plenarsitzungen im November vorge-

sehen ist. Anschließend tritt die Richtlinie am 20. Tag nach ihrer Veröffentlichung 

im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. Die Mitgliedstaaten haben dann 18 

Monate Zeit (bis Mitte 2023), die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. 

Die Veröffentlichungspflicht gilt sowohl für europäische als auch für internationale 

Konzerne mit Tochterunternehmen und Zweigniederlassungen in der EU, die ei-

ne jährliche Umsatzschwelle von 750 Mio. Euro überschreiten. Die Berichterstat-

tung hat innerhalb von 12 Monaten ab dem Bilanzstichtag des betreffenden Ge-

schäftsjahres zu erfolgen, enthalten ist auch eine Safeguard-Klausel von bis zu 

fünf Jahren. 

Die ebenfalls vorgesehene Review-Klausel sieht vor, dass die EU-Kommission 

vier Jahre nach ihrer Umsetzung die Wirksamkeit der Richtlinie überprüfen und 

einen Bericht vorlegen muss, um festzustellen, ob u. a. eine vollständig desag-

gregierte Berichterstattung die Wirksamkeit dieser Richtlinie verbessern würde. 

Darüber hinaus ist zu erwarten, dass einzelne Länder wie Schweden vor dem 

EuGH Klage erheben werden. 

 

BMF: Entwurf eines Anwendungsschreibens zur Option zur Körperschafts-

besteuerung nach § 1a KStG  

Das BMF hat am 30.09.2021 den Entwurf eines BMF-Schreibens zur Option zur 

Körperschaftsbesteuerung nach § 1a KStG veröffentlicht. Der Entwurf wurde auf 

der Homepage des BMF online gestellt und zudem diversen Verbänden mit der 

Bitte um Stellungnahme bis zum 20.10.2021 zugeleitet.  

Die Option zur Körperschaftsbesteuerung nach § 1a KStG wurde mit dem Gesetz 

zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts vom 25.06.2021 („KöMoG“) 

eingeführt. Personenhandels- und Partnerschaftsgesellschaften wird damit die 
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Möglichkeit eingeräumt, ohne tatsächlichen Rechtsformwechsel ertragsteuerlich 

wie eine Kapitalgesellschaft besteuert zu werden.  

Der Entwurf des BMF-Schreibens behandelt die einzelnen Tatbestandsmerkmale 

und Rechtsfolgen der Option nach § 1a KStG. Neben einigen Sonderfällen nimmt 

das BMF v.a. Stellung zur zeitlichen Anwendung des § 1a KStG, zum persönli-

chen Anwendungsbereich der Norm, zu Fragen der Antragstellung nach § 1a 

KStG, dem Übergang zur Besteuerung als Körperschaft, zur Besteuerung der op-

tierenden Gesellschaft und ihrer Gesellschafter und zur Rückoption.  

Die Finanzverwaltung scheint dabei die verwendeten Begrifflichkeiten nicht allzu 

großzügig auszulegen. Eine detaillierte Auseinandersetzung mit diesem BMF-

Entwurf finden Sie in der nächsten TAX WEEKLY Ausgabe. 

 

BMF: Umgang mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur 

6%-Verzinsung nach § 233a AO 

Bereits in unserer letzten Ausgabe hatten wir über eine Pressemitteilung des 

Niedersächsischen Landesamts für Steuern vom 17.09.2021 berichtet, in der 

erstmals das Vorgehen von Bund und Ländern im Umgang mit der Entscheidung 

des BVerfG beschrieben wurde (vgl. TAX WEEKLY # 34/2021). 

Die angesprochene Pressemitteilung stützte sich dabei inhaltlich auf ein erst die-

se Woche am 28.09.2021 veröffentlichtes BMF-Schreiben vom 17.09.2021, das 

hier nachgereicht werden soll. Dem Schreiben lassen sich die bereits letzte Wo-

che beschriebenen Details zum Umgang mit dem Beschluss des BVerfG, wie er 

nun zwischen BMF und den obersten Finanzbehörden der Länder abgestimmt 

wurde, entnehmen. Ergänzend finden sich in dem BMF-Schreiben auch die Er-

läuterungstexte, die in den verschiedenen Konstellationen in die Bescheide auf-

zunehmen sind. 

Hervorzuheben ist vielleicht nochmal, dass Zinsfestsetzungen für Verzinsungs-

zeiträume bis 31.12.2018 endgültig erfolgen. Unter Verzinsungszeiträumen bis 

zum 31.12.2018 sind hierbei nur volle Zinsmonate zu verstehen, die spätestens 

mit Ablauf des 31.12.2018 enden. Wegen der Zinshöhe vorläufige Bescheide 

werden nach § 165 Abs. 2 Satz 4 AO nur ausdrücklich für endgültig erklärt, wenn 

der Zinsschuldner dies beantragt oder der Zinsbescheid aus anderem Grund auf-

zuheben oder zu ändern ist. Auch Einsprüche werden soweit Verzinsungszeit-

räume bis 31.12.2018 betroffen sind, als unbegründet zurückgewiesen und eine 

ggf. gewährte AdV aufgehoben. 

Ebenso wird mit Bescheiden betreffend Zinsen nach den §§ 234 bis 237 AO so-

wie anderen Zinsen, auf die § 238 Abs. 1 AO anzuwenden ist, umgegangen, weil 

sich die Unvereinbarkeitserklärung des BVerfG nicht auf diese anderen Verzin-

sungstatbestände erstreckt. Laut BMF-Schreiben vom 17.09.2021 ergehen diese 

Bescheide nunmehr wieder endgültig. Die Finanzverwaltung ist angewiesen, 

diesbezügliche Einsprüche als unbegründet zurückzuweisen, so dass im Einzel-

fall entschieden werden muss, ob der Klageweg beschritten wird. Für diesbezüg-

lich vorläufige Bescheide gilt nach Auffassung der Finanzverwaltung, dass die 
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Unsicherheit mit dem BVerfG-Beschluss entfallen ist. Diese vorläufigen Beschei-

de werden nach § 165 Abs. 2 Satz 4 AO allerdings nur ausdrücklich für endgültig 

erklärt, wenn der Zinsschuldner dies beantragt oder der Zinsbescheid aus ande-

rem Grund aufzuheben oder zu ändern ist. Stellt der Steuerpflichtige diesen An-

trag nicht, bleibt es zwar weiterhin bei der vorläufigen Festsetzung. Der Steuer-

bescheid wird aber irgendwann durch Verjährungseintritt (§ 239 Abs. 1 AO, je-

doch gehemmt nach § 171 Abs. 8 Satz 2 AO) endgültig. In den meisten Fällen 

wird die Festsetzungsverjährung Mitte August 2023 ein Thema. Nur ein entspre-

chender Antrag des Steuerpflichtigen und die folgende Endgültigkeitserklärung 

ermöglicht es ihm, sich gegen die Zinshöhe zur Wehr zu setzen. Allerdings wer-

den entsprechende Einsprüche, wie beschrieben, momentan als unbegründet zu-

rückgewiesen, so dass auch hier über den Klageweg zu entscheiden sein wird. In 

der aktuellen Situation ist es daher regelmäßig ratsam, noch abzuwarten und zu 

hoffen, dass bis Mitte August 2023 bereits ein entsprechendes Hauptsachever-

fahren beim BFH oder beim BVerfG anhängig gemacht wurde.  

Diese aus Sicht der Steuerpflichtigen unbefriedigende Situation, dass der Ball 

nun in Bezug auf die anderen Verzinsungstatbestände der AO nahezu lautlos 

wieder zu ihnen geschoben wird, ist am Ende daraus entstanden, dass die Fi-

nanzverwaltung die Vorläufigkeit über die eigentlich beim BVerfG streitgegen-

ständlichen Nachzahlungszinsen hinaus auch für andere Zinsen gewährt hat. 

Denn dadurch ist nun die Situation entstanden, dass die Unsicherheit in Bezug 

auf diese anderen Zinsen zwar mangels diesbezüglicher Entscheidung des 

BVerfG formal weggefallen ist, von einer materiellen Sicherheit/Klärung aber gar 

keine Rede sein kann. Schließlich hat schon der VIII. Senat des BFH mit Be-

schluss vom 03.09.2018 (VIII B 15/18) wegen verfassungsrechtlicher Zweifel AdV 

eines Bescheids über die Festsetzung von Aussetzungszinsen für den Zeitraum 

ab 2012 gewährt. Ein solches Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes ist al-

lerdings nicht ausreichend für eine Vorläufigkeit nach § 165 Abs. 1 Satz 2 AO. 

Besonders wichtig im Zusammenhang mit anderen Verzinsungstatbeständen der 

AO ist auch die Aussage, dass die Anrechnung von Zinsen nach § 233a AO auf 

Stundungszinsen (§ 234 Abs. 3 AO), Hinterziehungszinsen (§ 235 Abs. 4 AO), 

Prozesszinsen (§ 236 Abs. 4 AO) und Aussetzungszinsen (§ 237 Abs. 4 AO) ggf. 

anzupassen ist. Denn diese Zinsen und Zinsen nach § 233a AO unterscheiden 

sich nun nach Auffassung der Finanzverwaltung deutlich voneinander. 

Kritisch zu sehen ist aus unserer Sicht weiterhin die undifferenzierte Darstellung 

in Bezug auf Erstattungszinsen. Unseres Erachtens sollte der Vertrauensschutz 

nach § 176 AO regelmäßig einer Änderung von Erstattungszinsbescheiden, die 

vor Veröffentlichung der Entscheidung des BVerfG ergangen sind, entgegenste-

hen (vgl. ausführlich TAX WEEKLY # 34/2021). 

 

BMF: Keine Änderung der Pauschalen für Dienstreisen ins Ausland zum 

01.01.2022 

Das BMF hat auf seiner Homepage mitgeteilt, dass die Auslandstage- und Aus-

landsübernachtungsgelder für Dienstreisen ins Ausland pandemiebedingt zum 
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01.01.2022 nicht neu festgesetzt werden. Demzufolge sind die durch BMF-

Schreiben vom 03.12 2020 veröffentlichten steuerlichen Pauschbeträge auch für 

das Kalenderjahr 2022 anzuwenden. 

 

BMF: Steuerbefreiung für grenzüberschreitende Beförderungsleistungen 

von Gütern gem. § 4 Nr. 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa UStG 

Bereits im Jahr 2020 hat die Finanzverwaltung den Umsatzsteuer-

Anwendungserlass zur Anwendbarkeit der Steuerbefreiung an die EuGH-

Rechtsprechung angepasst: Voraussetzung sei, dass die grenzüberschreitende 

Beförderung oder andere sonstige Leistung unmittelbar an den Versender oder 

den Empfänger dieser Gegenstände geleistet wird; sie komme somit nur für die 

Leistungen des Hauptfrachtführers, nicht aber für Leistungen der Unterfrachtfüh-

rer in Betracht (vgl. TAX WEEKLY # 05/2020). Als Reaktion auf Zweifelsfragen in 

der Praxis sowie Schwierigkeiten bei der Umsetzung wurde die ursprüngliche 

Nichtbeanstandungsregelung für die Anwendung der neuen Vorgaben mehrfach 

verlängert – gegenwärtig bis zum 31.12.2021 (vgl. TAX WEEKLY # 38/2020).  

Nunmehr präzisiert die Finanzverwaltung mit BMF-Schreiben vom 27.09.2021 die 

Anwendungsvoraussetzungen in Abschn. 4.3.4 Abs. 3 UStAE (n.F.), u.a. durch 

die Klarstellung der Begrifflichkeiten „Versender“ und „Empfänger“. 

Den Nachweis, dass die Leistungserbringung unmittelbar an den Versender bzw. 

Empfänger erfolgt, soll der Hauptfrachtführer durch eine beleghafte Erklärung 

über die „Versendereigenschaft“ seines Kunden führen können; eine weiterge-

hende Erläuterung zu den Inhalten einer solchen Erklärung erfolgt nicht. Erweist 

sich eine solche Erklärung im Nachgang als unzutreffend, kann die Steuerbefrei-

ung dennoch gewährt werden; diese Billigkeitsmaßnahme greift aber nur bei un-

verschuldeter Unkenntnis der Unrichtigkeit seitens des Hauptfrachtführers. 

Auch zum Sonderfall der sog. gemischten Sendungen nimmt die Finanzverwal-

tung Stellung: Der Hauptfrachtführer (z.B. ein Logistikdienstleister) wird dabei mit 

der grenzüberschreitenden Beförderung von Gegenständen beauftragt. Der hier-

zu tätig werdende Unterfrachtführer (z.B. ein Speditionsunternehmen) befördert 

daneben aber auch Gegenstände, z.B. in einem Container oder einem Paket, für 

die der Hauptfrachtführer selbst liefernder Unternehmer und damit Versender ist. 

Die Beförderungsleistung des Unterfrachtführers wäre lediglich hinsichtlich der 

Gegenstände umsatzsteuerbefreit, für die der Hauptfrachtführer selbst Versender 

ist und im Übrigen steuerpflichtig, so dass eine Aufteilung vorzunehmen wäre. 

Aus Sicht der Finanzverwaltung soll es jedoch nicht beanstandet werden, wenn 

die Leistung des Unterfrachtführers insgesamt als steuerpflichtig behandelt wird. 

Korrespondierend soll dem Hauptfrachtführer, unter den weiteren Vorrausetzun-

gen, grundsätzlich auch der Vorsteuerabzug diesbezüglich zustehen. 
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BMF: Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Organschaften 

Mit dem BMF-Schreiben vom 27.09.2021 setzt sich die Finanzverwaltung mit der 

Rechtsprechung des BFH zum Übergang der Steuerschuldnerschaft auseinan-

der. 

Im Urteilsfall hatte sich der BFH mit der Fragestellung beschäftigt, auf Basis wel-

cher Umsätze zu bestimmen sei, ob der Leistungsempfänger einer Bauleistung 

seinerseits nachhaltig Bauleistungen erbringt und damit zum Steuerschuldner 

nach § 13b UStG werden könne (vgl. TAX WEEKLY # 39/2020). Die Besonder-

heit bestand u.a. darin, dass der Leistungsempfänger eine Organgesellschaft ei-

nes umsatzsteuerrechtlichen Organkreises war.  

Nach der Auffassung der Finanzverwaltung erbringt ein Unternehmer zumindest 

dann nachhaltig Bauleistungen, wenn er mindestens 10 % seines Weltumsatzes 

(Summe seiner im Inland steuerbaren und nicht steuerbaren Umsätze) als Bau-

leistungen erbringt, vgl. Abschn 13b.3 Abs. 2 UStAE. Für die Beurteilung dieser 

Voraussetzungen bei einer Organgesellschaft sollen diese Vorgaben entspre-

chend gelten, wobei hier aber nur die Bemessungsgrundlagen der Umsätze be-

rücksichtigt werden sollen, welche die betroffene Organgesellschaft erbringt.  

Aufgrund der BFH-Rechtsprechung wird der Umsatzsteuer-Anwendungserlass 

nunmehr dahingehend angepasst, dass nicht steuerbare Innenumsätze bei die-

ser Ermittlung auf Ebene der Organgesellschaft unbeachtlich sein sollen, vgl. Ab-

schn. 13b.3 Abs. 7 Satz 3 UStAE n.F. 

Die Finanzverwaltung versteht dies als einen, über die Fälle der Bauleistungen 

hinauswirkenden, allgemeingültigen Grundsatz. Dieser sei folglich auch für die 

Beurteilung des Übergangs der Steuerschuldnerschaft bei Lieferungen von Gas 

oder Elektrizität (§ 13b Abs. 2 Nr. 5 Buchst. b UStG), bei der Reinigung von Ge-

bäuden und Gebäudeteilen (§ 13b Abs. 2 Nr. 8 UStG) und bei sonstigen Leistun-

gen auf dem Gebiet der Telekommunikation (§ 13b Abs. 2 Nr. 12 UStG) anzu-

wenden. Es werden daher die entsprechenden Abschnitte des Umsatzsteuer-

Anwendungserlasses dahingehend geändert, dass auch für die Beurteilung des 

Status als Wiederverkäufer von Gas und Elektrizität (Abschn. 13b.3a Abs. 3 Sat-

ze 2 UStAE n.F.) bzw. von Telekommunikationsleistungen (Abschn. 13b.7b Abs. 

5 Satze 2 UStAE n.F.) nichtsteuerbare Innenumsätze unbeachtlich sein sollen. 

Diese Grundsätze sollen in allen offenen Fällen anzuwenden sein. 

In der Praxis könnte das Fehlen einer Nichtbeanstandungsregelung zu signifikan-

te Schwierigkeiten führen, z.B. sofern Organgesellschaften nach der bisherigen 

Finanzverwaltungsauffassung nicht nachhaltig Bauleistungen erbracht haben: 

Bewirkt eine Organgesellschaft im Jahr 2019 Umsätze von 90.000 € durch Bau-

leistungen an nicht zum Organkreis gehörige Kunden, so galt sie bei einem Ge-

samtumsatzvolumen von 1 Mio. € bislang nicht als Bauleister im Sinne des § 13b 

Abs. 5 UStG. Enthält dieser Gesamtumsatz jedoch beispielsweise auch nicht-

steuerbare Innenumsätze in Höhe von 300.000 €, wäre nunmehr von der nach-

haltigen Erbringung von Bauleistungen auszugehen (90.000 € = 13 % von 

700.000 €). Folglich wären im Jahr 2019 an die Organgesellschaft erbrachte Bau-

leistungen nicht mehr mit gesondertem Steuerausweis abzurechnen, sondern es 



 

 
Seite 6 von 10 

 

# 35 
01.10.2021 

.04.2020 

 

 
28.03.2014 

käme zum Übergang der Steuerschuldnerschaft. Ausgewiesene Steuerbeträge 

der Vorlieferanten würden einen unrichtigen Steuerausweis (§ 14c Abs. 1 UStG) 

darstellen und auf Seiten der Organschaft nicht (mehr) zum Vorsteuerabzug be-

rechtigen. Ferner greift für diesen Fall die Zweifelsfallregelung des § 13b Abs. 5 

Satz 8 UStG gerade nicht. 

Letztlich erscheint es denkbar, dass der BFH diese Aussagen der Finanzverwal-

tung im Zuge eines erneuten Klageverfahrens wiederum beanstanden könnte. 

Die Entscheidung des BFH basierte darauf, dass das Kriterium der Nachhaltigkeit 

auf Ebene des Organträgers anhand der von diesem für den Organkreis zu erklä-

renden Ausgangsumsätze zu beurteilen sei. Da der Organträger im Urteilsfall 

aber Grundstücklieferungen und keine Bauleistungen erbrachte, war eine nach-

haltige Erbringung von Bauleistung im Sinne von § 13b Abs. 5 UStG nicht gege-

ben. Die Finanzverwaltung stellt hingegen sowohl bei Lieferungen von Gas oder 

Elektrizität, der Reinigung von Gebäuden und Gebäudeteilen, den sonstigen 

Leistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation als auch bei den Bauleistun-

gen unverändert auf die Bemessungsgrundlagen der jeweiligen Organgesell-

schaft ab. 

 

BFH: Schadensersatz wegen Prospekthaftung bei Beteiligung an gewerb-

lich tätiger Fonds-KG steuerpflichtig 

Der BFH hat mit Urteil vom 17.03.2021 (IV R 20/18) entschieden, dass der Scha-

densersatzanspruch, der einem Kommanditisten einer gewerblich tätigen Fonds-

KG wegen fehlerhafter Angaben im Beteiligungsprospekt zusteht, steuerpflichtig 

ist. 

Nach ständiger Rechtsprechung des BFH gehören zu den gewerblichen Einkünf-

ten des Gesellschafters einer Personengesellschaft alle Einnahmen und Ausga-

ben, die ihre Veranlassung in der Beteiligung an der Gesellschaft haben. Erhält 

danach der Gesellschafter Schadensersatz, so ist dieser als Sonderbetriebsein-

nahme bei den gewerblichen Einkünften zu erfassen, wenn das schadensstiften-

de Ereignis mit der Stellung des Gesellschafters als Mitunternehmer zusammen-

hängt. 

Der Kläger hatte vor dem Zivilgericht ein Urteil erstritten, durch das ihm gegen 

den Ersteller des Beteiligungsprospekts für einen gewerblich tätigen Filmfonds, 

dem der Kläger als Kommanditist beigetreten war, Schadensersatz wegen feh-

lerhafter Angaben in dem Prospekt zugesprochen worden war. Der Schadenser-

satz wurde dem Kläger Zug um Zug gegen Abtretung seiner sämtlichen Ansprü-

che aus der betroffenen Beteiligung zugesprochen. Anders als das Finanzamt 

war der Kläger der Meinung, dass dieser Anspruch nicht der Besteuerung unter-

liege. Mit seiner Klage hatte er in erster Instanz zunächst Erfolg. 

Entgegen der Vorinstanz entschied nun aber der BFH, dass auch Ansprüche aus 

zivilrechtlicher Prospekthaftung, die dem Mitunternehmer einer KG gegen einen 

Vermittler oder Berater zustehen, weil unzureichende Informationen über eine 

eingegangene Beteiligung erteilt wurden, der Besteuerung unterliegen. Scha-

densersatzleistungen, die ein Mitunternehmer aus Prospekthaftung erhält, sind 
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durch seine Mitunternehmerstellung und damit betrieblich veranlasst. Dies gilt 

nicht nur für den Schadensersatz aus Prospekthaftung selbst, sondern auch für 

den Zinsanspruch, den der Kläger für die Dauer seines zivilgerichtlichen Scha-

densersatzprozesses erstritten hat. 

Besteht die Verpflichtung zur Leistung von Schadensersatz Zug um Zug gegen 

Übertragung der Kommanditbeteiligung selbst, führt die Übertragung des wirt-

schaftlichen Eigentums an der Kommanditbeteiligung zu einem Veräußerungs-

gewinn nach § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG. Besteht die Verpflichtung Zug um 

Zug gegen Abtretung von Ansprüchen, die nicht der Übertragung der Beteiligung 

selbst entsprechen, führt die Abtretung zu einem laufenden Sonderbetriebsge-

winn nach § 15 EStG. Ermittelt die Personengesellschaft - wie im Streitfall - ihren 

Gewinn nach § 4 Abs. 1, § 5 EStG, entsteht der Gewinn (erst) mit der wirksamen 

Abtretung der Ansprüche. Auf den Zeitpunkt des Zuflusses der Schadensersatz-

zahlung kommt es nicht an. Da die bisher getroffenen Feststellungen keine ab-

schließende Beurteilung dieser Fragen zuließen, war die Sache an das Finanzge-

richt zurückzuverweisen. 

Die Grundsätze des BFH-Urteils vom 06.09.2016 (IX R 44/14) seien entgegen 

der Auffassung des Klägers und des Finanzgerichts auf Schadensersatz aus 

Prospekthaftung für die Beteiligung an einer Mitunternehmerschaft nicht anwend-

bar. Das Urteil betraf die Beteiligung an einer grundbesitzenden und rein vermö-

gensverwaltend tätigen Personengesellschaft. Diese unterscheidet sich grundle-

gend von einer Mitunternehmerschaft, weil dem Gesellschafter dort nur Anteile 

an den Einkünften aus der Vermögensverwaltung und bestimmten steuerbaren 

privaten Veräußerungsgeschäften der Personengesellschaft zuzurechnen sind. 

Anders als bei mitunternehmerischen Beteiligungen werden Vermögenszuwäch-

se und -minderungen bei Gesellschaftern vermögensverwaltender Personenge-

sellschaften nicht umfassend ertragsteuerrechtlich erfasst. 
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Alle am 30.09.2021 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

III R 34/19 14.04.2021 
Übertragung kindbedingter Freibeträge; Familienleistungsausgleich beim Eingreifen 
von Steuerermäßigungsvorschriften; Günstigerprüfung 

IV R 20/18 17.03.2021 
Schadensersatz wegen Prospekthaftung bei Beteiligung an einer gewerblich tätigen 
Fonds-KG unterliegt der Einkommensteuer 

III B 123/20 18.02.2021 
Kindergeld: Nordteil der Insel Zypern kein Mitgliedstaat i.S. des § 63 Abs. 1 Satz 6 
EStG 

 

 

 

Alle am 30.09.2021 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

I B 43/20 
(AdV) 

30.06.2021 
Unterbrechung eines AdV-Verfahrens wegen Insolvenzeröffnung über das Ver-
mögen des Antragstellers 

I B 75/20 
(AdV) 

18.05.2021 
Einordnung einer US-amerikanischen LLC als Personen- oder Kapitalgesell-
schaft 

I B 76/20 
(AdV) 

18.05.2021 
Inhaltsgleich mit BFH-Beschluss vom 18.05.2021 - I B 75/20 (AdV): Einordnung 
einer US-amerikanischen LLC als Personen- oder Kapitalgesellschaft 

IV R 21/18 17.03.2021 
Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 17.03.2021 IV R 20/18 - Scha-
densersatz wegen Prospekthaftung bei Beteiligung an einer gewerblich tätigen 
Fonds-KG unterliegt der Einkommensteuer 

IV R 22/18 17.03.2021 
Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 17.03.2021 IV R 20/18 - Scha-
densersatz wegen Prospekthaftung bei Beteiligung an einer gewerblich tätigen 
Fonds-KG unterliegt der Einkommensteuer 

IV R 23/18 17.03.2021 
Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 17.03.2021 IV R 20/18 - Scha-
densersatz wegen Prospekthaftung bei Beteiligung an einer gewerblich tätigen 
Fonds-KG unterliegt der Einkommensteuer 

IV R 24/18 17.03.2021 
Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 17.03.2021 IV R 20/18 - Scha-
densersatz wegen Prospekthaftung bei Beteiligung an einer gewerblich tätigen 
Fonds-KG unterliegt der Einkommensteuer 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110184/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110185/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110183/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150147/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150147/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150148/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150148/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150149/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150149/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150143/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150144/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150145/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150146/
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Alle bis zum 01.10.2021 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

III C 2 - S 
7100/19/10001 :006 

01.10.2021 
Umsatzsteuer; Umsatzsteuerrechtliche Behandlung von Abmahnungen bei 

Urheberrechtsverletzungen und bei unlauteren Wettbewerbshandlungen 

III C 3 - S 
7329/19/10001 :003 

01.10.2021 Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2021 

IV C 2 - S 
2700/20/10001 :022 

30.09.2021 
Entwurf eines BMF-Schreibens zur Option zur Körperschaftsbesteuerung (§ 

1a KStG) 

IV B 3 - S 1301-
FRA/19/10018 :007 

30.09.2021 Absprache zur Geltungsdauer der Konsultationsvereinbarung 

IV A 3 - S 
0229/21/10001 :006 

29.09.2021 

Anwendung der Verordnung über Mitteilungen an die Finanzbehörden 

durch andere Behörden und öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten (Mittei-

lungsverordnung - MV) 

IV B 3 - S 1301-
BEL/20/10002 :001 

29.09.2021 
Siebte Verlängerung der Konsultationsvereinbarung zwischen Deutschland 

und Belgien 

III C 3 - S 7167-
b/19/10003 :001 

28.09.2021 
Umsatzsteuer; Umsatzsteuerbefreiung für Post-Universaldienstleistungen 

nach § 4 Nummer 11b Umsatzsteuergesetz (UStG) 

IV C 3 - S 
2221/21/10016 :001 

28.09.2021 Einkommensteuerrechtliche Behandlung von Vorsorgeaufwendungen 

IV C 3 - S 
2221/19/10050 :002 

28.09.2021 
Einkommensteuerrechtliche Behandlung von Vorsorgeaufwendungen und 

Altersbezügen 

III C 3 - S 
7279/19/10005 :003 

27.09.2021 

Anwendung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers nach § 

13b Umsatzsteuergesetz (UStG) bei Organschaften; Auswirkungen des 

Bundesfinanzhof (BFH)-Urteils vom 23. Juli 2020, V R 32/19 

III C 3 - S 
7134/21/10004 :001 

27.09.2021 Umsatzsteuerbefreiung für Ausfuhrlieferungen; Errichtung eines BfAA 

III C 3 - S 
7156/19/10002 :006 

27.09.2021 

Umsatzsteuer; Steuerbefreiung der Umsätze nach § 4 Nummer 3 Buchsta-

be a Umsatzsteuergesetz (UStG), (Abschnitt 4.3.2 Abs. 4 Umsatzsteuer-

Anwendungserlass (UStAE)) 

IV C 5 - S 
2353/19/10010 :002 

27.09.2021 Steuerliche Behandlung von Reisekosten und Reisekostenvergütungen 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-10-01-umsatzsteuerrechtliche-behandlung-von-abmahnungen-bei-urheberrechtsverletzungen-und-bei-unlauteren-wettbewerbshandlungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-10-01-umsatzsteuerrechtliche-behandlung-von-abmahnungen-bei-urheberrechtsverletzungen-und-bei-unlauteren-wettbewerbshandlungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2021-10-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2021-10-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2021-10-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2021.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2021-09-30-Entwurf-BMF-Schreiben-Option-Koerperschaftsbesteuerung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2021-09-30-Entwurf-BMF-Schreiben-Option-Koerperschaftsbesteuerung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Frankreich/2021-09-30-fuenfte-Verlaengerung-Konsultationsvereinbarung-DE-FR-Covid-19-Besteuerung-Grenzpendler.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Frankreich/2021-09-30-fuenfte-Verlaengerung-Konsultationsvereinbarung-DE-FR-Covid-19-Besteuerung-Grenzpendler.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2021-09-29-anwendung-der-verordnung-ueber-mitteilungen-an-die-finanzbehoerden-durch-andere-behoerden-und-oeffentlich-rechtliche-rundfunkanstalten-MV.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2021-09-29-anwendung-der-verordnung-ueber-mitteilungen-an-die-finanzbehoerden-durch-andere-behoerden-und-oeffentlich-rechtliche-rundfunkanstalten-MV.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Belgien/2021-09-29-Belgien-Abkommen-DBA-Verlaengerung-Konsultationsvereinbarung-Besteuerung-Grenzpendler.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Belgien/2021-09-29-Belgien-Abkommen-DBA-Verlaengerung-Konsultationsvereinbarung-Besteuerung-Grenzpendler.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-09-28-umsatzsteuerbefreiung-fuer-post-universaldienstleistungen-nach-paragraf-4-nr-11b-UStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-09-28-umsatzsteuerbefreiung-fuer-post-universaldienstleistungen-nach-paragraf-4-nr-11b-UStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2021-09-28-einkommensteuerrechtliche-behandlung-von-vorsorgeaufwendungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2021-09-28-einkommensteuerrechtliche-behandlung-von-vorsorgeaufwendungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2021-09-28-einkommensteuerrechtliche-behandlung-von-vorsorgeaufwendungen-und-altersbezuegen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2021-09-28-einkommensteuerrechtliche-behandlung-von-vorsorgeaufwendungen-und-altersbezuegen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-09-27-anwendung-der-steuerschuldnerschaft-des-leistungsempfaengers-nach-paragraf-13b-UStG-bei-organschaften.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-09-27-anwendung-der-steuerschuldnerschaft-des-leistungsempfaengers-nach-paragraf-13b-UStG-bei-organschaften.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-09-27-umsatzsteuerbefreiung-fuer-ausfuhrlieferungen-errichtung-eines-BfAA.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-09-27-umsatzsteuerbefreiung-fuer-ausfuhrlieferungen-errichtung-eines-BfAA.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-09-27-steuerbefreiung-der-umsaetze-nach-paragraf-4-nummer-3-buchstabe-a-UStG-EuGH-Urteil-vom-29-Juni-2017-C-288-16-L-C.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-09-27-steuerbefreiung-der-umsaetze-nach-paragraf-4-nummer-3-buchstabe-a-UStG-EuGH-Urteil-vom-29-Juni-2017-C-288-16-L-C.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2021-09-27-steuerliche-behandlung-reisekosten-reisekostenverguetungen-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2021-09-27-steuerliche-behandlung-reisekosten-reisekostenverguetungen-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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RICHTLINIE (EU) 2021/…  


DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 


vom … 


zur Änderung der Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick auf die Offenlegung von 


Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen und Zweigniederlassungen 


(Text von Bedeutung für den EWR) 


DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 


gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 50 


Absatz 1, 


auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 


nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 


nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 


gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 


                                                 


1 ABl. C 487 vom 28.12.2016, S. 62. 
2 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 27. März 2019 (ABl. C 108 vom 26.3.2021, 


S. 623) und Standpunkt des Rats in erster Lesung vom … (noch nicht im Amtsblatt 


veröffentlicht). Standpunkt des Europäischen Parlaments vom … (noch nicht im Amtsblatt 


veröffentlicht). 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 


(1) Für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts ist Transparenz wesentlich. In ihren 


Mitteilungen vom 27. Oktober 2015 mit dem Titel „Arbeitsprogramm der Kommission 


2016 – Jetzt ist nicht die Zeit für Business as usual“ und vom 16. Dezember 2014 mit dem 


Titel „Arbeitsprogramm der Kommission 2015 – Ein neuer Start“ erklärte es die 


Kommission zur Priorität, dem Ruf der Bürgerinnen und Bürger der Union nach Fairness 


und Transparenz zu folgen und die Union zum weltweiten Vorbild zu machen. Es ist von 


wesentlicher Bedeutung, dass bei den Bemühungen um mehr Transparenz die 


Gegenseitigkeit zwischen Mitbewerbern berücksichtigt wird. 
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(2) In seiner Entschließung vom 26. März 20191 hat das Europäische Parlament betont, dass 


eine ambitionierte öffentliche länderspezifische Berichterstattung erforderlich ist, um die 


Transparenz von Unternehmen zu erhöhen und die öffentliche Kontrolle zu verbessern. 


Parallel zu den Arbeiten des Rates zur Bekämpfung der Ertragsteuervermeidung muss die 


öffentliche Kontrolle der Ertragsteuerbelastung multinationaler Unternehmen, die in der 


Union tätig sind, verstärkt werden, um die Transparenz und Verantwortung von 


Unternehmen weiter zu fördern und damit zum Wohl unserer Gesellschaften beizutragen. 


Eine solche Kontrolle ist auch erforderlich, um eine aufgrund besserer Informationen 


geführte öffentliche Debatte insbesondere über den Grad der Steuerehrlichkeit bestimmter 


in der Union tätiger multinationaler Unternehmen und die Auswirkungen der 


Steuerehrlichkeit auf die Realwirtschaft zu fördern. Die Festlegung gemeinsamer 


Vorschriften für die Ertragsteuertransparenz würde auch dem allgemeinen wirtschaftlichen 


Interesse dienen, indem in der gesamten Union gleichwertige Garantien für den Schutz von 


Anlegern, Gläubigern und anderen Dritten im Allgemeinen vorgesehen werden, und somit 


dazu beitragen, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger der Union in die Fairness der 


nationalen Steuersysteme wiederherzustellen. Durch einen Ertragsteuerinformationsbericht 


kann eine solche öffentliche Kontrolle unabhängig davon erreicht werden, wo das oberste 


Mutterunternehmen der multinationalen Gruppe seinen Sitz hat. 


                                                 


1 ABl. C 108 vom 26.3.2021, S. 8. 
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(3) Die öffentliche länderspezifische Berichterstattung ist ein wirksames und geeignetes 


Hilfsmittel, um die Transparenz der Tätigkeiten multinationaler Unternehmen zu erhöhen 


und der Öffentlichkeit zu ermöglichen, die Auswirkungen dieser Tätigkeiten auf die 


Realwirtschaft zu beurteilen. Sie verbessert auch die Fähigkeit der Aktionäre, die von 


Unternehmen eingegangenen Risiken zutreffend einzuschätzen, führt zu Anlagestrategien, 


die auf genauen Informationen beruhen, und verbessert die Fähigkeit von 


Entscheidungsträgern, die Effizienz und die Auswirkungen nationaler Rechtsvorschriften 


zu bewerten. Die öffentliche Kontrolle sollte durchgeführt werden, ohne das 


Investitionsklima in der Union oder die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in der 


Union, einschließlich kleiner und mittlerer Unternehmen gemäß der Richtlinie 2013/34/EU 


des Europäischen Parlaments und des Rates1, zu beeinträchtigen. 


(4) Eine öffentliche länderspezifische Berichterstattung hat zudem wahrscheinlich positive 


Auswirkungen auf die Rechte der Arbeitnehmer auf Information und Konsultation, wie sie 


in der Richtlinie 2002/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates2 vorgesehen 


sind, sowie – durch die Verbesserung der Kenntnisse über die Tätigkeiten von 


Unternehmen – auf die Qualität des Dialogs, der innerhalb der Unternehmen stattfindet. 


                                                 


1 Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über 


den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von 


Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des 


Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG 


und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 vom 29.6.2013, S. 19). 
2 Richtlinie 2002/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2002 zur 


Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung und Anhörung der 


Arbeitnehmer in der Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 80 vom 23.3.2002, S. 29). 
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(5) Entsprechend den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 22. Mai 2013 wurde 


eine Überprüfungsklausel in die Richtlinie 2013/34/EU aufgenommen. Diese 


Überprüfungsklausel verpflichtet die Kommission, unter Berücksichtigung der 


Entwicklungen in der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 


(OECD) und der Ergebnisse entsprechender europäischer Initiativen die Möglichkeit der 


Einführung einer Pflicht für große Unternehmen weiterer Wirtschaftszweige zur 


alljährlichen Erstellung eines länderspezifischen Berichts zu prüfen. 


(6) In der Union wurde die öffentliche länderspezifische Berichterstattung für den 


Bankensektor bereits durch die Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und 


des Rates1 sowie für die holz- und die mineralgewinnende Industrie durch die Richtlinie 


2013/34/EU eingeführt. 


(7) Durch die Einführung einer öffentlichen länderspezifischen Berichterstattung durch die 


vorliegende Richtlinie übernimmt die Union bei der Förderung der Finanz- und 


Unternehmenstransparenz weltweit eine Führungsrolle. 


(8) Mehr Transparenz bei finanziellen Angaben wird Vorteile für alle mit sich bringen, da die 


Zivilgesellschaft stärker einbezogen wird, die Arbeitnehmer besser informiert werden und 


die Anleger eine geringere Risikoscheu haben. Außerdem werden Unternehmen von 


besseren Beziehungen zu Interessenträgern profitieren, was zu größerer Stabilität 


zusammen mit einem leichteren Zugang zur Finanzierung wegen klarerer Risikoprofile und 


einer gestärkten Reputation führen wird. 


                                                 


1 Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über 


den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten, 


zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG 


und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338). 
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(9) In ihrer Mitteilung vom 25. Oktober 2011 mit dem Titel " Eine neue EU-Strategie (2011-


14) für die soziale Verantwortung der Unternehmen" definiert die Kommission soziale 


Verantwortung von Unternehmen als die Verantwortung von Unternehmen für ihre 


Auswirkungen auf die Gesellschaft. Soziale Verantwortung der Unternehmen sollte Sache 


der Unternehmen sein. Öffentliche Stellen können über einen intelligenten Mix freiwilliger 


politischer Maßnahmen und erforderlichenfalls ergänzender Regelungen eine 


unterstützende Rolle spielen. Unternehmen können über die Einhaltung der Gesetze 


hinausgehen und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, indem sie weitere soziale, 


ökologische, ethische, verbraucherpolitische oder die Menschenrechte betreffende 


Erwägungen in ihre Geschäftsstrategie und -tätigkeit einfließen lassen. 
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(10) Hat eine Unternehmensgruppe verschiede Arten von Einheiten mit Sitz in der Union, so 


sollte die Öffentlichkeit sämtliche Tätigkeiten der Unternehmensgruppe prüfen können. Im 


Falle von Gruppen, die in der Union ausschließlich über Tochterunternehmen oder 


Zweigniederlassungen tätig sind, sollten diese Tochterunternehmen und 


Zweigniederlassungen den Bericht des obersten Mutterunternehmens offenlegen und 


zugänglich machen. Sind diese Angaben oder ist dieser Bericht nicht verfügbar oder stellt 


das oberste Mutterunternehmen diesen Tochterunternehmen oder Zweigniederlassungen 


nicht alle erforderlichen Angaben zur Verfügung, so sollten die Tochterunternehmen und 


Zweigniederlassungen einen Ertragsteuerinformationsbericht mit allen ihnen vorliegenden, 


von ihnen erhaltenen oder eingeholten Angaben erstellen, offenlegen und zugänglich 


machen, sowie eine Erklärung aus der hervorgeht, dass ihr oberstes Mutterunternehmen die 


erforderlichen Angaben nicht zur Verfügung gestellt hat. Der Verhältnismäßigkeit und der 


Wirksamkeit halber sollte die Pflicht zur Offenlegung und Zugänglichmachung des 


Ertragsteuerinformationsberichts jedoch auf mittlere und große in der Union 


niedergelassene Tochterunternehmen und in der Union errichtete Zweigniederlassungen 


vergleichbarer Größe beschränkt werden. Der Anwendungsbereich der Richtlinie 


2013/34/EU sollte daher entsprechend auf Zweigniederlassungen ausgedehnt werden, die 


in einem Mitgliedstaat von einem Unternehmen errichtet wurden, das außerhalb der Union 


niedergelassen ist und eine Rechtsform hat, die mit den in Anhang I der Richtlinie 


2013/34/EU aufgeführten Rechtsformen vergleichbar ist. Zweigniederlassungen, die nach 


Artikel 37 Buchstabe k der Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und 


des Rates1 aufgehoben wurden, sollten nicht mehr den Berichtspflichten der vorliegenden 


Richtlinie unterliegen. 


                                                 


1 Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 


über bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts (ABl. L 169 vom 30.6.2017, S. 46). 
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(11) Multinationale Gruppen und gegebenenfalls bestimmte unverbundene Unternehmen sollten 


einen Ertragsteuerinformationsbericht offenlegen, wenn die konsolidierten Umsatzerlöse 


der Gruppe oder die Umsatzerlöse des unverbundenen Unternehmens in den beiden letzten 


aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren eine bestimmte Höhe überschritten haben. Analog 


dazu sollte diese Verpflichtung entfallen, wenn die Umsatzerlöse die entsprechende Höhe 


über einen Zeitraum von zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren nicht überschreiten. 


In solchen Fällen sollte die multinationale Gruppe oder das unverbundene Unternehmen 


für das erste Geschäftsjahr, das auf das letzte Geschäftsjahr folgt, in dem die Höhe der 


Umsatzerlöse überschritten wurde, weiterhin berichtspflichtig sein. Eine solche 


multinationale Gruppe oder ein solches unverbundenes Unternehmen sollte den 


Berichtspflichten erneut unterliegen, wenn ihre bzw. seine Umsatzerlöse die entsprechende 


Höhe über einen Zeitraum von zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren erneut 


überschritten haben. Angesichts der Vielzahl von Rechnungslegungsgrundsätzen, nach 


denen sich Abschlüsse richten können, sollten die "Umsatzerlöse" für Unternehmen, die 


dem Recht eines Mitgliedstaats unterliegen, zur Festlegung des Anwendungsbereichs die 


gleiche Bedeutung wie "Nettoumsatzerlöse" nach den nationalen 


Rechnungslegungsgrundsätzen dieses Mitgliedstaats haben. Artikel 43 Absatz 2 


Buchstabe c der Richtlinie 86/635/EWG des Rates1 und Artikel 66 Absatz 2 der Richtlinie 


91/674/EWG des Rates2 enthalten Maßgaben für die Bestimmung der Nettoumsatzerlöse 


eines Kreditinstituts bzw. eines Versicherungsunternehmens. Bei anderen Unternehmen 


sollten die Umsatzerlöse nach den Rechnungslegungsgrundsätzen ermittelt werden, auf 


deren Grundlage ihre Abschlüsse aufgestellt werden. Jedoch sollte für die Zwecke des 


Inhalts des Ertragsteuerinformationsberichts der Begriff „Erträge“ anders definiert werden. 


                                                 


1 Richtlinie 86/635/EWG des Rates vom 8. Dezember 1986 über den Jahresabschluss und den 


konsolidierten Abschluss von Banken und anderen Finanzinstituten (ABl. L 372 vom 


31.12.1986, S. 1). 
2 Richtlinie 91/674/EWG des Rates vom 19. Dezember 1991 über den Jahresabschluss und 


den konsolidierten Abschluss von Versicherungsunternehmen (ABl. L 374 vom 31.12.1991, 


S. 7). 
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(12) Um eine doppelte Berichterstattung für den Bankensektor zu vermeiden, sollten oberste 


Mutterunternehmen und unverbundene Unternehmen, die unter die Richtlinie 2013/36/EU 


fallen und die in ihrem Bericht gemäß Artikel 89 der genannten Richtlinie alle eigenen 


Tätigkeiten und gegebenenfalls alle Tätigkeiten ihrer in den konsolidierten Abschluss 


einbezogenen verbundenen Unternehmen erfassen, insbesondere auch die Tätigkeiten, die 


nicht unter Teil 3 Titel I Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen 


Parlaments und des Rates1 fallen, von den in dieser Richtlinie festgelegten 


Berichtspflichten ausgenommen werden. 


                                                 


1 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 


2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung 


(EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1). 
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(13) Der Ertragsteuerinformationsbericht sollte gegebenenfalls eine Liste aller 


Tochterunternehmen für das betreffende Geschäftsjahr enthalten, die in der Union oder in 


Steuerhoheitsgebieten, welche in Anhang I und gegebenenfalls in Anhang II der 


einschlägigen Fassung der Schlussfolgerungen des Rates zur überarbeiteten EU-Liste nicht 


kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke aufgeführt sind, niedergelassen sind. 


Um Verwaltungsaufwand zu vermeiden, sollte sich das oberste Mutterunternehmen auf die 


Liste der Tochterunternehmen stützen können, die im konsolidierten Abschluss des 


obersten Mutterunternehmens enthalten sind. Der Ertragsteuerinformationsbericht sollte 


zudem Angaben über sämtliche Tätigkeiten aller verbundenen Unternehmen der Gruppe 


enthalten, die in den Abschluss des obersten Mutterunternehmens einbezogen sind bzw. – 


je nach den Umständen – über sämtliche Tätigkeiten des unverbundenen Unternehmens. 


Die Angaben sollten sich auf das für eine wirksame öffentliche Kontrolle erforderliche 


Maß beschränken, damit sichergestellt ist, dass die Offenlegung für Unternehmen nicht zu 


unverhältnismäßigen Risiken oder Nachteilen bei der Wettbewerbsfähigkeit oder zu 


Fehlinterpretationen bezüglich der betroffenen Unternehmen führt. Der 


Ertragsteuerinformationsbericht sollte spätestens 12 Monate nach dem Bilanzstichtag 


zugänglich gemacht werden. Kürzere Fristen für die Offenlegung von Abschlüssen sollten 


nicht für den Ertragsteuerinformationsbericht gelten. Die durch diese Richtlinie 


eingeführten Bestimmungen berühren nicht die Bestimmungen der Richtlinie 2013/34/EU 


über Jahresabschlüsse und konsolidierte Abschlüsse. 
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(14) Zur Vermeidung von Verwaltungsaufwand sollten Unternehmen berechtigt sein, bei der 


Erstellung eines Ertragsteuerinformationsberichts im Sinne der vorliegenden Richtlinie die 


Angaben auf der Grundlage der in Anhang III Abschnitt III Teile B und C der Richtlinie 


2011/16/EU1 enthaltenen Berichterstattungsvorgaben zu machen. Der 


Ertragsteuerinformationsbericht sollte den verwendeten Berichterstattungsrahmen angeben. 


Der Ertragsteuerinformationsbericht könnte zudem eine Gesamtschilderung enthalten, in 


der etwaige wesentliche Diskrepanzen zwischen den noch zu zahlenden und den bereits 


gezahlten Steuern auf Gruppenebene unter Berücksichtigung der entsprechenden Beträge 


für vorangehende Geschäftsjahre erläutert werden. 


(15) Es ist wichtig, die Vergleichbarkeit der Daten zu gewährleisten. Daher sollten der 


Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden, um ein gemeinsames Muster 


und maschinenlesbare elektronische Berichtsformate zur Vorlage des 


Ertragsteuerinformationsberichts gemäß dieser Richtlinie festzulegen. Bei der Festlegung 


des Musters und der Berichtsformate sollte die Kommission die Fortschritte 


berücksichtigen, die im Bereich der Digitalisierung und der Zugänglichkeit der von 


Unternehmen veröffentlichten Informationen erzielt wurden, insbesondere im Hinblick auf 


die Entwicklung des einheitlichen europäischen Zugangspunkts, wie in ihrer Mitteilung 


vom 24. September 2020 mit dem Titel „Eine Kapitalmarktunion für die Menschen und 


Unternehmen – neuer Aktionsplan“ vorgeschlagen. Diese Befugnisse sollten im Einklang 


mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates2 


ausgeübt werden. 


                                                 


1 Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit der 


Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 


77/799/EWG (ABl. L 64 vom 11.3.2011, S. 1). 
2 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 


Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 


Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 


kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(16) Um eine ausreichende Detailtiefe zu gewährleisten, die es den Bürgerinnen und Bürgern 


besser zu beurteilen ermöglicht, welchen Beitrag multinationale Unternehmen zum 


gesellschaftlichen Wohlstand in den einzelnen Mitgliedstaaten leisten, sollten die Angaben 


nach Mitgliedstaaten aufgeschlüsselt werden. Darüber hinaus sollten die Angaben über die 


Geschäftstätigkeit multinationaler Unternehmen auch für bestimmte Steuerhoheitsgebiete 


in Drittländern, die besondere Herausforderungen beinhalten, mit großer Detailtiefe 


ausgewiesen werden. Für alle übrigen Drittlandtätigkeiten sollten die Angaben aggregiert 


gemacht werden, es sei denn, das Unternehmen möchte detailliertere Informationen 


vorlegen. 


(17) Für bestimmte Steuerhoheitsgebiete sollte eine große Detailtiefe ausgewiesen werden. Im 


Ertragsteuerinformationsbericht sollten die Angaben für jedes Steuerhoheitsgebiet, das in 


den Anhängen der Schlussfolgerungen des Rates zur überarbeiteten EU-Liste nicht 


kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke1 aufgeführt ist, stets getrennt 


ausgewiesen werden; dies sollte auch für deren spätere Aktualisierungen gelten, die 


zweimal jährlich, üblicherweise im Februar und Oktober, eigens gebilligt und im Amtsblatt 


der Europäischen Union (Reihe C) veröffentlicht werden. Anhang I der Schluss-


folgerungen des Rates enthält die "EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für 


Steuerzwecke", während Anhang II den " Stand der Zusammenarbeit mit der EU in Bezug 


auf die zur Umsetzung der Grundsätze des verantwortungsvollen Handelns im 


Steuerbereich von kooperativen Ländern und Gebieten eingegangenen Verpflichtungen" 


betrifft. Für Anhang I sind die Länder und Gebiete, die berücksichtigt werden sollten, 


diejenigen, die am 1. März des Geschäftsjahres, für das der Ertragsteuerinformations-


bericht erstellt werden soll, dort aufgeführt waren. Für Anhang II sind die Länder und 


Gebiete, die berücksichtigt werden sollten, diejenigen, die am 1. März des Geschäftsjahres, 


für das der Ertragsteuerinformationsbericht erstellt werden soll, sowie am 1. März des 


vorausgehenden Geschäftsjahres aufgeführt waren. 


                                                 


1 Siehe die Schlussfolgerungen des Rates zur überarbeiteten EU-Liste nicht kooperativer 


Länder und Gebiete für Steuerzwecke und die dazugehörigen Anhänge (ABl. C 66 vom 


26.2.2021, S. 40) sowie ihre späteren Aktualisierungen. 
 ABl.: Bitte Titel und Amtsblattfundstelle zur zuletzt veröffentlichte Fassung einfügen. 
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(18) Die umgehende Offenlegung der Daten, die in den Ertragsteuerinformationsbericht 


aufzunehmen sind, könnte in bestimmten Fällen eine ernsthafte Beeinträchtigung der 


Marktstellung eines Unternehmens darstellen. Daher sollten die Mitgliedstaaten die 


Möglichkeit haben, den Unternehmen zu gestatten, die Offenlegung bestimmter Angaben 


für eine begrenzte Anzahl von Jahren aufzuschieben, sofern sie diesen Aufschub im 


Bericht eindeutig angeben und begründen sowie die Grundlage für die Begründung 


dokumentieren. Die von den Unternehmen nicht aufgenommenen Angaben sollten in 


einem späteren Bericht offengelegt werden. Angaben über Steuerhoheitsgebiete, die in den 


Anhängen I und II der Schlussfolgerungen des Rates zur überarbeiteten EU-Liste nicht 


kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke aufgeführt sind, sollten nie ausgespart 


werden. 
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(19) Um die Transparenz und Verantwortung von Unternehmen gegenüber Anlegern, 


Gläubigern, anderen Dritten und der breiten Öffentlichkeit zu stärken und eine 


angemessene Unternehmensführung zu gewährleisten, sollten die Mitglieder der 


Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane eines in der Union niedergelassenen 


obersten Mutterunternehmens oder unverbundenen Unternehmens, das zur Erstellung, 


Offenlegung und Zugänglichmachung des Ertragsteuerinformationsberichts verpflichtet ist, 


die gemeinsame Verantwortung für die Erfüllung dieser Berichtspflichten gemäß dieser 


Richtlinie tragen. Da die Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane von 


in der Union niedergelassenen Tochterunternehmen, die von einem außerhalb der Union 


niedergelassenen obersten Mutterunternehmen kontrolliert werden, oder die für die 


Erfüllung der Offenlegungsformalitäten für die Zweigniederlassung zuständige Person 


bzw. Personen unter Umständen nur eingeschränkte Kenntnis vom Inhalt des vom obersten 


Mutterunternehmen erstellten Ertragsteuerinformationsberichts besitzen oder nur 


eingeschränkt in der Lage sind, derartige Angaben oder einen derartigen Bericht von ihrem 


obersten Mutterunternehmen zu erhalten, sollte die Verantwortung dieser Mitglieder oder 


Personen darin bestehen, nach ihrem bestem Wissen und Vermögen sicherzustellen, dass 


der Ertragsteuerinformationsbericht des obersten Mutterunternehmens oder unverbundenen 


Unternehmens auf eine Weise erstellt und offengelegt wurde, die dieser Richtlinie 


entspricht oder dass das Tochterunternehmen oder die Zweigniederlassung alle ihm bzw. 


ihr vorliegenden, von ihm bzw. ihr erhaltenen oder eingeholten Angaben auf eine Weise 


erstellt und offengelegt hat, die dieser Richtlinie entspricht. Falls die Angaben oder der 


Bericht unvollständig sind, sollte sich die Verantwortung dieser Mitglieder oder Personen 


auch auf die Offenlegung einer Erklärung erstrecken, aus der hervorgeht, dass das oberste 


Mutterunternehmen oder unverbundene Unternehmen die erforderlichen Angaben nicht zur 


Verfügung gestellt hat. 
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(20) Um das Bewusstsein der Öffentlichkeit für den Umfang und die Einhaltung der durch die 


vorliegende Richtlinie in die Richtlinie 2013/34/EU eingefügten Berichtspflichten zu 


gewährleisten, sollten die Mitgliedstaaten verlangen, dass Abschlussprüfer und 


Prüfungsgesellschaften angeben, ob ein Unternehmen verpflichtet war, einen 


Ertragsteuerinformationsbericht offenzulegen, und, wenn ja, ob dieser Bericht offengelegt 


wurde. 


(21) Die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Sanktionen vorzusehen und alle erforderlichen 


Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass diese Sanktionen gemäß der Richtlinie 


2013/34/EU durchgesetzt werden, gilt für Verstöße gegen die gemäß der vorliegenden 


Richtlinie erlassenen nationalen Bestimmungen über die Offenlegung von 


Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen und Zweigniederlassungen. 
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(22) Ziel dieser Richtlinie ist es, die Transparenz von Unternehmen und die öffentliche 


Kontrolle der Ertragsteuerinformationen von Unternehmen zu erhöhen, indem der 


bestehende Rechtsrahmen für die Berichtspflichten von Gesellschaften und anderen 


Unternehmen im Interesse der Gesellschafter sowie Dritter im Sinne von Artikel 50 


Absatz 2 Buchstabe g des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 


angepasst wird. Wie der Gerichtshof insbesondere in der Rechtssache C-97/96 Verband 


deutscher Daihatsu-Händler1 befand, ist in Artikel 50 Absatz 2 Buchstabe g AEUV ganz 


allgemein vom Ziel des Schutzes der Interessen „Dritter“ die Rede, ohne dass insoweit 


einzelne Gruppen unterschieden oder ausgeschlossen würden. Der Begriff „Dritte“ umfasst 


somit nicht nur Anleger und Gläubiger, sondern erstreckt sich auch auf andere betroffene 


Dritte, darunter Wettbewerber und die breite Öffentlichkeit. Darüber hinaus kann das Ziel 


der Verwirklichung der Niederlassungsfreiheit, das den Institutionen durch Artikel 50 


Absatz 1 AEUV in sehr allgemeinen Worten zugeschrieben wird, durch die Bestimmungen 


des Artikels 50 Absatz 2 AEUV nicht eingegrenzt werden. Da diese Richtlinie nur 


Pflichten zur Offenlegung von Ertragsteuerinformationsberichten zum Gegenstand hat und 


nicht die Harmonisierung der Steuern, ist Artikel 50 Absatz 1 AEUV die geeignete 


Rechtsgrundlage. 


(23) Um das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts und gleiche 


Wettbewerbsbedingungen für multinationale Unternehmen der Union und solchen aus 


Drittländern zu gewährleisten, sollte die Kommission weiterhin nach Möglichkeiten für 


mehr Fairness und Steuertransparenz suchen. Insbesondere sollte die Kommission im 


Rahmen der Überprüfungsklausel prüfen, ob unter anderem eine vollständige 


Aufschlüsselung die Wirksamkeit dieser Richtlinie steigern würde. 


                                                 


1 Urteil des Gerichtshofs vom 4. Dezember 1997, C-97/96, Verband deutscher Daihatsu-


Händler (ECLI:EU:C:1997:581). 
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(24) Da das Ziel dieser Richtlinie von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht 


werden kann, sondern vielmehr wegen seiner Wirkung auf Unionsebene besser zu 


verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die 


Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 


demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie 


nicht über das für die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 


(25) Diese Richtlinie trägt dem von interessierten Kreisen geäußerten Anliegen hinsichtlich der 


Notwendigkeit Rechnung, Verzerrungen des Binnenmarkts abzubauen, ohne die 


Wettbewerbsfähigkeit der Union zu beeinträchtigen. Sie sollte keinen ungebührlichen 


Verwaltungsaufwand für Unternehmen schaffen. Insgesamt steht der Umfang der 


offenzulegenden Angaben im Rahmen dieser Richtlinie in angemessenem Verhältnis zur 


angestrebten Verbesserung der Transparenz von Unternehmen und öffentlichen Kontrolle. 


Die Richtlinie steht daher im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die 


insbesondere mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt wurden. 


(26) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung vom 28. September 2011 der 


Mitgliedstaaten und der Kommission zu erläuternden Dokumenten haben sich die 


Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung ihrer 


Umsetzungsmaßnahmen ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen der 


Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden 


Teilen nationaler Umsetzungsinstrumente erläutert wird. Bei dieser Richtlinie hält der 


Gesetzgeber die Übermittlung derartiger Dokumente für gerechtfertigt. 


(27) Die Richtlinie 2013/34/EU sollte daher entsprechend geändert werden – 


HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 
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Artikel 1 


Änderung der Richtlinie 2013/34/EU 


Die Richtlinie 2013/34/EU wird wie folgt geändert: 


1. In Artikel 1 wird folgender Absatz eingefügt: 


„(1a) Die durch die Artikel 48a bis 48e und Artikel 51 vorgeschriebenen 


Koordinierungsmaßnahmen gelten auch für die Rechts- und Verwaltungsvorschriften 


der Mitgliedstaaten für Zweigniederlassungen, die in einem Mitgliedstaat von einem 


Unternehmen errichtet worden sind, das nicht den Rechtsvorschriften eines 


Mitgliedstaats unterliegt, aber eine Rechtsform hat, die einer der in Anhang I 


genannten Rechtsformen vergleichbar ist. Artikel 2 gilt für diese 


Zweigniederlassungen, soweit die Artikel 48a bis 48e und Artikel 51 auf solche 


Zweigniederlassungen Anwendung finden.“ 
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2. Nach Artikel 48 wird folgendes Kapitel eingefügt: 


„Kapitel 10a 


Ertragsteuerinformationsbericht 


Artikel 48a 


Begriffsbestimmungen für die Ertragsteuerberichterstattung 


(1) Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der Ausdruck 


1. „oberstes Mutterunternehmen“ ein Unternehmen, das den konsolidierten 


Abschluss für den größten Kreis von Unternehmen erstellt; 


2. „konsolidierter Abschluss“ den von einem Mutterunternehmen einer 


Unternehmensgruppe erstellen Abschluss, in dem die Vermögensgegenstände, 


die Verbindlichkeiten, das Eigenkapital, die Erträge und die Aufwendungen 


wie jene einer einzelnen wirtschaftlichen Einheit dargestellt werden; 


3. „Steuerhoheitsgebiet“ einen Staat oder einen nichtstaatlichen Rechtsraum, der 


in Bezug auf die Ertragsteuer über Fiskalautonomie verfügt; 


4. „unverbundenes Unternehmen“ ein Unternehmen, das nicht zu einer Gruppe 


gemäß der Definition in Artikel 2 Nummer 11 gehört. 
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(2) Für die Zwecke von Artikel 48b dieser Richtlinie hat „Umsatzerlöse“ dieselbe 


Bedeutung wie: 


a) „Nettoumsatzerlöse“ für Unternehmen, die den Rechtsvorschriften eines 


Mitgliedstaats unterliegen und nicht die auf der Grundlage der Verordnung 


(EG) Nr. 1606/2002 übernommenen internationalen 


Rechnungslegungsstandards anwenden, oder 


b) „Umsatzerlöse“ gemäß der Definition durch die bzw. im Sinne der 


Rechnungslegungsgrundsätze, auf deren Grundlage Abschlüsse aufgestellt 


werden, für andere Unternehmen. 


Artikel 48b 


Zur Ertragsteuerberichterstattung verpflichtete Unternehmen und Zweigniederlassungen 


(1) Die Mitgliedstaaten verpflichten die ihren nationalen Rechtsvorschriften 


unterliegenden obersten Mutterunternehmen, sofern die konsolidierten Umsatzerlöse 


am Bilanzstichtag ausweislich ihrer konsolidierten Abschlüsse für jedes der beiden 


letzten aufeinander folgenden Geschäftsjahre einen Betrag von 750 000 000 EUR 


übersteigen, einen Ertragsteuerinformationsbericht über das spätere dieser beiden 


letzten aufeinander folgenden Geschäftsjahre zu erstellen, offenzulegen und 


zugänglich zu machen. 


Die Mitgliedstaaten bestimmen, dass ein oberstes Mutterunternehmen nicht mehr den 


in Unterabsatz 1 dargelegten Berichtspflichten unterliegt, wenn die konsolidierten 


Umsatzerlöse am Bilanzstichtag ausweislich seiner konsolidierten Abschlüsse für 


jedes der beiden letzten aufeinander folgenden Geschäftsjahre einen Betrag von 


750 000 000 EUR unterschreiten. 
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Die Mitgliedstaaten verpflichten die ihren nationalen Rechtsvorschriften 


unterliegenden unverbundenen Unternehmen, sofern die Umsatzerlöse am 


Bilanzstichtag ausweislich ihrer Jahresabschlüsse für jedes der beiden letzten 


aufeinander folgenden Geschäftsjahre einen Betrag von 750 000 000 EUR 


übersteigen, einen Ertragsteuerinformationsbericht über das spätere dieser beiden 


letzten aufeinander folgenden Geschäftsjahre zu erstellen, offenzulegen und 


zugänglich zu machen. 


Die Mitgliedstaaten bestimmen, dass ein unverbundenes Unternehmen nicht mehr 


den in Unterabsatz 3 genannten Berichtspflichten unterliegt, wenn die Umsatzerlöse 


am Bilanzstichtag ausweislich seiner Jahresabschlüsse für jedes der beiden 


vorhergehenden aufeinander folgenden Geschäftsjahre einen Betrag von 


750 000 000 EUR unterschreiten. 


(2) Die Mitgliedstaaten bestimmen, dass die Regelung in Absatz 1 nicht auf 


unverbundene Unternehmen oder oberste Mutterunternehmen und deren verbundene 


Unternehmen Anwendung findet, wenn diese Unternehmen, einschließlich ihrer 


Zweigniederlassungen, innerhalb des Hoheitsgebiets eines einzigen Mitgliedstaats 


und in keinem anderen Steuerhoheitsgebiet eine Niederlassung oder feste 


Geschäftseinrichtungen oder eine dauerhafte Geschäftstätigkeit haben. 


(3) Die Mitgliedstaaten bestimmen, dass die Regelung in Absatz 1 nicht auf 


unverbundene Unternehmen und oberste Mutterunternehmen Anwendung findet, 


wenn diese Unternehmen oder deren verbundene Unternehmen einen Bericht gemäß 


Artikel 89 der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates* 


offenlegen, der Angaben über ihre sämtlichen Tätigkeiten und, im Falle von obersten 


Mutterunternehmen, über sämtliche Tätigkeiten aller in den konsolidierten Abschluss 


einbezogenen verbundenen Unternehmen enthält. 
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(4) Die Mitgliedstaaten verpflichten die in Artikel 3 Absätze 3 und 4 genannten 


mittleren und großen Tochterunternehmen, die ihren jeweiligen nationalen 


Rechtsvorschriften unterliegen und von einem obersten Mutterunternehmen 


kontrolliert werden, das nicht den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats unterliegt, 


sofern die konsolidierten Umsatzerlöse am Bilanzstichtag ausweislich seiner 


konsolidierten Abschlüsse für jedes der beiden letzten aufeinander folgenden 


Geschäftsjahre 750 000 000 EUR übersteigen, den Ertragsteuerinformationsbericht 


dieses obersten Mutterunternehmens über das spätere dieser beiden aufeinander 


folgenden Geschäftsjahre offenzulegen und zugänglich zu machen. 


Stehen diese Angaben oder dieser Bericht nicht zur Verfügung, so fordert das 


Tochterunternehmen sein oberstes Mutterunternehmen auf, ihm alle erforderlichen 


Angaben zur Verfügung zu stellen, damit es seine Verpflichtungen gemäß 


Unterabsatz 1 erfüllen kann. Falls das oberste Mutterunternehmen nicht alle 


erforderlichen Angaben zur Verfügung stellt, muss das Tochterunternehmen einen 


Ertragsteuerinformationsbericht mit allen Angaben, über die es verfügt bzw. die es 


erhalten oder eingeholt hat, und eine Erklärung, dass sein oberstes 


Mutterunternehmen die erforderlichen Angaben nicht zur Verfügung gestellt hat, 


erstellen, offenlegen und zugänglich machen. 


Die Mitgliedstaaten bestimmen, dass mittlere und große Tochterunternehmen nicht 


mehr den in diesem Absatz genannten Berichtspflichten unterliegen, wenn die 


konsolidierten Umsatzerlöse des obersten Mutterunternehmens am Bilanzstichtag 


ausweislich seiner konsolidierten Abschlüsse für jedes der beiden vorhergehenden 


aufeinander folgenden Geschäftsjahre 750 000 000 EUR unterschreiten. 
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(5) Die Mitgliedstaaten verpflichten Zweigniederlassungen, die in ihrem Hoheitsgebiet 


von einem nicht den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats unterliegenden 


Unternehmen errichtet wurden, einen Ertragsteuerinformationsbericht des in 


Unterabsatz 6 Buchstabe a genannten obersten Mutterunternehmens oder 


unverbundenen Unternehmens über das spätere der beiden letzten aufeinander 


folgenden Geschäftsjahre offenzulegen und zugänglich zu machen. 


Stehen diese Angaben oder dieser Bericht nicht zur Verfügung, so fordert (fordern) 


die zur Erfüllung der Formalitäten der Offenlegung nach Artikel 48e Absatz 2 


bestimmte Person (bestimmten Personen) dieses in Unterabsatz 6 Buchstabe a 


genannte oberste Mutterunternehmen oder dieses unverbundene Unternehmen auf, 


ihr (ihnen) alle Angaben zur Verfügung zu stellen, die zur Erfüllung ihrer 


Verpflichtungen erforderlich sind. 


Werden nicht alle erforderlichen Angaben zur Verfügung gestellt, muss die 


Zweigniederlassung einen Ertragsteuerinformationsbericht mit allen Angaben, über 


die sie verfügt bzw. die sie erhalten oder eingeholt hat, und eine Erklärung, dass das 


oberste Mutterunternehmen oder das unverbundene Unternehmen die erforderlichen 


Angaben nicht zur Verfügung gestellt hat, erstellen, offenlegen und zugänglich 


machen. 


Die Mitgliedstaaten bestimmen, dass die in diesem Absatz genannten 


Berichtspflichten nur für Zweigniederlassungen gelten, deren Nettoumsatzerlöse für 


jedes der beiden letzten aufeinander folgenden Geschäftsjahre den gemäß Artikel 3 


Absatz 2 umgesetzten Schwellenwert für Nettoumsatzerlöse überschreiten. 
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Die Mitgliedstaaten bestimmen, dass eine Zweigniederlassung, die den 


Berichtspflichten gemäß diesem Absatz unterliegt, diesen Berichtspflichten nicht 


mehr unterliegt, sofern ihre Nettoumsatzerlöse für jedes der beiden letzten 


aufeinander folgenden Geschäftsjahre den gemäß Artikel 3 Absatz 2 umgesetzten 


Schwellenwert für Nettoumsatzerlöse unterschreiten. 


Die Mitgliedstaaten bestimmen, dass die Regelungen dieses Absatzes auf eine 


Zweigniederlassung nur angewendet werden, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: 


a) Das Unternehmen, das die Zweigniederlassung errichtet hat, ist entweder ein 


verbundenes Unternehmen einer Gruppe, deren oberstes Mutterunternehmen 


nicht den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats unterliegt und bei der am 


Bilanzstichtag ausweislich ihrer konsolidierten Abschlüsse die konsolidierten 


Umsatzerlöse für jedes der beiden letzten aufeinander folgenden 


Geschäftsjahre einen Betrag von 750 000 000 EUR übersteigen, oder ein 


unverbundenes Unternehmen, bei dem am Bilanzstichtag ausweislich seiner 


Jahresabschlüsse die Umsatzerlöse für jedes der beiden letzten vorhergehenden 


Geschäftsjahre einen Betrag von 750 000 000 EUR übersteigen, und 


b) das unter Buchstabe a dieses Unterabsatzes genannte oberste 


Mutterunternehmen hat kein mittleres oder großes Tochterunternehmen im 


Sinne von Absatz 4. 


Die Mitgliedstaaten bestimmen, dass eine Zweigniederlassung den im vorliegenden 


Absatz genannten Berichtspflichten nicht mehr unterliegt, wenn das in Buchstabe a 


vorgesehene Kriterium in den beiden letzten aufeinander folgenden Geschäftsjahren 


nicht mehr erfüllt worden ist. 
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(6) Die Mitgliedstaaten wenden die Absätze 4 und 5 dieses Artikels nicht an, wenn ein 


Ertragsteuerinformationsbericht von einem obersten Mutterunternehmen oder einem 


unverbundenen Unternehmen, das nicht den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats 


unterliegt, auf eine Weise erstellt wurde, die in Übereinstimmung mit Artikel 48c ist, 


und die folgenden Kriterien erfüllt: 


a) Er wird der Öffentlichkeit kostenlos und in einem elektronischen 


Berichtsformat, das maschinenlesbar ist, in folgender Form zugänglich 


gemacht: 


i) auf der Website dieses obersten Mutterunternehmens oder dieses 


unverbundenen Unternehmens; 


ii) in mindestens einer Amtssprache der Union; 


iii) spätestens 12 Monate nach dem Bilanzstichtag des Geschäftsjahres, für 


das der Bericht erstellt wurde; und 


b) in dem Bericht werden der Name und der Sitz eines den Rechtsvorschriften 


eines Mitgliedstaats unterliegenden einzelnen Tochterunternehmens oder der 


Name und die Anschrift einer den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats 


unterliegenden einzelnen Zweigniederlassung angegeben, das bzw. die einen 


Bericht gemäß Artikel 48d Absatz 1 offengelegt hat. 
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(7) Die Mitgliedstaaten verpflichten Tochterunternehmen oder Zweigniederlassungen, 


die nicht den Absätzen 4 und 5 des vorliegenden Artikels unterliegen, einen 


Ertragsteuerinformationsbericht offenzulegen und zugänglich zu machen, wenn diese 


Tochterunternehmen oder Zweigniederlassungen keinem anderen Zweck dienen als 


dem, die in diesem Kapitel bestimmten Berichtspflichten zu umgehen. 


Artikel 48c 


Inhalt des Ertragsteuerinformationsberichts 


(1) Der gemäß Artikel 48b erforderliche Ertragsteuerinformationsbericht enthält 


Angaben über sämtliche Tätigkeiten des unverbundenen Unternehmens oder des 


obersten Mutterunternehmens, darunter auch über die Tätigkeiten aller in den 


konsolidierten Abschluss für das betreffende Geschäftsjahr einbezogenen 


verbundenen Unternehmen. 


(2) Die in Absatz 1 genannten Angaben enthalten Folgendes: 


a) den Namen des obersten Mutterunternehmens oder des unverbundenen 


Unternehmens, das betreffende Geschäftsjahr, die in dem Bericht verwendete 


Währung sowie gegebenenfalls eine Liste aller Tochterunternehmen, die in den 


konsolidierten Abschluss des obersten Mutterunternehmens für das betreffende 


Geschäftsjahr einbezogen und in der Union oder in Steuerhoheitsgebieten 


niedergelassen sind, die in den Anhängen I und II der Schlussfolgerungen des 


Rates zur überarbeiteten EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für 


Steuerzwecke aufgeführt sind; 
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b) eine kurze Beschreibung der Art ihrer Tätigkeiten; 


c) die Zahl der Beschäftigten in Vollzeitäquivalenten; 


d) Erträge, zu denen Folgendes zählt: 


i) die Summe der Nettoumsatzerlöse, der sonstigen betrieblichen Erträge, 


der Erträge aus Beteiligungen mit Ausnahme der von verbundenen 


Unternehmen erhaltenen Dividenden, der Erträge aus sonstigen 


Wertpapieren und Forderungen des Anlagevermögens, der sonstigen 


Zinsen und ähnlichen Erträge, die in den Anhängen V und VI dieser 


Richtlinie aufgeführt sind, oder 


ii) die Erträge gemäß der Definition durch die 


Rechnungslegungsgrundsätze, auf deren Grundlage die Jahresabschlüsse 


aufgestellt werden; hiervon ausgenommen sind Wertberichtigungen und 


von verbundenen Unternehmen erhaltene Dividenden; 


e) den Betrag des Gewinns oder Verlusts vor Ertragsteuern; 


f) den Betrag der noch zu zahlenden Ertragsteuer für das betreffende 


Geschäftsjahr, der auf Grundlage der laufenden Steueraufwendungen auf zu 


versteuernde Gewinne oder Verluste im betreffenden Geschäftsjahr von 


Unternehmen und Zweigniederlassungen im jeweiligen Steuerhoheitsgebiet 


berechnet wird; 
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g) den Betrag der gezahlten Ertragsteuer auf Kassenbasis, der auf Grundlage des 


Betrags der im betreffenden Geschäftsjahr von Unternehmen und 


Zweigniederlassungen im jeweiligen Steuerhoheitsgebiet entrichteten 


Ertragsteuern berechnet wird; und 


h) den Betrag der einbehaltenen Gewinne am Ende des betreffenden 


Geschäftsjahres. 


Für die Zwecke von Buchstabe d umfassen die Erträge Transaktionen mit 


nahestehenden Unternehmen und Personen. 


Für die Zwecke von Buchstabe f beziehen sich die laufenden Steueraufwendungen 


nur auf die Tätigkeiten eines Unternehmens im betreffenden Geschäftsjahr und 


beinhalten keine latenten Steuern oder Rückstellungen für ungewisse 


Steuerverbindlichkeiten. 


Für die Zwecke von Buchstabe g umfassen bereits gezahlte Steuern Quellensteuern, 


die von anderen Unternehmen in Bezug auf Zahlungen an Unternehmen und 


Zweigniederlassungen innerhalb einer Gruppe entrichtet wurden. 


Für die Zwecke von Buchstabe h bezeichnen die einbehaltenen Gewinne die Summe 


der Gewinne vergangener Geschäftsjahre und des betreffenden Geschäftsjahrs, für 


die noch keine Gewinnausschüttung beschlossen wurde. In Bezug auf 


Zweigniederlassungen sind die einbehaltenen Gewinne diejenigen des 


Unternehmens, welches die Zweigniederlassung errichtet hat. 


(3) Die Mitgliedstaaten gestatten, dass die in Absatz 2 des vorliegenden Artikels 


genannten Angaben auf Grundlage der in Anhang III Abschnitt III Teile B und C der 


Richtlinie 2011/16/EU des Rates** genannten Berichterstattungsvorgaben gemacht 


werden. 
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(4) Die in Absatz 2 oder 3 des vorliegenden Artikels genannten Angaben werden unter 


Verwendung eines gemeinsamen Musters und maschinenlesbarer elektronischer 


Formate gemacht. Die Kommission legt das genannte gemeinsame Muster und die 


genannten elektronischen Formate im Wege von Durchführungsrechtsakten fest. 


Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 50 Absatz 2 genannten 


Prüfverfahren erlassen. 


(5) In dem Ertragsteuerinformationsbericht sind die in Absatz 2 oder 3 genannten 


Angaben für jeden Mitgliedstaat getrennt auszuweisen. Umfasst ein Mitgliedstaat 


mehrere Steuerhoheitsgebiete, werden die Angaben auf der Ebene des Mitgliedstaats 


zusammengeführt. 


Der Ertragsteuerinformationsbericht weist die in Absatz 2 oder 3 dieses Artikels 


genannten Angaben auch getrennt für jedes Steuerhoheitsgebiet aus, das am 1. März 


des Geschäftsjahres, für das der Bericht erstellt werden muss, in Anhang I der 


Schlussfolgerungen des Rates zur überarbeiteten EU-Liste nicht kooperativer Länder 


und Gebiete für Steuerzwecke aufgeführt ist, und stellt diese Angaben für jedes 


Steuerhoheitsgebiet getrennt zur Verfügung, das am 1. März des Geschäftsjahres, für 


das der Bericht erstellt werden muss, und am 1. März des vorangehenden 


Geschäftsjahres in Anhang II der Schlussfolgerungen des Rates zur überarbeiteten 


EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke aufgeführt war. 
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In dem Ertragsteuerinformationsbericht sind die in Absatz 2 oder 3 genannten 


Angaben für andere Steuerhoheitsgebiete auf aggregierter Basis auszuweisen. 


Die Zuordnung der Angaben zu den jeweiligen einzelnen Steuerhoheitsgebieten 


erfolgt auf der Grundlage einer Niederlassung, des Bestehens einer festen 


Geschäftseinrichtung oder einer dauerhaften Geschäftstätigkeit, die im betreffenden 


Steuerhoheitsgebiet aufgrund der Tätigkeiten der Gruppe oder des unverbundenen 


Unternehmens der Ertragsteuer unterliegen kann. 


Können die Tätigkeiten mehrerer verbundener Unternehmen in einem einzelnen 


Steuerhoheitsgebiet der Ertragsteuer unterliegen, entsprechen die diesem 


Steuerhoheitsgebiet zugeordneten Angaben der Summe der Angaben über die 


Tätigkeiten jedes einzelnen verbundenen Unternehmens und deren 


Zweigniederlassungen im betreffenden Steuerhoheitsgebiet. 


Angaben über eine bestimmte Tätigkeit werden nicht gleichzeitig mehr als einem 


Steuerhoheitsgebiet zugeordnet. 


(6) Die Mitgliedstaaten können gestatten, dass eine oder mehrere der spezifischen 


Angaben, die sonst gemäß den Absätzen 2 und 3 zu machen sind, in den Bericht 


zeitweise nicht aufgenommen werden, wenn ihre Offenlegung der Marktstellung der 


Unternehmen, auf die der Bericht sich bezieht, einen erheblichen Nachteil zufügen 


würde. Jegliche Nichtaufnahme solcher Angaben ist in dem Bericht zusammen mit 


einer gebührenden Begründung der Nichtaufnahme klar und deutlich anzugeben. 
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Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Angaben, die gemäß Unterabsatz 1 nicht 


aufgenommen wurden, spätestens fünf Jahre nach der ursprünglichen Nichtaufnahme 


in einem späteren Ertragsteuerinformationsbericht offengelegt werden. 


Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Angaben über Steuerhoheitsgebiete, die in 


den Anhängen I und II der Schlussfolgerungen des Rates zur überarbeiteten EU-Liste 


nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke gemäß Absatz 5 des 


vorliegenden Artikels aufgeführt sind, nie ausgespart werden dürfen. 


(7) Der Ertragsteuerinformationsbericht kann, gegebenenfalls auf Gruppenebene, eine 


Gesamtschilderung enthalten, in der etwaige wesentliche Diskrepanzen zwischen den 


gemäß Absatz 2 Buchstaben f und g angegebenen Beträgen gegebenenfalls unter 


Berücksichtigung der entsprechenden Beträge für vorangehende Geschäftsjahre 


erläutert werden. 


(8) Die in dem Ertragsteuerinformationsbericht verwendete Währung entspricht der 


Währung, in der der konsolidierte Abschluss des obersten Mutterunternehmens oder 


der Jahresabschluss des unverbundenen Unternehmens aufgestellt werden. Die 


Mitgliedstaaten verlangen nicht, dass der Bericht in einer anderen als der im 


Abschluss verwendeten Währung offengelegt wird. 


In dem in Artikel 48b Absatz 4 Unterabsatz 2 genannten Fall entspricht die in dem 


Ertragsteuerinformationsbericht verwendete Währung jedoch der Währung, in der 


das Tochterunternehmen seine Jahresabschlüsse offenlegt. 







 


 


9722/21    AF/mfa 32 


 ECOMP.3.B  DE 
 


(9) Mitgliedstaaten, die nicht den Euro eingeführt haben, können den Schwellenwert von 


750 000 000 EUR in ihre Landeswährung umrechnen. Bei dieser Umrechnung 


wenden diese Mitgliedstaaten den am … [Tag des Inkrafttretens der vorliegenden 


Änderungsrichtlinie] im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten 


Wechselkurs an. Diese Mitgliedstaaten können die Schwellenwerte um bis zu 5 % 


auf einen runden Betrag in der Landeswährung auf- oder abrunden. 


Die in Artikel 48b Absatz 4 und 5 genannten Schwellenwerte werden zum 


Wechselkurs vom … [Tag des Inkrafttretens der vorliegenden Änderungsrichtlinie] 


in die Landeswährung aller maßgeblichen Drittländer umgerechnet und auf das 


nächste Tausend gerundet. 


(10) In dem Ertragsteuerinformationsbericht ist anzugeben, ob er gemäß Absatz 2 oder 3 


des vorliegenden Artikels erstellt wurde. 
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Artikel 48d 


Offenlegung und Zugänglichkeit 


(1) Der Ertragsteuerinformationsbericht und die Erklärung nach Artikel 48b der 


vorliegenden Richtlinie werden binnen 12 Monaten nach dem Bilanzstichtag des 


Geschäftsjahres, für das der Bericht erstellt wird, gemäß den mit den Artikeln 14 


bis 28 der Richtlinie (EU) 2017/1132 und gegebenenfalls mit Artikel 36 der 


Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates*** in 


Einklang stehenden Rechtsvorschriften eines jeden Mitgliedstaats offengelegt. 


(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der gemäß Absatz 1 offenzulegende 


Ertragsteuerinformationsbericht und die gemäß Absatz 1 offenzulegende Erklärung 


der Öffentlichkeit in mindestens einer der Amtssprachen der Union spätestens 12 


Monate nach dem Bilanzstichtag des Geschäftsjahres, für das der Bericht erstellt 


wird, kostenlos zugänglich gemacht wird, und zwar auf der Website 


a) des Unternehmens, sofern Artikel 48b Absatz 1 gilt, 


b) des Tochterunternehmens oder eines verbundenen Unternehmens, sofern 


Artikel 48b Absatz 4 gilt, oder 


c) der Zweigniederlassung oder des Unternehmens, das die Zweigniederlassung 


errichtet hat, oder eines verbundenen Unternehmens, sofern Artikel 48b 


Absatz 5 gilt. 
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(3) Die Mitgliedstaaten können Unternehmen von der Anwendung der in Absatz 2 


genannten Vorschriften befreien, wenn der gemäß Absatz 1 des vorliegenden 


Artikels offenzulegende Ertragsteuerinformationsbericht der Öffentlichkeit in einem 


elektronischen Berichtsformat, das maschinenlesbar ist, gleichzeitig auf der Website 


des Registers nach Artikel 16 der Richtlinie (EU) 2017/1132 zugänglich gemacht 


wird, und dies für Dritte mit Sitz in der Union kostenlos ist. Die Website der 


Unternehmen und Zweigniederlassungen nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels 


muss Informationen über diese Befreiung und einen Verweis auf die Website des 


betreffenden Registers enthalten. 


(4) Der in Artikel 48b Absatz 1, 4, 5, 6 und 7 genannte Bericht und gegebenenfalls die 


Erklärung, auf die in den Absätzen 4 und 5 des genannten Artikels Bezug genommen 


wird, bleiben mindestens fünf Jahre in Folge auf der betreffenden Website 


zugänglich. 


Artikel 48e 


Verantwortlichkeit für die Erstellung, Offenlegung und Zugänglichmachung  


des Ertragsteuerinformationsberichts 


(1) Die Mitgliedstaaten bestimmen, dass die Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und 


Aufsichtsorgane der obersten Mutterunternehmen oder unverbundenen Unternehmen 


nach Artikel 48b Absatz 1 im Rahmen der ihnen durch die nationalen 


Rechtsvorschriften übertragenen Zuständigkeiten die gemeinsame Verantwortung 


dafür tragen, sicherzustellen, dass der Ertragsteuerinformationsbericht gemäß den 


Artikeln 48b, 48c und 48d erstellt, offenlegt und zugänglich gemacht wird. 
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(2) Die Mitgliedstaaten bestimmen, dass die Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und 


Aufsichtsorgane der in Artikel 48b Absatz 4 der vorliegenden Richtlinie genannten 


Tochterunternehmen und die nach Artikel 41 der Richtlinie (EU) 2017/1132 


bestimmte Person bzw. bestimmten Personen, die die Formalitäten der Offenlegung 


für die in Artikel 48b Absatz 5 der vorliegenden Richtlinie genannten 


Zweigniederlassungen erfüllen, im Rahmen der ihnen durch die nationalen 


Rechtsvorschriften übertragenen Zuständigkeiten die gemeinsame Verantwortung 


dafür tragen, nach ihrem besten Wissen und Vermögen sicherzustellen, dass der 


Ertragsteuerinformationsbericht wie jeweils einschlägig in einer mit den Artikeln 48b 


und 48c übereinstimmenden Weise oder gemäß den genannten Artikeln erstellt und 


gemäß Artikel 48d offengelegt und zugänglich gemacht wird. 


Artikel 48f 


Erklärung des Abschlussprüfers 


Die Mitgliedstaaten verlangen, dass in Fällen, in denen der Abschluss eines dem Recht 


eines Mitgliedstaats unterliegenden Unternehmens durch einen oder mehrere 


Abschlussprüfer oder durch eine oder mehrere Prüfungsgesellschaften geprüft werden 


muss, in dem Bestätigungsvermerk angegeben ist, ob für das Geschäftsjahr, das dem 


Geschäftsjahr vorausging, für das die der Prüfung unterzogenen Abschlüsse aufgestellt 


wurden, das Unternehmen gemäß Artikel 48b verpflichtet war, einen 


Ertragsteuerinformationsbericht offenzulegen, und, falls dies zutrifft, ob der genannte 


Bericht gemäß Artikel 48d offengelegt wurde. 
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Artikel 48g 


Beginn der Ertragsteuerberichterstattung 


Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Rechts- und Verwaltungsvorschriften zur 


Umsetzung der Artikel 48a bis 48f spätestens ab Beginn des ersten am oder nach dem … 


[zwei Jahre und sechs Monate nach dem Tag des Inkrafttretens der vorliegenden 


Änderungsrichtlinie] beginnenden Geschäftsjahres gelten. 


Artikel 48h 


Überprüfungsklausel 


Bis zum … [fünf Jahre und sechs Monate nach dem Tag des Inkrafttretens der 


vorliegenden Änderungsrichtlinie] legt die Kommission einen Bericht über die Einhaltung 


und die Auswirkungen der in den Artikeln 48a bis 48f festgelegten Berichtspflichten vor, 


wobei sie unter Berücksichtigung der Lage auf der Ebene der OECD, der Notwendigkeit, 


das Bestehen eines ausreichenden Maßes an Transparenz sicherzustellen, und der 


Notwendigkeit, wettbewerbskonforme Rahmenbedingungen für Unternehmen und private 


Investitionen zu erhalten und zu gewährleisten, insbesondere überprüft und bewertet, ob es 


zweckmäßig wäre, die Verpflichtung zur Berichterstattung über Ertragsteuerinformationen 


gemäß Artikel 48b auf große Unternehmen und große Gruppen im Sinne von Artikel 3 


Absatz 4 oder 7 auszudehnen und den Inhalt des Ertragsteuerinformationsberichts gemäß 


Artikel 48c um zusätzliche Elemente zu erweitern. In diesem Bericht bewertet die 


Kommission auch die Auswirkung eines Ausweises der Steuerinformationen auf 


aggregierter Basis für Drittlandsteuerhoheitsgebiete gemäß Artikel 48c Absatz 5 und der 


zeitweisen Nichtaufnahme von Angaben gemäß Artikel 48c Absatz 6 auf die Wirksamkeit 


dieser Richtlinie. 
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Die Kommission legt den Bericht, gegebenenfalls zusammen mit einem 


Gesetzgebungsvorschlag, dem Europäischen Parlament und dem Rat vor. 


_________________ 


* Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 


2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung 


von Kreditinstituten, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung 


der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338). 
** Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit 


der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung der 


Richtlinie 77/799/EWG (ABl. L 64 vom 11.3.2011, S. 1). 
*** Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 


2017 über bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts (ABl. L 169 vom 30.6.2017, S. 


46).“ 


3. In Artikel 49 wird folgender Absatz eingefügt: 


„(3a) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 


einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 


Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung* 


enthaltenen Grundsätzen. 


________________ 


* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 







 


 


9722/21    AF/mfa 38 


 ECOMP.3.B  DE 
 


Artikel 2 


Umsetzung 


(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die 


erforderlich sind, um dieser Richtlinie bis zum … [18 Monate nach dem Tag des 


Inkrafttretens der vorliegenden Änderungsrichtlinie] nachzukommen. Sie teilen der 


Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften mit. 


Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder 


durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die 


Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme. 


(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 


Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 


Artikel 3 


Inkrafttreten 


Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 


Europäischen Union in Kraft. 
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Artikel 4 


Adressaten 


Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 


Geschehen zu … 


Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 


Der Präsident Der Präsident 
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Urteil vom 06. September 2016, IX R 44/14 
Geschlossener Immobilienfonds - Veräußerung oder Rückabwicklung


ECLI:DE:BFH:2016:U.060916.IXR44.14.0


BFH IX. Senat


EStG § 21 Abs 1 S 1 Nr 1 , EStG § 22 Nr 3 , EStG § 23 Abs 1 S 1 Nr 1 , EStG § 23 Abs 1 S 4 , EStG § 23 Abs 3 , EStG § 24 Nr 1 
Buchst a , FGO § 118 Abs 2 , EStG VZ 2006 , AO § 39 Abs 2 Nr 2 , AO § 180 Abs 1 S 1 Nr 2 Buchst a , AO § 179 Abs 1 , EStG 
§ 2 


vorgehend Finanzgericht Baden-Württemberg , 01. Oktober 2014, Az: 2 K 2084/11


Leitsätze


1. Für den Fall, dass die als Kaufpreis bezeichnete Gegenleistung teilweise auch für andere Verpflichtungen des 
Veräußerers erbracht worden ist (hier: Verzicht auf Schadensersatzansprüche, Rücknahme von Klagen), die nicht den 
Tatbestand des § 23 Abs. 1 EStG erfüllen, ist der vereinbarte Kaufpreis insoweit aufzuteilen.


2. Für Zwecke der Aufteilung ist das veräußerte Wirtschaftsgut zu bewerten; übersteigt die Gegenleistung den Wert des 
veräußerten Wirtschaftsguts, spricht dies dafür, dass der übersteigende Teil der Gegenleistung nicht zum 
Veräußerungspreis gehört, sondern dass insoweit eine andere Verpflichtung entgolten oder ein Teil der Gegenleistung 
unentgeltlich zugewendet werden soll. 


Tenor


Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg, Außensenate Freiburg, vom 1. 
Oktober 2014  2 K 2084/11 aufgehoben. 


Die Sache wird an das Finanzgericht Baden Württemberg, Außensenate Freiburg, zurückverwiesen. 


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


1 Zwischen den Beteiligten ist streitig, ob ein privates Veräußerungsgeschäft nach § 22 Nr. 2, § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 
Abs. 1 Satz 4 des Einkommensteuergesetzes (EStG) vorliegt und wie gegebenenfalls der Veräußerungsgewinn zu 
berechnen ist.


2 Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) trat im ... 1997 zusammen mit ihrem Ehemann der B-GmbH & Co. KG 
und im ... 1998 der T-GmbH & Co. KG als Treugeber-Kommanditistin mit einem Kapitalanteil von jeweils ... DM 
und ... DM bei. Der Gesellschaftszweck der beiden als geschlossene Immobilienfonds konzipierten Gesellschaften 
bestand im Erwerb, der Errichtung, der Verwaltung, der Vermietung sowie in der Verwertung von Immobilien. Sowohl 
die B-GmbH & Co. KG als auch die T-GmbH & Co. KG waren Eigentümer von Immobilien oder erwarben Beteiligungen 
an Objektgesellschaften.
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3 Die B-GmbH & Co. KG und die T-GmbH & Co. KG waren --neben weiteren geschlossenen Immobilienfonds-- ab 1995 
von der B-AG initiiert worden. Letztere hatte sich dazu mehrerer Tochtergesellschaften bedient, darunter auch der 
L-Bank. An den Fondsgesellschaften wurden Treuhandkommanditisten beteiligt, die sowohl im eigenen Namen als 
auch für noch zu werbende Treugeber Gesellschaftsanteile hielten. Kapitalanlegern wie der Klägerin und ihrem 
Ehemann wurde nach einheitlichem Muster der Abschluss von Treuhandverträgen angeboten, wonach sich der 
Treuhandkommanditist verpflichtete, seine Beteiligung künftig treuhänderisch für die Kapitalanleger (Treugeber) zu 
verwalten. Der Treuhandkommanditist übte seine Gesellschafterrechte nach deren Weisungen aus. Im Innenverhältnis 
der Gesellschafter zueinander und im Verhältnis zur Gesellschaft wurden die Treugeber wie unmittelbar beteiligte 
Kommanditisten behandelt. Sie durften an den Gesellschafterversammlungen teilnehmen und die auf ihre 
Beteiligungen entfallenden Stimmrechte sowie die einem Kommanditisten nach dem Gesetz zustehenden Kontroll- 
und sonstigen Rechte unmittelbar selbst ausüben. Der Klägerin stand außerdem ein Andienungsrecht zu, nach Ablauf 
von 25 Jahren ihre Anteile zum Nominalwert und nach Ablauf von 30 Jahren zu 115 % des Nominalwerts an eine 
Konzern-Gesellschaft der B-AG zurückzugeben.


4 Die wirtschaftliche Entwicklung der Fonds entsprach nicht den Erwartungen der Klägerin. Zusammen mit einer 
Vielzahl weiterer Anleger beteiligte sie sich an einem Sammelklageverfahren und erhob eine Schadensersatzklage 
gegen die L-Bank. Mit der Klage begehrte die Klägerin die Zahlung von Schadensersatz aus Prospekthaftung und 
deliktischer Haftung und verlangte die Rückzahlung der Einlage Zug um Zug gegen Rückgabe der Kommanditanteile.


5 Im Jahr 2005 unterbreitete die zum Konzern der B-AG gehörende Y-GmbH der Klägerin ein jeweiliges Angebot zum 
Erwerb ihrer Fondsanteile. Ein solches Angebot erhielten auch andere Fondsbeteiligte, die keine 
Schadensersatzklagen erhoben hatten. Der Kaufpreis bestimmte sich nach einem Prozentsatz der auf die 
Fondsbeteiligung gezahlten Kapitaleinlage zzgl. einer Verzinsung für den Zeitraum vom 1. Januar 2005 bis zur 
Durchführung des "Verkaufs" abzüglich der Ausschüttungen und Quellensteuern, die für den genannten Zeitraum 
gezahlt wurden. Die Angebote waren unwiderruflich und befristet. Letzter möglicher Annahmetag waren der 30. Juni 
2008 (B-GmbH & Co. KG) und der 30. Juni 2009 (T-GmbH & Co. KG). Die Annahme der Angebote war nur möglich, 
wenn die Schadensersatzklage vor dem Annahmetag, spätestens jedoch bis zum 31. März 2006, zurückgenommen war. 
Die Klägerin nahm die Angebote am ... April 2006 an. Zugleich verzichtete sie auf alle gegenwärtigen und zukünftigen 
Schadensersatzansprüche, die mit dem Erwerb der Beteiligungen zusammenhingen. Auch nahm die Klägerin ihre 
Schadensersatzklage zurück. Sowohl die B-GmbH & Co. KG als auch die T-GmbH & Co. KG bestanden nach dem 
Ausscheiden der Klägerin als geschlossener Immobilienfonds fort.


6 Mit (geändertem) Einkommensteuerbescheid 2006 vom ... Dezember 2008 erfasste der Beklagte und 
Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) einen Veräußerungsgewinn der Klägerin aus der B-GmbH & Co. KG in Höhe 
von 25.069 €. Mit (geändertem) Einkommensteuerbescheid 2006 vom ... Januar 2009 erfasste das FA einen 
Veräußerungsgewinn aus der Beteiligung an der T-GmbH & Co. KG in Höhe von 82.220 €. Das FA übernahm dabei die 
jeweilige Veräußerungsgewinnberechnung, die sich aus einer (informatorischen) Mitteilung des für die 
Fondsgesellschaften zuständigen Finanzamts ergab. Danach wurden die nachfolgenden Veräußerungsgewinne 
ermittelt:


7 B-GmbH & Co. 
KG


T-GmbH & Co. KG 
(Nr. 1)


T-GmbH & Co. KG 
(Nr. 2)


Auszahlungsbetrag 74.683,37 € 80.675,01 € 121.012,51 €


+ anteilige Verbindlichkeiten + 209.395,48 € + 241.401,67 € + 362.102,49 €


= gesamter Veräußerungspreis 284.078,85 € 322.076,68 € 483.115,00 €


x anteiliger Veräußerungspreis der Immobilien x 76,65971 % x 83,31223 % x 83,31223 %


=        217.774,02 € 268.329,28 € 402.493,89 €
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./. anteilige steuerliche Buchwerte der 
Immobilien


167.635,94 € 202.553,25 € 303.829,85 €


= Veräußerungsge-winn 50.138,08 € 65.776,03 € 98.664,04 €


davon Anteil der Klägerin 25.069,04 € 32.888,01 € 49.332,02 €


8 Die Berechnung im Einzelnen wurde durch eine von der Fondsgesellschaft beauftragte Steuerberatungsgesellschaft 
vorbereitet. Aus den mitgeteilten Werten ergibt sich nicht, auf welchen Stichtag die anteiligen Verbindlichkeiten und 
der anteilige steuerliche Buchwert der Immobilien ermittelt worden sind.


9 Der von der Klägerin gegen die steuerliche Erfassung der Veräußerungsgewinne eingelegte Einspruch blieb mit 
Einspruchsentscheidung vom ... Mai 2011 insoweit ohne Erfolg.


10 Die dagegen erhobene Klage wies das Finanzgericht (FG) mit Urteil vom 1. Oktober 2014  2 K 2084/11 als 
unbegründet ab. Die Klägerin habe mit den Kauf- und Übertragungsverträgen vom ... April 2006 Einkünfte aus 
privaten Veräußerungsgeschäften i.S. des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 1 Satz 4 EStG erzielt. Es habe sich nicht um 
die bloße Rückabwicklung der Anschaffungsgeschäfte gehandelt. Die Kauf- und Übertragungsverträge vom ... April 
2006 sei als neuerliche Veräußerung und nicht als Rückabwicklung des ursprünglichen Anschaffungsgeschäfts 
auszulegen.


11 Mit ihrer Revision bringt die Klägerin u.a. vor, das FG habe rechtsfehlerhaft eine Rückabwicklung der jeweiligen 
Beteiligung verneint. Werde die i.S. von § 23 Abs. 1 Satz 4 EStG angeschaffte Beteiligung an die von Anfang an 
betrügerisch zum Nachteil der Anleger zusammenwirkenden Initiatoren wegen festgestellter irreparabler 
Leistungsstörungen "zurückgegeben", stelle dies eine Rückabwicklung der Anschaffung dar. Denn es seien von 
Beginn an mit bewusst fehlerhaften Prospekten geschlossene Immobilienfonds mit Schrottimmobilien auf den Markt 
gebracht worden. Zudem sei der Veräußerungsgewinn vom FA fehlerhaft ermittelt worden.


12 Am ... April 2009 und am ... Mai 2009 ergingen aus nicht streitigen Gründen geänderte Einkommensteuerbescheide 
für den Veranlagungszeitraum 2006. Der Veräußerungsgewinn wurde unter Berücksichtigung von Aufwendungen in 
Höhe von 823 €, welche im Zusammenhang mit der Veräußerung der Fondsanteile standen, mit 106.466 € angesetzt.


13 Die Klägerin beantragt,
das Urteil des FG Baden-Württemberg vom 1. Oktober 2014  2 K 2084/11 aufzuheben und den geänderten 
Einkommensteuerbescheid 2006 vom ... Mai 2009 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom ... Mai 2011 dahin 
abzuändern, dass die Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften um 106.466 € niedriger angesetzt werden.


14 Das FA beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


15 Das FA bringt vor, es liege ein Veräußerungsvorgang 
vor. Eine Aufteilung des Entgelts in einen 
Veräußerungspreis und Schadensersatz sei mangels 
steuerlicher Auswirkung entbehrlich. Soweit ein Teil 
des Kaufpreises als Schadensersatz einzuordnen sei, sei 
dieser Teil der Zahlung nach § 24 Nr. 1 Buchst. a i.V.m. 
§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG als Entschädigung 


EntscheidungsgründeII.


17 Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung der Vorentscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das FG (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das FG hat zwar ohne Rechtsfehler die Kauf- und Übertragungsverträge vom ... April 2006 als steuerbare Veräußerung i.S. des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG gewürdigt (1.). Es hat aber den Veräußerungsgewinn rechtlich fehlerhaft ermittelt (2.). Die Aufteilung des an die Klägerin geleisteten Betrags kann dabei nicht mangels steuerlicher Auswirkung unterbleiben (3.). Das Verfahren ist nicht spruchreif und an das FG zurückzuverweisen (4.).


18 1. Die Kauf- und Übertragungsverträge vom ... April 2006 sind vom FG ohne Rechtsfehler als steuerbare Veräußerung i.S. des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG eingeordnet worden.
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steuerbar. Zudem sei zu berücksichtigen, dass die 
Bruchteilsbetrachtung des § 23 Abs. 1 Satz 4 EStG auch 
im Rahmen der Ermittlung des Veräußerungsgewinns 
nach § 23 Abs. 3 EStG Anwendung finde. Die 
Übernahme von Verbindlichkeiten sei folglich im 
Rahmen des Veräußerungsentgelts zu berücksichtigen. 
Der Veräußerungsgewinn sei daher wie folgt zu 
ermitteln:


Auszahlungsbetrag


zzgl. anteilige 
Verbindlichkeiten


= gesamter 
Veräußerungspreis


x Anteil an 
Immobilien


Veräußerungspreis


Einlage (bar)


Agio   


zzgl. anteilige 
Verbindlichkeiten 
im Zeitpunkt der 
Anschaffung


= gesamte 
Anschaffungskosten


x Anteil an 
Immobilien


./. 
Anschaffungskosten


./. 
Veräußerungskosten


+ in Anspruch 
genommene 
Abschreibung


= Gewinn/Verlust


19 a) Private Veräußerungsgeschäfte (§ 22 Nr. 2 EStG) i.S. des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG sind Veräußerungsgeschäfte, bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung von Grundstücken oder ihnen gleichgestellten Rechten nicht mehr als zehn Jahre beträgt. Es handelt sich hierbei um einen sog. gestreckten Steuertatbestand, dessen Verwirklichung mit der Anschaffung des Wirtschaftsguts beginnt und mit dessen Veräußerung endet (Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 27. Juni 2006 IX R 47/04, BFHE 214, 267, BStBl II 2007, 162, m.w.N.).


20 aa) Als Anschaffung und Veräußerung werden im Regelfall der entgeltliche Erwerb und die entgeltliche Übertragung eines Wirtschaftsguts auf eine andere Person aufgefasst (vgl. BFH-Urteile vom 8. April 2003 IX R 1/01, BFH/NV 2003, 1171, unter II.1.b aa, und vom 2. Mai 2000 IX R 73/98, BFHE 192, 435, BStBl II 2000, 614, unter II.3.b). Darüber hinaus können aber auch andere marktoffenbare Vorgänge als Veräußerung i.S. von § 23 Abs. 1 EStG zu beurteilen sein (vgl. u.a. BFH-Urteile in BFHE 192, 435, BStBl II 2000, 614, und vom 24. Juni 2003 IX R 2/02, BFHE 202, 351, BStBl II 2003, 752, unter II.1.b cc).


21 bb) Die Anschaffung einer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung an einer Personengesellschaft gilt nach § 23 Abs. 1 Satz 4 EStG als Anschaffung oder Veräußerung der anteiligen Wirtschaftsgüter. Danach verwirklicht den Tatbestand auch, wer sich an einer Grundstücke besitzenden Personengesellschaft beteiligt und seine Beteiligung veräußert. Eine mittelbare Beteiligung liegt auch vor, wenn dem Steuerpflichtigen die mit der Gesellschafterstellung verbundenen Rechte auf steuerrechtlicher Grundlage als Treugeber zuzurechnen sind (§ 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 der Abgabenordnung --AO--). Die Veräußerung setzt in diesem Fall voraus, dass der Treugeber seine (vertragliche) Stellung mit allen Rechten und Pflichten entgeltlich auf einen Dritten überträgt, der in vollem Umfang in die Stellung des Treugebers einrückt.


22 cc) Eine Veräußerung liegt u.a. dann nicht vor, wenn das ursprüngliche Anschaffungsgeschäft rückabgewickelt wird. Dies ist u.a. der Fall, wenn das (auf die Anschaffung eines Grundstücks gerichtete) Erwerbsgeschäft wegen Vertragsstörung keinen Bestand hat und die Vertragspartner sich die gegenseitig erbrachten Leistungen vollständig zurückgewähren (vgl. BFH-Urteile in BFHE 214, 267, BStBl II 2007, 162, unter II.2.b; vom 28. Oktober 2009 IX R 17/09, BFHE 227, 349, BStBl II 2010, 539, unter II.2.a, und vom 16. Juni 2015 IX R 21/14, BFH/NV 2015, 1567, unter II.2.a; Urteil des Bundesgerichtshofs vom 17. November 2005 III ZR 350/04, BFH/NV 2006, Beilage 2, 187, unter II.3.c bb; Schmidt/Weber-Grellet, EStG, 35. Aufl., § 23 Rz 49; Musil in Herrmann/Heuer/Raupach --HHR--, § 23 EStG Rz 57; Kube in Kirchhof, EStG, 15. Aufl., § 23 Rz 17; Blümich/ Glenk, § 23 EStG Rz 151, 153; Berninghaus, Deutsches Steuerrecht --DStR-- 2014, 624, 625; Lampe, Betriebs-Berater 2008, 2599, 2603; P. Fischer, Finanz-Rundschau --FR-- 2000, 393, 394). Entsprechendes gilt, wenn der Erwerb einer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung rückabgewickelt wird. An einer Veräußerung fehlt es in diesen Fällen insbesondere, wenn der nur mittelbar an einer Personengesellschaft beteiligte Treugeber das Treuhandverhältnis durch Kündigung gegenüber dem Treunehmer beendet und in der Folge seine Rechtsstellung auf diesen zurücküberträgt; denn die Rückgabe der zuvor erworbenen Rechtsstellung stellt in diesem Fall keinen marktoffenbaren Vorgang, sondern nur einen notwendigen Teilakt im Rahmen der Rückabwicklung dar. Ganz allgemein spielt es in diesem Zusammenhang keine Rolle, ob die Rückabwicklung des Vertrags auf Rücktritt, Kündigung, der Leistung von Schadensersatz oder einem anderen Rückabwicklungsgrund beruht (vgl. BFH-Urteil in BFHE 214, 267, BStBl II 2007, 162).


23 b) Bei Anwendung dieser Grundsätze ist das FG in vertretbarer Weise anhand einer Gesamtwürdigung der objektiven Umstände des Einzelfalls zu dem Ergebnis gekommen, dass im Streitfall jeweils eine Veräußerung und keine Rückabwicklung vorliegt.


24 aa) Das FG hat zunächst anhand des Wortlauts der jeweiligen Vereinbarung angenommen, dass eine neue Vereinbarung abgeschlossen und nicht lediglich das ursprüngliche Anschaffungsgeschäft rückabgewickelt worden ist. Der jeweilige Vertrag ist nach den Feststellungen des FG als "Kauf- und Übertragungsvertrag" bezeichnet. Die Klägerin wird als "Verkäufer" und die Y-GmbH als "Käufer" bezeichnet. Es werden im jeweiligen Vertrag der "Verkauf" der Beteiligung und der "Kaufpreis" bestimmt. Diese Formulierungen hat das FG dahingehend gewürdigt, dass die Vertragsparteien willentlich und wissentlich davon ausgegangen seien, einen jeweiligen Kaufvertrag abzuschließen.


25 Eine Rückabwicklung lag nicht vor, obwohl der Erwerber eine Zweckgesellschaft des Emittenten war. Die Erwerbergesellschaft ist als juristische Person eigenständig. Sie ist als Erwerberin Treugeberin der Anteile der Klägerin geworden; die Fonds bestanden auch nach dem Ausscheiden der Klägerin fort.


26 Die Verträge sind auch inhaltlich als Kaufverträge ausgestaltet. Die Beteiligten haben nicht etwa ihre jeweils erhaltenen Leistungen (Kaufpreis für die Beteiligung nebst Zinsen darauf, Ausschüttungen) und die gezogenen oder schuldhaft nicht gezogenen Nutzungen zurückgewährt. Stattdessen wurde vom Erwerber ein jeweiliger Kaufpreis ermittelt. Gegen die Annahme eines Rückabwicklungsverhältnisses spricht auch, dass in § 4 der Kauf- und Übertragungsverträge Gewährleistungsrechte geregelt sind. Insoweit ist auch die Würdigung des FG, dass die Beteiligten neue selbständige Kaufverträge abschließen wollten, im Ergebnis nicht zu beanstanden.


27 Nach den Feststellungen des FG enthielten die Verträge zu Fragen der einzelfallbezogenen Schadensermittlung keine Regelungen. Die Schadensersatzansprüche, die von der Klägerin zuvor gegen den Initiator gerichtlich geltend gemacht worden sind, werden im jeweiligen Vertrag nicht erwähnt (z.B. Prospekthaftung, culpa in contrahendo, positive Vertragsverletzung der abgeschlossenen Treuhandvereinbarung, § 823 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs --BGB-- i.V.m. § 264a des Strafgesetzbuchs; § 826 BGB; vgl. zu den in einen Schadensersatzanspruch einzubeziehenden Posten Jooß, DStR 2014, 6, 7). Überdies wurde das (Rückkauf-)Angebot der Y-GmbH allen Anlegern der betroffenen Fonds gemacht und nicht nur denjenigen, die auf dem Zivilrechtsweg Schadensersatzansprüche geltend gemacht hatten.


28 bb) Diese Feststellungen und Würdigungen des FG hat die Klägerin nicht mit zulässigen und begründeten Verfahrensrügen angegriffen, so dass sie für den BFH bindend sind (§ 118 Abs. 2 FGO).


29 2. Die revisionsrechtlich zutreffende Annahme eines Rückkaufvertrags besagt jedoch nichts über Inhalt und Rechtsgrund der vertraglich vereinbarten Gegenleistung(en). Insoweit hat das FG zu Unrecht nicht geprüft, ob die an die Klägerin geleisteten und als Kaufpreis bezeichneten Zahlungen in voller Höhe oder nur teilweise als Veräußerungspreis i.S. des § 23 Abs. 3 Satz 1 EStG einzuordnen sind. Es hat nicht geprüft, ob die vereinbarten Gegenleistungen noch andere Bestandteile enthielten, die zum Beispiel für den im Rahmen des jeweiligen Kaufvertrags vereinbarten Verzicht auf die Geltendmachung weiterer Schadensersatzansprüche und die Rücknahme der Schadensersatzklage geleistet worden sind. In der Folge hat das FG den Veräußerungsgewinn rechtsfehlerhaft ermittelt.


30 a) Gewinn oder Verlust aus privaten Veräußerungsgeschäften ist nach § 23 Abs. 3 Satz 1 EStG der Unterschied zwischen dem Veräußerungspreis einerseits und den Anschaffungs- oder Herstellungskosten und den Werbungskosten andererseits. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten mindern sich um Absetzungen für Abnutzung, erhöhte Absetzungen und Sonderabschreibungen, soweit sie bei der Ermittlung der Einkünfte i.S. des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 bis 6 EStG abgezogen worden sind (§ 23 Abs. 3 Satz 4 EStG).


31 aa) Veräußerungspreis ist jede Gegenleistung, die der Veräußerer in Geld oder Geldeswert  für das Wirtschaftsgut  erhält. Zum Veräußerungspreis gehören danach neben dem Verkaufserlös auch alle sonstigen geldwerten Güter i.S. des § 8 EStG, die der Steuerpflichtige als Gegenleistung für das veräußerte Wirtschaftsgut erhält (vgl. HHR/Musil, § 23 EStG Rz 272; Blümich/Glenk, § 23 EStG Rz 204).


32 bb) Bei einem Kaufvertrag zwischen fremden Dritten ist grundsätzlich davon auszugehen, dass der Veräußerungspreis dem vereinbarten Kaufpreis entspricht, denn insofern bestehen grundsätzlich keine Anhaltspunkte, dass mit dem Kaufpreis zugleich etwas anderes als der Wert des erhaltenen Gegenstands entgolten werden soll. Anders kann dies jedoch sein, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Gegenleistung nicht nur für die Übertragung des Erworbenen erbracht wird, sondern dass damit zugleich eine andere Leistung entgolten oder ein Teil der Gegenleistung unentgeltlich zugewendet werden soll. Wie im Rahmen der Veräußerungsgewinnermittlung nach § 17 Abs. 2 EStG muss dann auch bei § 23 Abs. 3 EStG gefragt werden, welcher Teil einer einheitlichen Geldleistung als Gegenleistung für die Hingabe des Wirtschaftsguts oder  für eine andere Verpflichtung  geleistet worden ist (vgl. BFH-Urteile vom 21. September 1982 VIII R 140/79, BFHE 137, 407, BStBl II 1983, 289, und vom 11. März 2003 IX R 76/99, GmbH-Rundschau 2003, 963, unter II.2.a). Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass ein Erwerber für die Übertragung der Anteile unter fremden Dritten nicht mehr zu bezahlen bereit ist, als es ihrem Verkehrswert entspricht.


33 cc) Nach den Feststellungen des FG bestehen im Streitfall hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass die als Kaufpreis bezeichnete Zahlung nicht allein für die Übertragung der Treugeberstellung, sondern auch für den im Rahmen des jeweiligen Kaufvertrags vereinbarten Verzicht auf die Geltendmachung weiterer Schadensersatzansprüche und die Rücknahme der Schadensersatzklage geleistet worden ist. Bei insoweit gebotener wirtschaftlicher Betrachtung besteht auf der Grundlage der Feststellungen des FG kein Zweifel, dass die Erwerberin die Anteile nicht erwerben wollte, um eine gleichwertige Gegenleistung zu erhalten, sondern dazu eingeschaltet war, um den Anlegern (und damit auch der Klägerin) ein Abfindungsangebot zu unterbreiten und um die das Bundesland X belastende Prozesssituation (Gewährträgerhaftung) kalkulierbar und zeitnah zu beenden. Die Erwerberin war als Zweckgesellschaft der B-AG zum Rückerwerb der Fondsanteile kein fremder Dritter, der auf dem Markt zu einem angemessenen und unter fremden Dritten üblichen Preis nach einer lukrativen Beteiligung suchte. Nach den Feststellungen des FG ist die Klägerin durch den jeweiligen Kaufpreis --zumindest teilweise-- auch entschädigt worden. Der Entschädigungscharakter der Zahlung hat im Hinblick auf die von der Klägerin geltend gemachten Schadensersatzansprüche auch ein solches Gewicht, dass dieser Teil der Zahlung nicht als bloße Nebenleistung und damit als steuerlich unbeachtlich einzuordnen ist (a. A. FG Köln vom 1. Juni 2016  14 K 545/14, juris, nicht rechtskräftig; Az. des BFH: IX R 27/16; vgl. dazu Fink, Neue Wirtschafts-Briefe 2016, 2656; Lupczyk, FR 2016, 825). Der jeweilige Kaufpreis ist daher in einen Veräußerungspreis i.S. des § 23 Abs. 3 Satz 1 EStG und in eine Zahlung für die Rücknahme der Schadensersatzklage und die Freistellung von Schadensersatzansprüchen aufzuteilen.


34 b) Das FG ist bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns von anderen Rechtsgrundsätzen ausgegangen. Sein Urteil kann deshalb keinen Bestand haben. Das FG hat es versäumt, den Wert der Anteile und der in ihnen enthaltenen Immobilien im Zeitpunkt der Übertragung zu ermitteln und damit die Frage zu klären, welcher Teil des Kaufpreises für die Übertragung der Treugeberstellung und welcher Teil für andere Gegenleistungen der Klägerin gezahlt worden ist. Dabei ist es nicht dem Einwand der Klägerin nachgegangen, dass die Anteile im Zeitpunkt der Übertragung aufgrund der in ihnen enthaltenen "Schrottimmobilien" keinen oder nur einen sehr geringen Wert hatten und ob und inwieweit der Wert der Beteiligungen unter dem tatsächlichen Kaufpreisangebot lag. Hierzu hätte indes Anlass bestanden, da sowohl nach der übereinstimmenden Auffassung der Beteiligten als auch nach den Feststellungen des FG alleiniger Hintergrund der der Klägerin unterbreiteten Rückkaufofferte der Umstand war, dass der Wert der Beteiligungen nicht dem Wert der von der Klägerin geleisteten Einlagen entsprach.


35 3. Die Aufteilung des an die Klägerin geleisteten Betrags kann aus Vereinfachungsgründen nicht deswegen unterbleiben, weil der als Entschädigung geleistete Betrag nach anderen Vorschriften steuerbar ist und sich eine Aufteilung demzufolge nicht auf die festzusetzende Einkommensteuer auswirken würde. Denn soweit die Klägerin mit den erhaltenen Zahlungen zugleich auch entschädigt worden ist, liegen weder Einkünfte nach § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, § 22 Nr. 3 oder § 22 Nr. 2 i.V.m. § 24 Nr. 1 Buchst. a EStG vor.


Seite 4 von 6







36 a) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG liegen bereits deshalb nicht vor, weil die insoweit gezahlten Beträge nicht im Zusammenhang mit einer Nutzungsüberlassung der Klägerin, sondern aufgrund einer (im vorliegenden Verfahren nicht streitigen) zivilrechtlichen Schadensersatzverpflichtung geleistet worden sind, die ihren Rechtsgrund nicht in einem Mietverhältnis oder einer Nutzungsüberlassung hat.


37 b) Einkünfte nach § 22 Nr. 3 EStG liegen auf der Grundlage der Feststellungen des FG ebenfalls nicht vor.


38 aa) Eine (sonstige) Leistung i.S. des § 22 Nr. 3 EStG ist jedes Tun, Dulden oder Unterlassen, das Gegenstand eines entgeltlichen Vertrages sein kann und das eine Gegenleistung auslöst. Kommt einer Verpflichtung zu einem Rechtsverzicht eine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung zu und wird damit als Gegenleistung ein bestimmtes Tun, Dulden oder Unterlassen abgegolten, handelt es sich um eine eigenständige Leistung, die mangels Eingreifens anderer Einkünftetatbestände nach § 22 Nr. 3 EStG steuerbar sein kann. Indes führt nicht jede Einnahme, die durch einen Rechtsverzicht ausgelöst wird, auch zu Einkünften gemäß § 22 Nr. 3 EStG. Denn die Norm erfasst, ergänzend zu den übrigen Einkunftsarten, das Ergebnis einer Erwerbstätigkeit und setzt wie diese die allgemeinen Merkmale des Erzielens von Einkünften nach § 2 EStG voraus (vgl. BFH-Urteile vom 23. Februar 1999 IX R 86/95, BFHE 188, 552, BStBl II 1999, 590; vom 19. März 2013 IX R 65/10, BFH/NV 2013, 1085, unter II.2.a; BFH-Beschluss vom 16. Februar 2007 VIII B 26/06, BFH/NV 2007, 1113, unter II.1.a; Fischer in Kirchhof, a.a.O., § 22 Rz 66).


39 bb) Soweit die Klägerin über den Wert der Fondsbeteiligungen hinaus entschädigt worden ist, haben diese Zahlungen ihren Rechtsgrund nicht in einer zugesagten Klagerücknahme oder dem Verzicht auf die Geltendmachung weitergehender Ansprüche. Denn die Klägerin hat ihre Schadensersatzklage nicht zurückgenommen, um damit gezielt von der Y-GmbH eine Zahlung als Gegenleistung zu erhalten. Rechtsgrund der über den Wert der jeweiligen Beteiligung hinausgehenden Zahlungen war auf der Grundlage der Feststellungen des FG vielmehr allein die Tatsache, dass die Klägerin Schadensersatz für die anlässlich des Beteiligungserwerbs erfolgten Pflichtverletzungen u.a. nach den Grundsätzen der Prospekthaftung und aus unerlaubter Handlung erhalten sollte. Die Situation ist daher nicht mit den Fall eines sogenannten "Berufsklägers" vergleichbar (vgl. Urteil des FG Köln vom 11. Juni 2015  13 K 3023/13, Entscheidungen der Finanzgerichte 2015, 1540, rechtskräftig). Denn anders als in dem entschiedenen Fall hat die Klägerin nicht gezielt und mit Einkunftserzielungsabsicht eine Klage mit dem Zweck erhoben, um sich diese später teuer vom Prozessgegner durch eine finanzielle Gegenleistung "abkaufen" zu lassen, zumal die Y-GmbH auch nicht Prozesspartei des Schadensersatzprozesses war.


40 c) Es liegt auch keine Entschädigung für einen entgangenen Veräußerungsgewinn nach § 22 Nr. 2, § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, § 24 Nr. 1 Buchst. a EStG vor. Dies folgt bereits daraus, dass die Klägerin ihren Anteil jeweils veräußert und insoweit einen Veräußerungserlös erzielt hat. Den darüber hinausgehenden Betrag hat die Klägerin als Schadensersatz aufgrund der geltend gemachten Ansprüche aus vertraglicher und deliktischer Haftung erhalten und nicht als Ersatz für eine nicht erfolgte Veräußerung bzw. eine Veräußerung unter Wert.


41 4. Die Sache ist nicht spruchreif. Der Senat kann auf der Grundlage der Feststellungen des FG nicht beurteilen, ob die Klägerin aus der Veräußerung ihrer mittelbaren Beteiligungen Gewinne oder Verluste erzielt hat.


42 a) Das FG wird dazu zunächst aufklären müssen, welcher Teil des jeweiligen Kaufpreises für die Übertragung der Treugeberstellung aufgewandt worden ist und welcher Teil auf die sonstigen Bestandteile der Leistung --insofern liegt ein Veräußerungsgeschäft bei Grundstücken nicht vor-- entfällt.


43 b) Es hat dazu den Wert der Beteiligungen der Klägerin im Veräußerungszeitpunkt zu ermitteln.


44 aa) Maßgeblich kommt es darauf an, was ein fremder Dritter für die Beteiligung zu zahlen bereit gewesen wäre. Dabei dürfen nur Informationen berücksichtigt werden, zu denen ein gedachter Erwerber Zugang hätte, weil er sie sich aus allgemein zugänglichen Quellen verschaffen könnte (Veröffentlichungen der Fonds, Geschäftsberichte und Jahresabschlüsse der Vergangenheit, Zeitungsartikel etc.). Auf andere, insbesondere interne Unterlagen der Fonds, zu denen die Gesellschafter und die Öffentlichkeit keinen Zugang haben, darf hingegen nicht abgestellt werden. Auch wenn sie im Einzelfall bekannt sein sollten, müssen sie bei der Bewertung außer Betracht bleiben.


45 bb) Aus der Sicht eines noch nicht an der Gesellschaft beteiligten zukünftigen Erwerbers wird es maßgeblich zumindest darauf ankommen, wie sicher die Rückzahlung des eingesetzten Kapitals war (Gewährträgerhaftung) und welche Ausschüttungen bzw. welche (ggf. typisierten) steuerlichen Vorteile aufgrund des Erwerbs zu erwarten waren.


46 cc) Ergibt sich bei entsprechender Bewertung der Anteile der Klägerin, dass diese nicht mit dem in den Vereinbarungen angeführten prozentualen Nominalwert der Einlage, sondern mit einem niedrigeren Wert zu bewerten waren, liegt es nahe, dass der darüber hinausgehende Teil des jeweiligen "Kaufpreises" nicht für die Übertragung der Anteile, sondern für andere Verpflichtungen der Klägerin gegenüber gezahlt worden ist und deshalb nicht zum Veräußerungspreis gehört.


47 5. Für die weitere Ermittlung des Veräußerungsgewinns weist der Senat auf Folgendes hin:


48 a) Nach § 23 Abs. 1 Satz 4 EStG gelten die Anschaffung oder Veräußerung einer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung an einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft als Anschaffung oder Veräußerung der anteiligen Wirtschaftsgüter. Die auf der Grundlage von § 23 Abs. 1 Satz 4 EStG für den Fall des Ein- oder Austritts aus einer Personengesellschaft geltende Bruchteilsbetrachtung betrifft die Frage, ob der Gesellschafter mit seinem Ein- oder Austritt aus der Gesellschaft innerhalb der Fristen des § 23 Abs. 1 EStG den Einkünftetatbestand des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG verwirklicht (vgl. die Gesetzesbegründung zu § 23 Abs. 1 Satz 4 EStG i.d.F. des Gesetzes zur Bekämpfung des Mißbrauchs und zur Bereinigung des Steuerrechts, Missbrauchsbekämpfungs- und Steuerbereinigungsgesetz, BTDrucks 12/5630, S. 59). Im Fall des § 23 Abs. 1 Satz 4 EStG entsteht ein Veräußerungsgewinn oder -verlust allein auf der Ebene des Gesellschafters (vgl. auch BFH-Urteile vom 21. Januar 2014 IX R 9/13, BFHE 244, 225, BStBl II 2016, 515, unter II.2.a bb, sowie vom 13. Juli 1999 VIII R 72/98, BFHE 190, 87, BStBl II 1999, 820, unter II.1., und vom 9. Mai 2000 VIII R 41/99, BFHE 192, 273, BStBl II 2000, 686, unter II.2.a zu Anteilen i.S. des § 17 EStG; Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main, Rundverfügung vom 2. September 2015, juris, unter 1.2.; vgl. auch Engel, Vermögensverwaltende Personengesellschaften im Ertragssteuerrecht, 2. Aufl., 2015, Rz 1137; Bruschke, Deutsche Steuer-Zeitung --DStZ-- 2008, 728, 729).


49 Der Gewinn oder Verlust ist deshalb nach § 23 Abs. 3 Satz 1 EStG für jeden einzelnen Beteiligten anhand seiner individuellen Anschaffungskosten und seines individuellen Veräußerungserlöses zu ermitteln (vgl. BFH-Urteil in BFHE 244, 225, BStBl II 2016, 515, unter II.2.a cc; Bruschke, DStZ 2008, 728, 729). Im Hinblick auf das Ziel des § 23 EStG, den individuellen Vermögenszuwachs oder -verlust des Gesellschafters und damit dessen steuerliche Leistungsfähigkeit zu erfassen (vgl. Kube in Kirchhof, a.a.O., § 23 Rz 1), ist im Rahmen der Gewinnermittlung nach § 23 Abs. 3 EStG auf die individuell aufgewandten Anschaffungskosten der Klägerin und den konkret von ihr erzielten Veräußerungserlös für die in der Beteiligung enthaltenen Immobilien abzustellen (vgl. auch BFH-Urteil in BFHE 244, 225, BStBl II 2016, 515, unter II.2.a cc).


50 Diese personenbezogene Auslegung der Vorschrift wird gestützt durch die Regelung in § 23 Abs. 3 Satz 4 EStG, wonach sich die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um Absetzungen für Abnutzung, erhöhte Absetzungen und Sonderabschreibungen mindern, soweit diese bei der Ermittlung der Einkünfte i.S. des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 bis 6 EStG abgezogen worden sind. § 23 Abs. 3 Satz 4 EStG stellt für den Fall der Verwirklichung des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG auf der Ebene des Gesellschafters allein auf die individuelle Besteuerung des Anlegers und nicht auf die Verhältnisse bei der Gesellschaft ab. Danach sind die Anschaffungskosten der Klägerin um die ihr in der Vergangenheit von den Gesellschaften zugewiesenen und bei ihr auch tatsächlich steuerlich berücksichtigten Beträge für Absetzungen für Abnutzung zu vermindern.


51 Davon zu unterscheiden ist die Verwirklichung des Tatbestands des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 EStG auf der Ebene der vermögensverwaltenden Gesellschaft, die dem Gesellschafter auf der Grundlage von § 39 Abs. 2 Nr. 2, § 179 Abs. 1, § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO über die gesonderte und einheitliche Feststellung der Einkünfte zuzurechnen ist. In diesem Fall entsteht der Veräußerungsgewinn oder -verlust auf der Ebene der Gesellschaft. Maßgeblich für die Ermittlung des Veräußerungsgewinns oder -verlusts sind die Anschaffungskosten und der Veräußerungspreis der Gesellschaft. Dem Gesellschafter sind die nach § 23 Abs. 3 EStG auf der Ebene der Gesellschaft ermittelten Einkünfte über die gesonderte und einheitliche Gewinnfeststellung zuzurechnen.


52 b) Zum Veräußerungserlös zählt im Fall der Entstehung des Veräußerungsgewinns auf der Ebene des Gesellschafters alles, was der Anleger für die Übertragung seiner (un)mittelbaren Beteiligung vom Erwerber erhalten hat. Der jeweilige Veräußerungserlös ist im Streitfall nicht zu erhöhen um anteilige Verbindlichkeiten der jeweiligen Fondsgesellschaft. Zum Veräußerungspreis i.S. des § 23 Abs. 3 Satz 1 EStG kann zwar auch die Freistellung des Veräußerers von einer ihn treffenden Verbindlichkeit gehören (vgl. HHR/Musil, § 23 EStG Rz 272; Blümich/ Glenk, § 23 EStG Rz 204). Dies setzt jedoch voraus, dass der Veräußerer für die Verbindlichkeit zumindest haftete und der Erwerber in diese Haftung eintritt.
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53 Nach den Feststellungen des FG ist die Klägerin indes nicht von einer sie belastenden Verbindlichkeit befreit worden. Die Klägerin haftete aufgrund entsprechender Anwendung des § 171 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs (HGB) als (nur mittelbar beteiligte) Treugeberkommanditistin nicht für die Verbindlichkeiten der vermögensverwaltenden Personengesellschaft. Anhaltspunkte dafür, dass die Klägerin auf der Grundlage des § 172 Abs. 4 Satz 1 und 2 HGB in Anspruch genommen werden konnte, weil Leistungen der Fonds an sie als Rückzahlung von Einlagen zu werten waren oder entnommene Gewinnanteile zu einer Herabminderung des Kapitalanteils unter den Betrag der geleisteten Einlage geführt hatten, hat das FG nicht festgestellt.


54 Etwas anderes ergibt sich nicht aus § 23 Abs. 1 Satz 4 EStG. Die Vorschrift betrifft allein die Frage der Verwirklichung der Tatbestände des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 EStG für den Fall der Anschaffung und der Veräußerung des Anteils an einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft. Bei der Ermittlung des vom Gesellschafter individuell verwirklichten Veräußerungsgewinns oder -verlusts nach § 23 Abs. 3 EStG findet sie aufgrund ihrer systematischen Stellung und des im Streitjahr geltenden Verweises in § 23 Abs. 3 Satz 1 EStG lediglich auf Abs. 1 Satz 1 der Vorschrift dagegen keine Anwendung (a.A. Lupczyk, FR 2016, 825, 826).


55 c) Zu den Anschaffungskosten zählt alles, was der Anleger zur Begründung seiner (un)mittelbaren Beteiligung aufgewandt hat. Keine Rolle spielt, welchen Teil der Einlage der Fonds tatsächlich zur Anschaffung von Immobilien aufgewandt hat und welcher Teil in Kosten und Provisionen geflossen ist. Auch die Fremdfinanzierungsquote des Fonds ist unbeachtlich.


56 d) Aus diesem Grund scheiden sowohl die vom FA als auch die vom FG vorgenommene Ermittlung des Veräußerungsgewinns aus. Die Ermittlungen gehen nicht von den individuellen Anschaffungskosten der Klägerin bzw. dem an die Klägerin gezahlten Veräußerungspreis aus. Die Gewinnermittlung des FA erweist sich überdies schon deshalb als fehlerhaft, weil sie nicht von den Werten im Zeitpunkt des Beitritts und der Veräußerung der Klägerin ausgeht, sondern nach den Feststellungen des FG von auf den 31. Dezember 2005 ermittelten Werten auf der Ebene der Fonds, die ohne Überprüfungsmöglichkeit seitens der Klägerin und des FA vom Initiator der Fondsgesellschaften übermittelt worden sind. Zudem berücksichtigt das FA im Rahmen seiner Gewinnermittlung nach § 23 Abs. 3 Satz 4 EStG im Vereinfachungswege über den Ansatz der fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten die auf Ebene der Fonds abgezogenen Absetzungen für Abnutzung entsprechend der Beteiligungsquote der Klägerin, ohne --wie es der Wortlaut der Regelung verlangt-- auf die von der Klägerin während ihrer Beteiligungsdauer bei der Einkünfteermittlung steuerlich abgezogenen Beträge abzustellen.


57 e) Das FG hat den Veräußerungsgewinn oder -verlust neu zu ermitteln. Das FG wird dabei, ausgehend von der Regelung in § 23 Abs. 3 EStG, vom Verkaufspreis der jeweiligen Beteiligung die von der Klägerin aufgewandten Anschaffungskosten der Beteiligung einschließlich des Aufgeldes und die Veräußerungskosten abziehen und anschließend nach § 23 Abs. 3 Satz 4 EStG die bei der Ermittlung der Einkünfte der Klägerin abgezogenen Absetzungen für Abnutzung, erhöhten Absetzungen und Sonderabschreibungen hinzurechnen. Dabei hat es --wie in der bisherigen Berechnung des FA-- zu berücksichtigen, dass sowohl Anschaffungskosten als auch Veräußerungserlös nicht in vollem Umfang, sondern nur zum Teil auf nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG steuerbare Vorgänge entfallen sind.


58 6. Die Kostenentscheidung bleibt dem FG vorbehalten (§ 143 Abs. 2 FGO).
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2013/34/EU as regards disclosure of income tax information should be based on Article 115 of 


TFEU since both the aim and the content of the proposal relate to “fiscal provisions”, and is of the 


view that accordingly, the proposal should have been discussed at ECOFIN Council, taking due 
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Furthermore, Croatia is of the opinion that the agreed Proposal should not become precedent 


for a qualified majority voting in the future decision-making process in regard to tax matters. 
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Statement by Cyprus, Czech Republic, Hungary, Ireland, Luxembourg, Malta and Sweden 


Notwithstanding the general support expressed by all for tax transparency and the constructive 


discussions facilitated by the Presidency, Cyprus, Czech Republic, Hungary, Ireland, Luxembourg, 


Malta and Sweden have ongoing concerns regarding the legal basis of this Proposed Directive, and 


consider that the proposal for a Directive amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of 


income tax information must be based on Article 115 TFEU since both the aim and the content of 


the proposal relate to “fiscal provisions”, rejecting thereby the appropriateness of the legal basis of 


the initial proposal, i.e. Article 50(1) TFEU. 


 


 





				2021-09-20T08:50:19+0000

		 Guarantee of Integrity and Authenticity





		










 


Postanschr ift Ber lin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin  


 


   


 


  


     
         
   


        
     


 
  


  
  


  
 


    
 


  
  


 
  


      
  


  
 


     
 


  
  


 
  


    
  


   
 


  
     


   
  


 
   


    
  


  
 


   
    


   
  


 
 


   
  


        


        


     


      


     
     


POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


Nur per E-Mail 


ADL Arbeitsgemeinschaft 
Deutscher Luftfahrt-Unternehmen 
Albrechtstraße 10 
10117 Berlin 


AGDW – Die Waldeigentümer 
Geschäftsstelle 
Claire-Waldoff-Straße 7 
10117 Berlin 


American Chamber 
of Commerce in Germany e. V. 
Charlottenstraße 42 
10117 Berlin 


Arbeiterwohlfahrt – Bundesverband e. V. 
Heinrich-Albertz-Haus 
Blücherstraße 62/63 
10961 Berlin 


Arbeitsgemeinschaft berufsständischer 
Versorgungseinrichtungen e. V. 
Luisenstraße 17 
10117 Berlin 


Arbeitsgemeinschaft der 
Fachanwälte für Steuerrecht e. V. 
Postfach 100 105 
44701 Bochum 


Arbeitsgemeinschaft für 
betriebliche Altersversorgung e. V. 
Wilhelmstraße 138 
10963 Berlin 


Arbeitsgemeinschaft für 
wirtschaftliche Verwaltung e. V. 
Düsseldorfer Straße 40 
65760 Eschborn 


MD Dr. Rolf Möhlenbrock 
Leiter der Steuerabteilung 


HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


TEL +49 (0) 30 18 682-2493 


FAX +49 (0) 30 18 682-882493 


E-MAIL IVC2@bmf.bund.de 


DATUM 30. September 2021 


www.bundesfinanzministerium.de 



http:www.bundesfinanzministerium.de

mailto:IVC2@bmf.bund.de





 


 


     
  


  
 


      
   


  
 


     
    


 
    


  
 


       
    


  
 


  
  


  
  


 
       


  
  


 
  


  
    


  
 
 


   
 


  
           
  


     
           


  


         


          


        


 


             


             


Seite 14 Wirtschaftsvereinigung Stahl e. V. 
Sohnstraße 65 
40237 Düsseldorf 


Zentraler Immobilien Ausschuss e. V. (ZIA) 
Leipziger Platz 9 
10117 Berlin 


Zentralrat der Juden in Deutschland 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Leo-Baeck-Haus 
Postfach 04 02 07 
10061 Berlin 


Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e. V. (ZDB) 
Kronenstraße 55 - 58 
10117 Berlin 


Zentralverband des 
Deutschen Handwerks 
Mohrenstraße 20/21 
10117 Berlin 


Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e. V. 
Hebelstr. 6 
60318 Frankfurt/Main 


Zentrum für 
Europäische Wirtschaftsforschung 
Postfach 10 34 43 
68034 Mannheim 


BETREFF Entwurf eines BMF-Schreibens zur Option zur Körperschaftsbesteuerung (§ 1a KStG) 


ANLAGEN 1 


GZ IV C 2 - S 2700/20/10001 :022 
DOK 2021/1026806 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Hiermit übersende ich den Entwurf eines BMF-Schreibens zur Option zur 


Körperschaftsbesteuerung (§ 1a KStG) ausschließlich in elektronischer Form. 


Die Option zur Körperschaftsbesteuerung nach § 1a KStG wurde mit dem Gesetz zur 


Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts vom 25. Juni 2021 (BGBl. I Seite 2050, BStBl I 







 


 


          


        


         


           


 


              


         


 


 


  


  


 
          


Seite 15 Seite 889) eingeführt. Personenhandels- und Partnerschaftsgesellschaften wird damit die 


Möglichkeit eingeräumt, ohne tatsächlichen Rechtsformwechsel ertragsteuerlich wie eine 


Kapitalgesellschaft behandelt zu werden. Die Option zur Körperschaftsbesteuerung kann 


erstmalig für nach dem 31. Dezember 2021 beginnende Wirtschaftsjahre ausgeübt werden. 


Soweit Sie eine Stellungnahme zu dem Entwurf abgeben möchten, bitte ich diese bis zum 


20. Oktober 2021 per E-Mail an IVC2@bmf.bund.de zu übermitteln. 


Im Auftrag 


Dr. Möhlenbrock 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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DATUM 
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ENTWURF 


BETREFF Option zur Körperschaftsbesteuerung (§ 1a KStG) 


GZ IV C 2 - S … 
DOK 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Durch das Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts vom 25. Juni 2021 


(BGBl. I Seite 2050, BStBl I Seite 889) wurde u. a. § 1a KStG eingeführt, der 


Personenhandelsgesellschaften und Partnerschaftsgesellschaften die Möglichkeit einräumt, 


zur Körperschaftsbesteuerung zu optieren. Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der 


Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt für die Option zur 


Körperschaftsbesteuerung Folgendes: 


POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 Oberste Finanzbehörden 
10117 Berlin der Länder TEL +49 (0) 30 18 682-0 
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I. Zeitliche Anwendung 


Die Option zur Körperschaftsbesteuerung kann erstmals für Wirtschaftsjahre ausgeübt 


werden, die nach dem 31. Dezember 2021 beginnen (§ 34 Absatz 1a KStG). 
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II. Persönlicher Anwendungsbereich 


Antragsberechtigt sind Personenhandelsgesellschaften (offene Handelsgesellschaften und 


Kommanditgesellschaften im Sinne der §§ 105 und 161 HGB einschließlich der Europäischen 


wirtschaftlichen Interessenvereinigung, vgl. § 1 EWIVAG) sowie 


Partnerschaftsgesellschaften im Sinne des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes (PartGG). Eine 


GmbH & Co. KG ist auch dann antragsberechtigt, wenn deren Komplementärgesellschaft 


vermögensmäßig nicht beteiligt ist. Einzelunternehmen, Gesellschaften des bürgerlichen 


Beispiel: 


An der französischen Société en nom collectif (SNC – Personenhandelsgesellschaft nach 


französischem Recht) sind der in Deutschland ansässige A und die in Frankreich 


ansässigen B und C beteiligt. Sitz und Geschäftsleitung befinden sich in Frankreich. Die 


SNC hat eine Betriebsstätte in Deutschland. 


Rechts, Erbengemeinschaften und reine Innengesellschaften (wie die atypisch stille 


Gesellschaft) fallen dagegen nicht in den Anwendungsbereich des § 1a KStG. 


3 Der persönliche Anwendungsbereich der Option ist auch Gesellschaften ausländischer 


Rechtsform eröffnet, die den in § 1a Absatz 1 Satz 1 KStG genannten Gesellschaftsformen 


vergleichbar sind. Die Voraussetzung der Vergleichbarkeit mit einer 


Personenhandelsgesellschaft ist in der Regel erfüllt, wenn eine ausländische Gesellschaft, die 


nach dem Rechtstypenvergleich als Personengesellschaft einzustufen ist (vgl. hierzu 


Randnr. 01.27 des BMF-Schreibens vom 11. November 2011, BStBl I Seite 1314 – im 


Folgenden: UmwStE –), bei Zugrundelegung deutscher Maßstäbe ein Handelsgewerbe im 


Sinne des § 1 HGB betreibt. 


4 Zur Körperschaftsbesteuerung optieren können auch Gesellschaften ohne Sitz und 


Geschäftsleitung im Inland. Diese unterliegen nach Ausübung der Option der beschränkten 


Körperschaftsteuerpflicht nach § 2 Nummer 1 KStG, soweit sie inländische Einkünfte im 


Sinne des § 49 EStG (i. V. m. § 8 Absatz 1 KStG) erzielen. 


5 Nach § 1a Absatz 1 Satz 6 KStG ist die Option zur Körperschaftsbesteuerung ausgeschlossen 


für Investmentfonds im Sinne des InvStG sowie Gesellschaften mit Geschäftsleitung im 


Ausland, die nach Ausübung der Option (steuerlicher Übertragungsstichtag) in dem Staat, in 


dem sich ihre Geschäftsleitung befindet, keiner der deutschen unbeschränkten 


Körperschaftsteuerpflicht vergleichbaren Steuerpflicht unterliegen. Zur steuerlichen 


Behandlung ausgewählter ausländischer Gesellschaftsformen im Gründungsstaat vgl. u. a. die 


Anlage des BMF-Schreibens vom 26. September 2014, BStBl I Seite 1258, zur Anwendung 


der Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) auf Personengesellschaften. Randnr. 01.26 


und 01.27 UmwStE sind zu beachten. 







 


 


 


             


           


        


           


                 


          


        


           


            


           


                


                 


             


         


            


      


           


           


             


            


           


        


               


 


  


Lösung: 


Die SNC kann zur Körperschaftsbesteuerung nach § 1a KStG optieren, wenn sie einen 


entsprechenden Antrag nach französischem Recht auch in Frankreich stellt oder bereits 


der französischen Körperschaftsteuerpflicht unterliegt (vgl. BMF-Schreiben vom 26. 


September 2014, a.a.O., Anlage zu Frankreich). Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, 


ist auch die Ausübung der Option nicht möglich (§ 1a Absatz 1 Satz 6 Nummer 2 KStG). 


6 Das Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen für die Option zur 


Körperschaftsbesteuerung während des gesamten Besteuerungszeitraums ist auf Anforderung 


für jedes Jahr bei Abgabe der Körperschaftsteuererklärung von der optierenden Gesellschaft 


nachzuweisen. Wird der Nachweis nicht erbracht, ist davon auszugehen, dass die persönlichen 


Voraussetzungen für die Option in dem betreffenden Wirtschaftsjahr nicht vorgelegen haben. 


Wird der Nachweis bereits für das erste Wirtschaftsjahr nicht erbracht, ist u. a. anhand der mit 


dem Antrag nach § 1a Absatz 1 Satz 1 KStG vorgelegten Unterlagen zu prüfen, ob die Option 


überhaupt erstmals wirksam ausgeübt wurde. Im Übrigen vgl. Rn. 90 ff. (Beendigung der 


Option zur Körperschaftsbesteuerung kraft Gesetzes). Für ausländische Gesellschaften gelten 


hierbei die erhöhten Mitwirkungspflichten nach § 90 Absatz 2 AO. Änderungen der 


persönlichen Voraussetzungen sind der Finanzbehörde mitzuteilen. 


7 Hat die Gesellschaft keine Körperschaftsteuererklärung abzugeben, weil sie nur einem 


abgeltenden Steuerabzug unterliegende inländische Einkünfte erzielt, ist der Nachweis mit der 


Stellung eines Antrags auf Entlastung vom Steuerabzug zu erbringen. Wirkt sich die Option 


auf die Durchführung des Steuerabzugs aus, sind der Vergütungsschuldner und die zuständige 


Finanzbehörde unverzüglich über Änderungen der Verhältnisse zu informieren, die sich auf 


die Voraussetzung für die Option zur Körperschaftsbesteuerung auswirken. 


8 Der Begriff Gesellschafter im Sinne des § 1a KStG erfasst auch Partner einer optierenden 


Partnerschaftsgesellschaft. 
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III. Antrag 


1. Form des Antrags 


Der Antrag auf Option zur Körperschaftsbesteuerung ist nach amtlich vorgeschriebenem 


Datensatz durch Datenfernübertragung zu stellen. Die Übermittlung dieses Datensatzes ist 


nach Maßgabe des § 87a Absatz 6 AO und nach § 87b AO über die amtlich bestimmte 


Schnittstelle vorzunehmen. 


10 Auf Antrag kann zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine elektronische Übermittlung des 


Antrags verzichtet werden. In diesem Fall ist der Antrag nach amtlich vorgeschriebenem und 


von einer zur Geschäftsführung befugten Person eigenhändig unterschriebenem Vordruck zu 


stellen (§ 1a Absatz 1 Satz 2 i. V. m. § 31 Absatz 1a Satz 2 KStG). Besteht die unbillige Härte 


darin, dass der Antragstellerin die Antragstellung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz 


durch Datenfernübertragung wirtschaftlich oder persönlich nicht zumutbar ist, hat die 


Finanzbehörde dem Antrag zu entsprechen (§ 150 Absatz 8 AO). 


11 Befindet sich der Ort der Geschäftsleitung im Ausland, ist zudem anhand geeigneter 


Unterlagen darzulegen, dass die Gesellschaft im Optionszeitraum im anderen Staat einer der 


deutschen unbeschränkten Körperschaftsteuerpflicht vergleichbaren Steuerpflicht dem 


Grunde nach unterliegen wird (z. B. aktueller Körperschaftsteuerbescheid bzw. Bestätigung 


des ausländischen Staates). Zudem ist eine Ansässigkeitsbescheinigung der zuständigen 


ausländischen Steuerbehörde vorzulegen. 


2. Zustimmung der Gesellschafter 


12 Für die Option zur Körperschaftsbesteuerung ist grundsätzlich die Zustimmung aller 


Gesellschafter erforderlich (§ 1a Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz KStG i. V. m. § 217 


Absatz 1 Satz 1 UmwG). Diese muss im Zeitpunkt der Antragstellung vorliegen. Sieht der 


Gesellschaftsvertrag für einen echten Formwechsel im Sinne des § 25 UmwStG oder die 


Option zur Körperschaftsbesteuerung eine Mehrheitsentscheidung der Gesellschafter vor, ist 


diese nur anzuerkennen, wenn die Mehrheit mindestens drei Viertel der abgegebenen 


Stimmen beträgt (§ 1a Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz KStG i. V. m. § 217 Absatz 1 Satz 2 


und 3 UmwG). Eine notarielle Beurkundung der Beschlussfassung ist nicht erforderlich. Sieht 


bei ausländischen Gesellschaften das Gesellschaftsrecht ein höheres Form- oder 


Zustimmungserfordernis vor, gilt dieses. Mit dem Antrag auf Option zur 


Körperschaftsbesteuerung ist nachzuweisen, dass die erforderliche Anzahl der Gesellschafter 


der Ausübung der Option zugestimmt hat. 


3. Adressat des Antrags 


13 Der Antrag ist grundsätzlich bei dem für die gesonderte und einheitliche Feststellung der 


Einkünfte der Personenhandels- oder Partnerschaftsgesellschaft (§ 180 Absatz 1 Satz 1 







 


 


                   


             


            


                  


          


              


                 


        


              


              


         


          


           


          


             


             


             


             


              


           


            


         


          


             


                


          


               


  


  


           


          


            


          


             


          


Nummer 1 AO, weil nur eine der an den Einkünften beteiligten Personen mit ihren 


Einkünften in Deutschland einkommen- oder körperschaftsteuerpflichtig ist, ist der 


Antrag bei dem für die Einkommen- oder Körperschaftsteuer des Gesellschafters 


zuständigen Finanzamt zu stellen (§ 1a Absatz 1 Satz 3 KStG). 


 Erzielt die Gesellschaft ausschließlich Einkünfte, die dem Steuerabzug vom 


Kapitalertrag oder dem Steuerabzug auf Grund des § 50a EStG unterliegen und gilt 


infolgedessen die Einkommensteuer nach § 50 Absatz 2 Satz 1 EStG oder die 


Körperschaftsteuer nach § 32 Absatz 1 KStG als abgegolten, ist der Antrag beim 


Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu stellen (§ 1a Absatz 1 Satz 4 KStG). 


 In allen anderen Fällen ist das Finanzamt zuständig, das für die gesonderte und 


einheitliche Feststellung zuständig ist (§ 1a Absatz 1 Satz 2 KStG). 


Maßgeblich sind jeweils die Verhältnisse im Zeitpunkt der Antragstellung. Eine spätere 


Änderung der Verhältnisse hinsichtlich der sachlichen oder örtlichen Zuständigkeit 


(insbesondere eine abweichende Zuständigkeit für die künftige Besteuerung der optierenden 


Gesellschaft nach dem KStG) führt nicht zur Unwirksamkeit des Antrags. Im Falle eines 


Zuständigkeitswechsels ist der Antrag von der nach § 1a Absatz 1 Satz 2 bis 5 KStG 


zuständigen Finanzbehörde an die neu zuständig gewordene Finanzbehörde zur Entscheidung 


abzugeben, es sei denn, es soll insoweit zulässigerweise nach § 26 Satz 2 AO verfahren 


werden. 


4. Antragsfrist 


Nummer 2 Buchstabe a oder Absatz 5 i. V. m. § 179 Absatz 2 Satz 2 AO) örtlich zuständigen 


Finanzamt zu stellen. Diese Zuständigkeit bestimmt sich grundsätzlich nach § 18 AO. Erfolgt 


keine gesonderte und einheitliche Feststellung der Einkünfte und hat die Gesellschaft ihren 


Sitz im Inland, ist der Antrag bei dem Finanzamt zu stellen, in dessen Bezirk sich der Sitz der 


Gesellschaft befindet (§ 1a Absatz 1 Satz 5 KStG). 


14 Bei Gesellschaften mit Sitz im Ausland, für die bislang keine gesonderte und einheitliche 


Feststellung der Einkünfte nach § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a oder Absatz 5 


AO vorgenommen wird, ist wie folgt zu differenzieren: 


 Unterbleibt eine gesonderte und einheitliche Feststellung nach § 180 Absatz 3 Satz 1 


15 


16 Der Antrag muss (auch bei neu gegründeten Gesellschaften oder übernehmenden 


Rechtsträgern einer Umwandlung) spätestens einen Monat vor Beginn des Wirtschaftsjahres, 


ab dem die Option zur Körperschaftsbesteuerung gelten soll, bei der jeweils zuständigen 


Finanzbehörde eingegangen sein. Im Fall eines kalenderjahrgleichen Wirtschaftsjahres ist der 


Antrag somit spätestens am 30. November des vorangehenden Jahres zu stellen, sofern sich 


nicht aus § 108 Absatz 3 AO etwas anderes ergibt. 







 


 


           


                 


           


              


               


          


        


            


         


             


                


          


    


               


            


            


    


     


                      


          


             


                


          


            


         


           


         


            


          


               


           


        


             


           


des § 1 Absatz 2 HGB betreiben. Dies gilt auch für den Fall der Verschmelzung oder 


Spaltung auf eine neu gegründete Personengesellschaft sowie den Formwechsel einer 


Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft. 


Ein verspäteter Antrag ist unwirksam und gilt nicht automatisch als Antrag für das nächste 


Wirtschaftsjahr. Vielmehr ist für eine wirksame Ausübung der Option für ein Wirtschaftsjahr, 


dessen Beginn von dem im unwirksamen Antrag bezeichneten Datum abweicht, ein neuer 


Antrag zu stellen. 


5. Entscheidung über den Antrag 


Die nach § 1a Absatz 1 Satz 2 bis 5 KStG (ggf. i. V. m. § 26 Satz 2 AO) zuständige 


Finanzbehörde prüft summarisch, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für den Antrag 


vorliegen. Im Falle eines Zuständigkeitswechsels (vgl. Rn. 15) ist der Antrag abweichend von 


Satz 1 dieser Rn. von der neu zuständigen Finanzbehörde zu prüfen, es sei denn, es soll 


insoweit zulässigerweise nach § 26 Satz 2 AO verfahren werden. 


Eine gesonderte Mitteilung, dass die Finanzbehörde von einem wirksamen Antrag ausgeht, 


erfolgt grundsätzlich nicht. Die Mitteilung über die Erteilung einer 


Körperschaftsteuernummer durch das nach § 20 AO für die Körperschaftsbesteuerung der 


optierenden Gesellschaft zuständige Finanzamt beinhaltet jedoch konkludent die Information, 


dass das Finanzamt von einem wirksamen Antrag ausgeht. Diese Mitteilung ist kein 


(anfechtbarer) Verwaltungsakt. Stellt sich nachträglich heraus, dass die Voraussetzungen für 


17 Die Umstellung des Wirtschaftsjahres auf einen vom Kalenderjahr abweichenden Zeitraum 


im Zusammenhang mit dem Optionsantrag ist nach § 4a Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 EStG nur 


im Einvernehmen mit der nach Rn. 13 ff. zuständigen Finanzbehörde wirksam. 


18 Da der Antrag von der Personenhandels- oder Partnerschaftsgesellschaft zu stellen ist (§ 1a 


Absatz 1 Satz 2 KStG), kann er nicht vor Gründung der Gesellschaft gestellt werden. Eine 


Option zur Körperschaftsbesteuerung für das erste (Rumpf-) Wirtschaftsjahr ist damit 


ausgeschlossen. Eine Partnerschaftsgesellschaft muss zum Zeitpunkt der Antragstellung 


bereits in das Partnerschaftsregister eingetragen sein (§ 7 Absatz 1 PartGG), eine 


Personenhandelsgesellschaft muss zum Zeitpunkt der Antragstellung entweder in das 


Handelsregister eingetragen sein (§ 105 Absatz 2 HGB) oder ein Handelsgewerbe im Sinne 


19 


20 


21 


einen Antrag nach § 1a Absatz 1 KStG nicht vorgelegen haben, sind Verwaltungsakte (z. B. 


Steuerbescheide), die von der Wirksamkeit des Antrags ausgehen, rechtswidrig und im 


Rahmen der verfahrensrechtlichen Möglichkeiten aufzuheben oder zu ändern. 


22 Die ablehnende Entscheidung über den Antrag ist ein Verwaltungsakt. Dieser ist schriftlich 


oder elektronisch zu erlassen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Die 







 


 


                 


   


    


               


             


           


      


  


Bekanntgabe richtet sich nach §§ 122, 122a AO und den Regelungen im AEAO zu § 122 und 


zu § 122a. 


6. Unwiderruflichkeit des Antrags 


23 Der Antrag auf Option zur Körperschaftsbesteuerung ist unwiderruflich (§ 1a Absatz 1 Satz 1 


KStG). Eines erneuten Antrags für die folgenden Wirtschaftsjahre bedarf es nicht, wenn die 


Voraussetzungen für die Option ununterbrochen vorliegen. Zur Beendigung der Option zur 


Körperschaftsbesteuerung vgl. unter Rn. 89 ff. 







 


 


    


               


                


         


                 


           


       


          


          


        


   


             


          


            


            


      


                 


           


            


                


           


           


          


            


             


           


          


         


       


              


          


     


          


       


Die nach Randnr. 25.01 UmwStE für den Formwechsel einer Personengesellschaft in eine 


Kapitalgesellschaft entsprechend anzuwendenden Randnr. 20.01 bis 23.21 UmwStE finden – 


mit Ausnahme der Ausführungen zur steuerlichen Rückwirkung – auch auf den fiktiven 


Formwechsel nach § 1a Absatz 2 Satz 1 KStG entsprechend Anwendung. 


1. Persönlicher Anwendungsbereich des Umwandlungssteuergesetzes 


Die §§ 1 und 25 UmwStG sind entsprechend anzuwenden (§ 1a Absatz 2 Satz 2 KStG). 


Infolgedessen ist der Anwendungsbereich des Sechsten bis Achten Teils des UmwStG 


(§§ 20 ff. UmwStG) nur insoweit eröffnet, als die optierende Gesellschaft die 


Voraussetzungen des § 1 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 UmwStG und zudem die an der 


optierenden Gesellschaft beteiligten Gesellschafter die Voraussetzungen des § 1 Absatz 4 


Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a UmwStG spätestens am steuerlichen Übertragungsstichtag 


erfüllen (Randnr. 01.52 UmwStE) oder das Recht der Bundesrepublik Deutschland 


hinsichtlich der Besteuerung des Gewinns aus der Veräußerung der Anteile an der 


optierenden Gesellschaft nicht ausgeschlossen oder beschränkt ist (§ 1 Absatz 4 Satz 1 


Nummer 2 Buchstabe b UmwStG). Sind diese Voraussetzungen bei einzelnen Gesellschaftern 


nicht erfüllt, sind die stillen Reserven im Betriebsvermögen der optierenden 


Personengesellschaft insoweit zwingend durch Ansatz des gemeinen Wertes aufzudecken 


(vgl. hierzu auch Rn. 29 ff.). 


IV. Übergang zur Körperschaftsbesteuerung 


24 Nach § 1a Absatz 2 Satz 1 KStG gilt der Übergang zur Körperschaftsbesteuerung als 


Formwechsel im Sinne des § 1 Absatz 3 Nummer 3 UmwStG. Damit wird als Folge der 


Option ertragsteuerlich ein Anschaffungs- und Veräußerungsvorgang fingiert (Randnr. 00.02 


UmwStE). Da § 4 Absatz 3 EStG bei einer optierenden Gesellschaft nach § 1a Absatz 3 Satz 


6 KStG nicht anwendbar ist, ist von Einnahmenüberschussrechnern im Rahmen des 


Übergangs zur Körperschaftsbesteuerung zwingend zum steuerlichen Übertragungsstichtag 


zur Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich zu wechseln. Ein in diesen Fällen 


entstehender Übergangsgewinn ist als laufender Gewinn des Wirtschaftsjahres, das dem 


Wirtschaftsjahr der erstmaligen Ausübung der Option zur Körperschaftsbesteuerung 


vorangeht, zu versteuern. 


25 


26 


27 


28 Einbringungsgegenstand sind entsprechend dem echten Formwechsel die Anteile der 


jeweiligen Gesellschafter an der optierenden Gesellschaft. 


Die Feststellungslast dafür, dass die Voraussetzungen für den fiktiven Formwechsel nach § 1a 


Absatz 2 Satz 1 KStG vorliegen, trägt die antragstellende Gesellschaft. 


2. Einbringungsgegenstand und Bewertungswahlrecht 







 


 


             


             


          


               


               


               


  


            


         


             


            


             


              


              


              


              


          


       


         


          


        


              


               


               


               


          


        


         


           


          


              


       


      


         


           


        


29 Die entsprechende Anwendung von § 20 UmwStG und auch das hierin enthaltene 


Bewertungswahlrecht nach § 20 Absatz 2 UmwStG setzen die Einbringung von Anteilen an 


einer Mitunternehmerschaft voraus. Dazu gehören neben den Anteilen an einer 


Mitunternehmerschaft im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG auch die 


Beteiligung an einer Gesellschaft, die Einkünfte im Sinne der §§ 13 und 18 EStG erzielt, 


sowie an einer gewerblich geprägten oder infizierten Gesellschaft im Sinne des § 15 Absatz 3 


EStG. 


30 Handelt es sich bei der optierenden Gesellschaft nicht um eine Mitunternehmerschaft 


(sondern z. B. eine vermögensverwaltende Personenhandelsgesellschaft), kommt § 20 


UmwStG nicht zur Anwendung mit der Folge, dass der Ansatz eines Buch- oder 


Zwischenwertes ausgeschlossen ist (vgl. Rn. 40); im Fall einer Beteiligung an einer 


Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft ist § 21 Absatz 1 Satz 2 UmwStG zu prüfen. 


31 Der Ansatz des Buch- oder Zwischenwerts für die Anteile an der optierenden Gesellschaft 


setzt – neben dem Optionsantrag – einen Antrag innerhalb der Ausschlussfrist des § 20 


Absatz 2 Satz 3 UmwStG bei dem nach § 20 AO zuständigen Finanzamt voraus. 


32 Das Bewertungswahlrecht nach § 20 Absatz 2 Satz 2 UmwStG kann für jeden 


Mitunternehmeranteil gesondert ausgeübt werden. Randnr. 20.21 und 20.22 UmwStE gelten 


entsprechend. Gehören zum Sonderbetriebsvermögen eines Gesellschafters funktional 


wesentliche Betriebsgrundlagen, die nicht bis zum fiktiven Einbringungszeitpunkt (vgl. 


Rn. 41) auf die Mitunternehmerschaft übertragen wurden, ist hinsichtlich seines 


Mitunternehmeranteils ein Ansatz zum Buch- oder Zwischenwert ausgeschlossen 


(Randnr. 20.10 i. V. m. 20.06 UmwStE). In diesen Fällen kommt es grundsätzlich zur 


Aufgabe des jeweiligen Mitunternehmeranteils (§ 16 Absatz 3 i. V. m. Absatz 1 Satz 1 


Nummer 2, § 34 EStG) mit der Folge der vollständigen Aufdeckung der stillen Reserven (vgl. 


aber Rn. 34 und 35). Der Ansatz des Buch- oder Zwischenwerts ist auch ausgeschlossen, 


wenn eine funktional wesentliche Betriebsgrundlage in Form einer Beteiligung eines 


Mitunternehmers an der Komplementärgesellschaft, deren Tätigkeit auf die 


Geschäftsführungsfunktion bei der optierenden Personengesellschaft in der Rechtsform einer 


Kommanditgesellschaft beschränkt ist, nicht eingebracht wird. In den Fällen, in denen 


funktional wesentliche Betriebsgrundlagen im Rahmen des fiktiven Formwechsels im Sinne 


des § 25 UmwStG nicht mit übertragen werden, ist in Bezug auf Beteiligungen an 


Kapitalgesellschaften oder Genossenschaften im Betriebsvermögen der optierenden 


Gesellschaft § 21 UmwStG zu prüfen. 


33 Werden Wirtschaftsgüter, die keine funktional wesentliche Betriebsgrundlage sind, 


zurückbehalten oder in zeitlichem und wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Option zur 


Körperschaftsbesteuerung veräußert, entnommen oder in ein anderes Betriebsvermögen 







 


 


           


   


        


         


          


            


              


           


          


          


             


              


     


            


        


           


        


                


    


            


             


             


 


                 


         


          


         


          


        


            


          


       


         


               


Option zur Körperschaftsbesteuerung ist zu prüfen, ob infolge der Gesamtplanrechtsprechung 


die Voraussetzungen für die Anwendung von § 20 UmwStG nicht vorliegen (Randnr. 20.07 


UmwStE). Die Grundsätze zu Rn. 10 des BMF-Schreibens vom 20. November 2019 (BStBl I 


Seite 1291) sind nicht anzuwenden. 


Zurückbehaltene Wirtschaftsgüter gelten als entnommen, sofern sie nicht zum Beginn des 


Wirtschaftsjahres der Option zu einem anderweitigen Betriebsvermögen gehören 


(Randnr. 20.08 UmwStE). Wird durch die Option eine Betriebsaufspaltung aufgrund der 


Zurückbehaltung von Wirtschaftsgütern des Sonderbetriebsvermögens begründet, sind nach 


Maßgabe des § 6 Absatz 5 Satz 2 EStG insoweit die Buchwerte fortzuführen. Im Übrigen gilt 


Rn. 32 Satz 3. 


Bei ausländischen Gesellschaften erfolgt die Bewertung und der Ansatz der Wirtschaftsgüter 


in der steuerlichen Schlussbilanz im Sinne des § 20 UmwStG unter Zugrundelegung der 


Vorschriften des deutschen Steuerrechts (zum Buchwert vgl. § 1 Absatz 5 Nummer 4 


UmwStG). 


Gemäß § 20 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 UmwStG ist ein Ansatz zum Buch- oder 


Zwischenwert auch ausgeschlossen, soweit das Recht der Bundesrepublik Deutschland 


hinsichtlich der Besteuerung des Gewinns aus der Veräußerung des eingebrachten 


Betriebsvermögens bei der optierenden Gesellschaft ausgeschlossen oder beschränkt wird. 


übertragen, schließt dies den Ansatz des eingebrachten Vermögens zum Buch- oder 


Zwischenwert nicht aus. 


34 Werden die einem Sonderbetriebsvermögen zugehörigen funktional wesentlichen 


Betriebsgrundlagen gesondert auf die optierende Personengesellschaft in zeitlichem und 


wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Ausübung der Option übertragen, liegt ein 


einheitlicher Vorgang vor, der insgesamt unter § 20 UmwStG fallen kann. Ein 


Anwendungsfall des § 6 Absatz 5 Satz 3 EStG wird dadurch nicht begründet. 


35 Bei einer Übertragung oder Überführung von funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen in 


ein anderes Betriebsvermögen in zeitlichem und wirtschaftlichem Zusammenhang mit der 


36 


37 


38 


39 Die Buchwerte der durch die Option eingebrachten Wirtschaftsgüter des 


40 Auf Ebene der Gesellschafter gelten auch hinsichtlich der Rechtsfolgen des fiktiven 


Formwechsels die für den echten Formwechsel einer Personengesellschaft in eine 


Kapitalgesellschaft maßgeblichen Regelungen entsprechend (insbesondere Besteuerung eines 


Veräußerungsgewinns und Bemessung der Anschaffungskosten der Anteile an der 


optierenden Gesellschaft – vgl. § 20 Absatz 3 und § 21 Absatz 2 UmwStG). 


Gesamthandsvermögens sind unter Berücksichtigung von Ergänzungsbilanzen zu bestimmen. 







 


 


 


          


           


 


             


       


           


 


       


         


         


    


 


                


                   


             


               


    


         


            


          


              


           


          


           


          


    


         


            


                     


        


          


             


Beispiel: 


An der optierenden AB-OHG, die neben anderen Wirtschaftsgütern auch Beteiligungen 


an mehreren Kapitalgesellschaften hält, sind A und B als Mitunternehmer beteiligt. 


Lösung: 


Der Wert, mit dem die optierende Gesellschaft ihr Betriebsvermögen ansetzt, gilt für die 


Gesellschafter als Veräußerungspreis und als Anschaffungskosten der 


Gesellschaftsanteile (§ 20 Absatz 3 bzw. § 21 Absatz 2 UmwStG). 


Abwandlung: 


An der optierenden, vermögensverwaltenden Zebragesellschaft CD-KG, Inhaberin 


diverser festverzinslicher Schuldverschreibungen, sind die natürlichen Personen C als 


Komplementär (Beteiligung im Betriebsvermögen) und D als Kommanditist (Beteiligung 


im Privatvermögen) beteiligt. 


Lösung: 


Auf die CD-KG finden die §§ 20 ff. UmwStG keine Anwendung (vgl. Rn. 30). Bei C 


findet § 6 Absatz 6 Satz 1 EStG Anwendung. Bei D findet § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 


7 EStG sowie im Fall der späteren Veräußerung der Anteile an der optierenden 


Gesellschaft abhängig von der Beteiligungshöhe § 17 Absatz 2a oder § 20 Absatz 4 Satz 


1 EStG Anwendung. 


3. Einbringungszeitpunkt und Feststellung des steuerlichen Einlagekontos 


41 Als Einbringungszeitpunkt gilt das Ende des Wirtschaftsjahres, das dem Wirtschaftsjahr der 


erstmaligen Ausübung der Option zur Körperschaftsbesteuerung unmittelbar vorangeht (§ 1a 


Absatz 2 Satz 3 KStG). Infolgedessen ist für die optierende Gesellschaft (wie für den 


übernehmenden Rechtsträger im Rahmen eines echten Formwechsels) bereits für die letzte 


juristische Sekunde des Vorjahres eine steuerliche Schlussbilanz unter Zugrundelegung der 


ggf. aufgestockten Werte (vgl. Rn. 29 ff.) aufzustellen und eine Körperschaftsteuererklärung 


sowie von inländischen Gesellschaften eine Erklärung zur gesonderten Feststellung des 


steuerlichen Einlagekontos abzugeben. 


42 Da die Gesellschaft zivilrechtlich als Personenhandels- oder Partnerschaftsgesellschaft 


fortbesteht, verfügt diese anders als eine Kapitalgesellschaft nicht über Nennkapital im Sinne 


des § 27 Absatz 1 Satz 1 KStG. Nach § 1a Absatz 2 Satz 4 KStG wird daher das in der 


steuerlichen Schlussbilanz auszuweisende Eigenkapital (einschließlich des Eigenkapitals in 


Ergänzungsbilanzen) insgesamt auf dem steuerlichen Einlagekonto erfasst. Der Umfang des 


maßgeblichen Eigenkapitals bestimmt sich nach Tz. I. 2. des BMF-Schreibens vom 11. Juli 







 


 


                  


            


     


          


       


    


           


         


           


      


   


               


           


                    


                  


                       


            


 


                 


             


              


             


      


  


          


              


               


           


                 


             


           


Ergänzungs- und Sonderbilanzen sind infolge der Option zur Körperschaftsbesteuerung nicht 


fortzuführen. Zur Berücksichtigung von Ergänzungsbilanzen bei der Bewertung der 


eingebrachten Mitunternehmeranteile vgl. Rn. 39 und zu den Auswirkungen auf das 


steuerliche Einlagekonto vgl. Rn. 42. 


Sperrfristen 


Auch ein fiktiver Formwechsel nach § 1a Absatz 2 KStG kann dazu führen, dass 


Sperrfristverletzungen ausgelöst werden (vgl. z. B. Rn. 29 des BMF-Schreibens vom 


20. November 2019, BStBl I Seite 1291, zu § 6 Absatz 3 Satz 2 EStG und Rdnr. 33, 34 des 


BMF-Schreibens vom 8. Dezember 2011, BStBl I Seite 1279, zu § 6 Absatz 5 Satz 4 und 6 


EStG sowie § 16 Absatz 3 Satz 3 EStG, § 15 Absatz 2 Satz 4, § 18 Absatz 3 Satz 2, § 22 


Absatz 1 Satz 6 Nummer 2 und § 24 Absatz 5 UmwStG). 


Beispiel: 


A und sein Sohn B sind zu je 50% an der originär gewerblich tätigen AB-KG beteiligt. A 


hat in 2018 ein Grundstück (stille Reserven 200.000 €), das bisher zu seinem 


Sonderbetriebsvermögen gehörte, nach § 6 Absatz 5 Satz 3 Nummer 2 EStG in das 


Gesamthandsvermögen der KG übertragen. A und B beschließen im Jahr 2022 von der 


Option zur Körperschaftsbesteuerung Gebrauch zu machen. 


Lösung: 


Die AB-KG erfüllt die Tatbestandsmerkmale für die Wahlrechtsausübung. Der Übergang 


zur Körperschaftsbesteuerung gilt als Formwechsel im Sinne des § 1 Absatz 3 Nummer 3 


2011 (BStBl I Seite 713) i. V. m. dem BMF-Schreiben vom 30. Mai 1997 (BStBl I Seite 627) 


und dem BMF-Schreiben vom 26. Juli 2016 (BStBl I Seite 684). 


4. Keine steuerliche Rückbeziehung 


43 Eine steuerliche Rückbeziehung des Einbringungszeitpunkts ist ausgeschlossen (§ 1a 


Absatz 2 Satz 3 zweiter Halbsatz KStG). 


5. Ergänzungs- und Sonderbilanzen 


44 


6. 


45 


UmwStG. Unter den Voraussetzungen des § 20 Absatz 2 Satz 2 UmwStG ist auf Antrag 


der Ansatz zu Buchwerten möglich. Allerdings stellt die Option eine Sperrfristverletzung 


nach § 6 Absatz 5 Satz 6 EStG dar, da innerhalb von sieben Jahren der Anteil einer 


Körperschaft an dem Grundstück begründet wird. Im Jahr 2018 ist damit rückwirkend der 


Teilwert des Grundstücks anzusetzen (Versteuerung der stillen Reserven von 200.000 €). 







 


 


            


         


            


   


           


          


                


               


   


          


             


           


                  


            


           


  


46 Sämtliche Anteile an der optierenden Gesellschaft werden infolge der Option zur 


Körperschaftsbesteuerung sperrfristverhaftet und unterliegen der Nachweispflicht nach § 22 


Absatz 3 UmwStG, sofern der fiktive Formwechsel zu Buch- oder Zwischenwerten erfolgt. 


7. Verluste 


47 Ein vortragsfähiger Gewerbeverlust (Fehlbetrag nach § 10a GewStG) der optierenden 


Personengesellschaft geht infolge der Option zur Körperschaftsbesteuerung unter und lebt 


auch im Fall der Beendigung der Option nicht wieder auf. Dies gilt auch für den Zinsvortrag 


und einen EBITDA-Vortrag (§ 20 Absatz 9 UmwStG) sowie für Verluste nach § 15a und 


§ 15b EStG. 


8. Nachversteuerungspflichtige Beträge nach § 34a Absatz 3 EStG 


48 Nachversteuerungspflichtige Beträge im Sinne des § 34a Absatz 3 EStG unterliegen infolge 


der Ausübung der Option zur Körperschaftsbesteuerung der Nachversteuerung nach § 34a 


Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 EStG. Unter den Voraussetzungen des § 34a Absatz 6 Satz 2 EStG 


kann die nach § 34a Absatz 4 EStG geschuldete Einkommensteuer in regelmäßigen 


Teilbeträgen für einen Zeitraum von höchstens zehn Jahren zinslos gestundet werden. 







 


 


    


     


      


           


            


     


          


                


             


           


         


          


 


             


          


        


           


          


               


         


                 


                


                


           


 


               


             


          


              


  


              


             


       


          


V. Zeitraum der Körperschaftsbesteuerung 


1. Besteuerung der optierenden Gesellschaft 


a) Ertragsteuerliche Behandlung wie eine Kapitalgesellschaft 


49 Da die optierende Gesellschaft zivilrechtlich und somit gesellschaftsrechtlich ihr Rechtsstatut 


nicht ändert, gelten für sie die gesellschafts- und handelsrechtlichen Vorgaben auch nach 


Ausübung der Option fort. 


50 Ertragsteuerlich wird die optierende Gesellschaft jedoch wie eine Kapitalgesellschaft 


behandelt (§ 1a Absatz 1 Satz 1 KStG, § 2 Absatz 8 GewStG). Daher finden grundsätzlich 


alle Regelungen insbesondere des KStG, EStG, GewStG, SolZG, AStG und des UmwStG, die 


für alle Kapitalgesellschaften unabhängig von ihrer spezifischen Rechtsform gelten, auch auf 


die optierende Gesellschaft Anwendung. Die örtliche Zuständigkeit für die 


Körperschaftsbesteuerung der optierenden Gesellschaft bestimmt sich grundsätzlich nach § 20 


AO. 


51 Auf die optierende Gesellschaft anwendbar sind auch Regelungen, die nicht ausdrücklich nur 


für Kapitalgesellschaften, sondern z. B. für juristische Personen, Körperschaften oder 


Personenvereinigungen gelten, sofern davon jeweils auch allgemein Kapitalgesellschaften 


erfasst werden. Nicht auf die optierende Gesellschaft anwendbar sind dagegen diejenigen 


Regelungen, die einen spezifischen Rechtsformbezug enthalten und nicht für alle 


Kapitalgesellschaften gleichermaßen gelten, wie z. B. § 9 Nummer 1 KStG (KGaA) oder § 10 


Absatz 1a Nummer 2 Buchstabe c EStG (GmbH). 


52 Die optierende Gesellschaft ist keine Gesellschaft im Sinne der Anlage 2 Nummer 3 (zu § 43b 


EStG) oder der Anlage 3 Nummer 1 (zu § 50g EStG) zum EStG. Infolge der Wahlmöglichkeit 


findet auch § 8b Absatz 9 KStG auf Bezüge einer bzw. aus der Beteiligung an einer 


optierenden Gesellschaft keine Anwendung (vgl. Artikel 2 Buchstabe a (iii) der Mutter-


Tochter-Richtlinie). 


53 Die Einkommensermittlung der optierenden Gesellschaft ergibt sich aus R 7.1 Absatz 1 Satz 2 


KStR 2015. Die optierende Gesellschaft hat keine außerbetriebliche Sphäre. § 4 Absatz 4a 


EStG findet bei der optierenden Gesellschaft keine Anwendung. Auf einen 


Gesellschafterwechsel nach Ausübung der Option finden die §§ 8c, 8d KStG und § 10a 


GewStG Anwendung. 


54 Die optierende Gesellschaft ist für Zwecke der Anwendung eines DBA „ein Rechtsträger, der 


für die Besteuerung wie eine juristische Person behandelt wird“ und erfüllt damit die 


abkommensrechtlichen Voraussetzungen einer „Gesellschaft“ entsprechend Artikel 3 


Absatz 1 Buchstabe b OECD-Musterabkommen (OECD-MA) 2017. Weiterhin ist die 







 


 


            


            


           


         


          


             


 


   


           


             


  


           


       


        


        


       


          


                


          


         


          


       


             


        


           


            


                


                


           


           


              


           


  


            


            


optierende Gesellschaft, die ihren Ort der Geschäftsleitung im Inland hat, in Deutschland 


unbeschränkt steuerpflichtig, sodass sie entsprechend Artikel 4 Absatz 1 OECD-MA 2017 in 


Deutschland ansässig und damit auch abkommensberechtigt ist. Um in einem anderen 


Vertragsstaat ansässig zu sein, müssen dort die abkommensrechtlichen Voraussetzungen 


entsprechend Artikel 4 Absatz 1 OECD-MA 2017 (grundsätzlich unbeschränkte Steuerpflicht) 


und – bei Doppelansässigkeit – entsprechend Absatz 3 OECD-MA 2014 bzw. 2017 erfüllt 


sein. 


b) Ertragsteuerliche Organschaft 


55 Eine optierende Gesellschaft kann Organträgerin sein. Eine bereits bestehende Organschaft 


wird fortgeführt. Der fiktive Formwechsel ist kein wichtiger Grund für die Beendigung des 


Gewinnabführungsvertrages. 


56 Eine Anerkennung der optierenden Gesellschaft als Organgesellschaft scheidet dagegen aus. 


Insbesondere müssen die Regelungen des Gewinnabführungsvertrages in 


eintragungspflichtiger Form vereinbart werden und organisationsrechtlichen Charakter haben. 


Nach deutschem Gesellschaftsrecht besteht weder eine Eintragungspflicht für 


Unternehmensverträge mit Personenhandels- oder Partnerschaftsgesellschaften noch führen 


sie dazu, dass das Gesellschaftsstatut unternehmensvertraglich überlagert wird (vgl. OLG 


München, Beschluss vom 8. Februar 2011 – 31 Wx 2/11 –, ZIP 2011 Seite 526). Eine 


Eintragungspflicht ins Handelsregister für diese Gesellschaften kann weder auf eine 


ausdrückliche gesetzliche Bestimmung gestützt noch aus einer entsprechenden Anwendung 


der für eine Satzungsänderung geltenden Vorschriften hergeleitet werden. Zudem gehören 


Gesellschaftsverträge bzw. entsprechende Vertragsänderungen nicht zu den 


eintragungspflichtigen Tatsachen im Sinne von §§ 106, 162 HGB oder § 4 PartGG. 


c) Sonderregelungen bei der Forschungszulage und der Grunderwerbsteuer 


57 Für Zwecke der Forschungszulage sind optierende Gesellschaften als Steuerpflichtige im 


Sinne des KStG anspruchsberechtigt (§ 1 Absatz 2 Satz 2 FZulG). 


58 Zu grunderwerbsteuerlichen Sonderregelungen vgl. § 5 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 2 und 


Absatz 3 Satz 3 sowie § 6 Absatz 3 Satz 4 GrEStG. Die Grunderwerbsteuerstelle, in deren 


Zuständigkeitsbereich sich die Geschäftsleitung der nach § 1a KStG optierenden Gesellschaft 


befindet, ist von dem für die optierende Gesellschaft zuständigen Veranlagungsbezirk über 


die Ausübung und den Zeitpunkt der Wirksamkeit der Option nach § 1a KStG zu 


unterrichten, wenn sich im Vermögen der Gesellschaft ein inländisches Grundstück befindet. 


d) Investmentbesteuerung 


59 Investmentfonds können nicht selbst zur Körperschaftsbesteuerung optieren (§ 1a Absatz 1 


Satz 6 Nummer 1 KStG) und optierende Gesellschaften können kein Investmentfonds sein 







 


 


              


       


             


               


            


              


               


            


               


      


  


             


             


          


         


           


               


           


          


      


              


                


         


               


         


         


         


       


          


   


             


           


            


                       


                


                 


          


(§ 1 Absatz 3 Satz 3 InvStG). Wenn eine optierende Gesellschaft in einen Investmentfonds 


oder einen Spezial-Investmentfonds investiert, sind die investmentsteuerrechtlichen 


Regelungen für Anleger nach § 2 Absatz 10 InvStG anzuwenden. Für Investmenterträge, die 


eine optierende Gesellschaft aus einem Investmentfonds erzielt, ist nach § 20 Absatz 3a Satz 2 


InvStG der Teilfreistellungssatz anzuwenden, der für Anleger gilt, die dem KStG unterliegen 


(insbes. § 20 Absatz 1 Satz 3 InvStG). Investiert ein Investmentfonds in eine optierende 


Gesellschaft, stellt nach § 2 Absatz 8 Satz 5 Nummer 1 InvStG diese Beteiligung keine 


Kapitalbeteiligung dar. Bei Spezial-Investmentfonds gilt nach § 2 Absatz 16 InvStG die 


Beteiligung an einer optierenden Gesellschaft für die Zwecke der §§ 26, 28 und 48 InvStG 


nicht als Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft. 


e) Gewinnermittlung 


60 Die Einnahmenüberschussrechnung (§ 4 Absatz 3 EStG) als Gewinnermittlungsart ist für die 


optierende Gesellschaft nicht zulässig (§ 1a Absatz 3 Satz 6 KStG). Besteht eine 


Buchführungspflicht nach dem HGB oder einer ausländischen Rechtsnorm für die 


zivilrechtlich fortbestehende Personengesellschaft, gilt diese auch für die optierende 


Gesellschaft. Besteht eine solche Buchführungspflicht nicht, ist der Gewinn der optierenden 


Gesellschaft nach § 4 Absatz 1 EStG zu ermitteln. In beiden Fällen hat die optierende 


Gesellschaft für steuerliche Zwecke eine Bilanz unter Beachtung der für Kapitalgesellschaften 


geltenden Vorschriften zu erstellen (vgl. zur E-Bilanz Rn. 100). 


2. Beteiligung an der optierenden Gesellschaft 


61 Die Beteiligung an einer optierenden Gesellschaft gilt für Zwecke der Besteuerung nach dem 


Einkommen – und nach § 2 Absatz 8 GewStG auch für Zwecke der Gewerbesteuer – als 


Beteiligung eines nicht persönlich haftenden Gesellschafters an einer Kapitalgesellschaft 


(§ 1a Absatz 3 Satz 1 KStG). Die Beteiligung an einer optierenden Gesellschaft ist ein 


eigenständiges Wirtschaftsgut. Die Beteiligungshöhe ist nach den festen Kapitalkonten 


(sogenannte Kapitalkonten I) zu ermitteln, sofern der Gesellschaftsvertrag entsprechende 


Regelungen umfasst und diese über die maßgebenden Vermögensrechte entscheiden 


(insbesondere das Gewinnbezugsrecht, aber auch Entnahme- und 


Auseinandersetzungsrechte). Anderenfalls ist das Verhältnis der Kapitalanteile im Sinne des 


Handelsrechts maßgeblich. 


62 Die Veräußerung eines Anteils oder eines Teils eines Anteils an einer optierenden 


Gesellschaft oder dessen verdeckte Einlage in eine Kapitalgesellschaft führt je nach 


Beteiligungshöhe und Zeitpunkt des Erwerbs der Beteiligung zu Einkünften nach § 20 


Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 oder § 17 Absatz 1 EStG (ggf. i. V. m. § 17 Absatz 6 EStG) i. V. 


m. § 3 Nummer 40 Satz 1 Buchstabe c EStG. Werden die Anteile im Betriebsvermögen einer 


natürlichen Person gehalten, finden § 3 Nummer 40 Satz 1 Buchstabe a und § 3c Absatz 2 


EStG Anwendung. Als Veräußerung gelten auch die gesetzlich einer Veräußerung 







 


 


               


       


               


              


            


         


                


            


       


               


            


          


              


         


           


          


           


           


             


           


            


            


       


        


 


          


         


   


           


 


Der veräußernde Gesellschafter hat nach § 90 Absatz 2 AO nachzuweisen, dass die optierende 


Gesellschaft im anderen Staat entsprechend dem deutschen Recht behandelt wurde und die 


Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen dort besteuert wurden. 


Im Fall der Veräußerung der Beteiligung an der optierenden Gesellschaft oder eines der 


Veräußerung gleichgestellten Vorgangs innerhalb von sieben Jahren nach dem 


Einbringungszeitpunkt findet § 22 UmwStG Anwendung, soweit der fiktive Formwechsel zu 


Buch- oder Zwischenwerten erfolgt ist (vgl. zur Sperrfristverhaftung durch die 


Optionsausübung Rn. 46 und zur möglichen Verletzung anderer, älterer Sperrfristen auch 


nach dem UmwStG durch das Wirksamwerden der Option vgl. Rn. 45). 


Bei Aufnahme eines neuen Gesellschafters gegen Einlage oder bei Erhöhung eines Anteils 


eines Gesellschafters findet die Mitverstrickungsregelung nach § 22 Absatz 7 UmwStG 


sinngemäß Anwendung, soweit stille Reserven auf andere Anteile verlagert werden. Weil die 


optierende Gesellschaft nicht über Nennkapital verfügt, führt die Einlage zu einer Erhöhung 


des steuerlichen Einlagekontos (vgl. Rn. 41 f.). 


3. Rechtsverhältnisse zwischen der optierenden Gesellschaft und ihren 


Gesellschaftern 


Für die ertragsteuerliche Beurteilung von Leistungsbeziehungen zwischen der optierenden 


Gesellschaft und ihren Gesellschaftern sind die für Kapitalgesellschaften geltenden 


Grundsätze maßgeblich. 


gleichgestellten Vorgänge wie insbesondere solche im Sinne des § 17 Absatz 1 Satz 2 und 


Absatz 4 EStG oder § 6 AStG. 


63 Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an einer optierenden Gesellschaft im Sinne des § 


17 oder § 20 Absatz 2 EStG unterliegen ungeachtet der Bestimmungen eines DBA der 


inländischen Besteuerung, wenn sie im anderen Staat aufgrund einer vom deutschen Recht 


abweichenden steuerlichen Behandlung der optierenden Gesellschaft nicht der Besteuerung 


unterliegen (§ 50d Absatz 14 Satz 2 EStG). Dies gilt auch, wenn die Anteile an der 


optierenden Gesellschaft in einem Betriebsvermögen gehalten werden und bzw. oder es sich 


um einen einer Veräußerung gleichgestellten Vorgang handelt. 


64 


65 


66 


67 


68 Auch vermögensmäßig nicht beteiligte Gesellschafter gelten als Anteilseigner der optierenden 


Gesellschaft. 







 


 


       


 


   


        


         


             


                     


          


             


             


           


         


              


        


              


         


              


        


              


              


           


            


         


         


  


   


          


                


                


                


       


         


                    


                 


      


a) Durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasste Vermögensminderungen und 


Vermögensmehrungen 


aa) Optierende Gesellschaft 


69 Durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasste Vermögensminderungen oder verhinderte 


Vermögensmehrungen mindern das Einkommen der optierenden Gesellschaft nicht. Die 


Grundsätze der verdeckten Gewinnausschüttung und verdeckten Einlage (§ 8 Absatz 3 Satz 2 


und 3 KStG, R 8.5 bis R 8.9 KStR 2015 und H 8.5 bis H 8.9 KStH 2015) gelten für eine 


optierende Gesellschaft entsprechend. Zur Frage der Beherrschung gelten die vorstehenden 


Grundsätze unter Beachtung des BMF-Schreibens vom 7. Oktober 2002 (BStBl I Seite 1028) 


und H 15.7 (6) EStH 2020 „Faktische Beherrschung“ und „Mehrheit der Stimmrechte“. Löst 


eine verdeckte Gewinnausschüttung Umsatzsteuer aus, ist diese nicht abziehbar (§ 10 


Nummer 2 KStG). R 8.6 KStR 2015 gilt entsprechend. 


70 Eine Verwendung des steuerlichen Einlagekontos ist gemäß § 27 Absatz 1 KStG im 


Wirtschaftsjahr der erstmaligen Ausübung der Option möglich. 


71 Optierende Gesellschaften, die in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder des EWR der 


unbeschränkten Steuerpflicht unterliegen, können die Feststellung einer Leistung als 


Einlagenrückgewähr nach § 27 Absatz 8 KStG beantragen. Bei einem solchen Antrag ist die 


Berechnung der Einlagenrückgewähr darzulegen und durch geeignete Unterlagen 


nachzuweisen (§ 27 Absatz 8 Satz 7 KStG). Aus den Unterlagen muss sich zweifelsfrei 


ergeben, in welcher Höhe Einlagen in die Gesellschaft geleistet worden sind und in welcher 


Höhe diese Einlagen zum Schluss des der Leistung vorangegangenen Wirtschaftsjahres noch 


vorhanden waren. Die Qualifikation der Einlagen bestimmt sich nach den Grundsätzen des 


deutschen Steuerrechts. Bei Drittstaatengesellschaften ist die Berücksichtigung von Beträgen 


als Einlagenrückgewähr im Rahmen der jeweiligen Festsetzungsverfahren der Gesellschafter 


zu klären. 


bb) Gesellschafter 


72 Beim Gesellschafter führen durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasste Einnahmen zu 


Einkünften aus Kapitalvermögen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1 EStG, es sei denn, 


die Einnahmen sind einer anderen Einkunftsart zuzurechnen (§ 1a Absatz 3 Satz 4 KStG, § 20 


Absatz 8 Satz 1 EStG). Dies wäre beispielsweise dann der Fall, wenn die Beteiligung an der 


optierenden Gesellschaft in einem Betriebsvermögen gehalten wird. 


73 Die für Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft maßgeblichen Regelungen finden 


Anwendung (z. B. § 8b KStG, § 3 Nummer 40 Satz 1 Buchstabe d und § 3c Absatz 2 EStG). 


§ 43b EStG und § 8b Absatz 9 KStG finden auf Bezüge aus Anteilen an einer optierenden 


Gesellschaft keine Anwendung (vgl. Rn. 52). 







 


 


             


              


          


         


          


              


         


            


           


              


            


           


     


          


           


     


            


               


        


                    


             


         


            


                


             


      


         


             


      


 


              


               


                 


           


 


Absatz 2 HGB), von Kommanditisten, soweit deren Kapitalkonten nicht durch Verluste 


unterhalb ihrer Einlage gemindert wurden (vgl. § 169 Absatz 1 Satz 2 HGB), und 


Gesellschaftern einer Partnerschaftsgesellschaft (vgl. § 1 Absatz 4 PartGG, §§ 721, 722 


BGB). Unerheblich für die Ausschüttungsfiktion ist, ob der Gesellschafter die Auszahlung 


seines Gewinnanteils tatsächlich verlangt. 


Gesellschaftsvertraglich vereinbarte Vorauszahlungen auf den Gewinn gelten unabhängig von 


der Feststellung des Jahresabschlusses als ausgeschüttet, wenn sie entnommen werden oder 


ihre Auszahlung verlangt werden kann. 


Die – ggf. fiktive – Ausschüttung unterliegt im Ausschüttungszeitpunkt dem Steuerabzug 


vom Kapitalertrag (§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG). Die optierende Gesellschaft hat 


die im Ausschüttungszeitpunkt entstandene Kapitalertragsteuer beim zuständigen Finanzamt 


anzumelden und zu entrichten (§ 45a Absatz 1 Satz 1 und § 44 Absatz 1 Satz 2 und 3 sowie 


Satz 5 Halbsatz 2 EStG). Die für den Steuerabzug auf Gewinnausschüttungen einer GmbH 


maßgeblichen Regelungen der §§ 43 ff. EStG gelten entsprechend. 


Die Ausschüttungsfiktion infolge der Möglichkeit, die Auszahlung verlangen zu können, gilt 


nicht für den Teil des Entnahmebetrags nach § 122 Absatz 1 erste Alternative HGB, der den 


Betrag nach § 122 Absatz 1 zweite Alternative HGB übersteigt, oder für sonstige 


gesellschaftsvertraglich vereinbarte gewinnunabhängige Entnahmerechte. Allein die 


gesetzliche Möglichkeit, einen den Gewinnanteil übersteigenden Betrag entnehmen oder 


dessen Auszahlung von der Gesellschaft verlangen zu können, löst daher insoweit noch keine 


Ausschüttungsfiktion und keine Kapitalertragsteuer aus. 


74 Gewinnanteile gelten erst dann als ausgeschüttet, wenn sie entnommen werden oder ihre 


Auszahlung verlangt werden kann (§ 1a Absatz 3 Satz 5 KStG). Daher gelten Gewinnanteile, 


deren Auszahlung der Gesellschafter mit Feststellung des Jahresabschlusses von der 


Gesellschaft verlangen kann, in diesem Zeitpunkt als ausgeschüttet, sofern 


gesellschaftsvertraglich nichts Abweichendes geregelt ist. Auf die tatsächliche Entnahme oder 


Auszahlung kommt es hierbei nicht an. Zu den Gewinnanteilen im Sinne dieser Rn. zählen 


insbesondere die Gewinnanteile von Gesellschaftern einer offenen Handelsgesellschaft und 


Komplementären einer Kommanditgesellschaft (vgl. § 122 Absatz 1 zweite Alternative, § 161 


75 


76 


77 


Beispiel: 


Für den Gesellschafter A der AB-OHG wurde für das Vorjahr 01 ein Kapitalanteil in 


Höhe von 10.000 € ermittelt. Gemäß § 122 Absatz 1 erste Alternative HGB ist er 


berechtigt, in Jahr 02 bis zu vier Prozent von 10.000 €, mithin 400 € zu entnehmen. Der 


für A festgestellte Gewinn für das Vorjahr 01 beträgt 300 €. 


Lösung: 







 


 


           


             


            


         


                


            


              


          


          


          


          


           


            


           


         


            


             


             


           


           


            


         


          


      


    


          


       


       


                  


         


          


              


                 


              


Wenn im Gesellschaftsvertrag nichts Abweichendes geregelt wurde, gelten die 300 €, 


deren Auszahlung A mit Feststellung des Jahresabschlusses nach § 122 Absatz 1 zweite 


Alternative HGB verlangen kann, in diesem Zeitpunkt als ausgeschüttet gemäß § 1a 


Absatz 3 Satz 5 KStG und unterliegen der Kapitalertragsteuer. 


Die weiteren 100 € (400 € - 300 €), die A auch ohne Gesellschafterbeschluss und über 


seinen Gewinnanteil des Jahres 01 hinaus zu entnehmen berechtigt wäre, gelten nicht 


automatisch als ausgeschüttet gemäß § 1a Absatz 3 Satz 5 KStG. Erst bei tatsächlicher 


Entnahme gilt der Betrag als ausgeschüttet und unterliegt der Kapitalertragsteuer. 


Sind aufgrund gesetzlicher oder gesellschaftsrechtlicher Regelungen die als ausgeschüttet 


geltenden Beträge auf einem Fremdkapitalkonto des jeweiligen Gesellschafters zu verbuchen, 


bleibt die spätere Erfüllung der Verbindlichkeit steuerneutral. Soweit Beträge, deren 


Auszahlung verlangt werden kann, auf einem Eigenkapitalkonto verbucht werden, gilt der 


fiktiv ausgeschüttete Betrag unmittelbar nach der fiktiven Ausschüttung als eingelegt mit der 


Folge, dass sich die Anschaffungskosten der Beteiligung des Gesellschafters und das 


steuerliche Einlagekonto der Gesellschaft entsprechend erhöhen. Bei einer späteren 


Ausschüttung der als eingelegt geltenden Beträge gilt nach der Verwendungsreihenfolge in § 


27 KStG vorrangig der ausschüttbare Gewinn als verwendet. Erst nach dessen Verbrauch ist 


eine Verwendung des steuerlichen Einlagekontos möglich (§ 27 Absatz 1 Satz 3 KStG). 


Dem Gläubiger der Kapitalerträge aus Anteilen an einer inländischen optierenden 


Gesellschaft steht ungeachtet der Bestimmungen eines DBA kein Anspruch auf Entlastung 


von der Kapitalertragsteuer zu, wenn die Kapitalerträge im Ausland aufgrund einer vom 


deutschen Recht abweichenden steuerlichen Behandlung der optierenden Gesellschaft nicht 


der Besteuerung unterliegen (§ 50d Absatz 14 Satz 1 EStG). 


b) Sonstige Vermögensminderungen und Vermögensmehrungen 


aa) Allgemeines 


Nicht durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasste Vermögensmehrungen stellen bei der 


optierenden Gesellschaft grundsätzlich das Einkommen erhöhende Betriebseinnahmen, 


Vermögensminderungen grundsätzlich abziehbare Betriebsausgaben dar. Insbesondere die 


allgemeinen Abzugsbeschränkungen (u. a. § 4 Absatz 5, §§ 4h, 4j, 4k EStG, §§ 8a, 9 Satz 1 


Nummer 2 und § 10 KStG) sind zu beachten. 


bb) Einnahmen aus einer Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft 


81 Einnahmen, die der Gesellschafter von der Gesellschaft für seine Tätigkeit im Dienst der 


Gesellschaft bezieht, führen zu Einkünften im Sinne des § 19 EStG (§ 1a Absatz 3 Satz 2 


Nummer 2 KStG). Dies gilt auch dann, wenn der Gesellschafter die Einnahmen von einem 
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Dritten bezieht. Eine Tätigkeit „im Dienst“ der Gesellschaft im Sinne des § 1a Absatz 3 Satz 2 


Nummer 2 KStG liegt vor, wenn eine entsprechende Tätigkeit eines Gesellschafters einer 


Kapitalgesellschaft zu Einkünften aus § 19 EStG führen würde. Erforderlich ist insoweit, dass 


ein Dienstverhältnis im Sinne des § 1 LStDV vorliegt, welches (z. B. durch einen förmlichen 


Arbeitsvertrag) bestätigt ist, und die Leistungen der Gesellschaft an den Gesellschafter 


aufgrund dieses Dienstverhältnisses erbracht werden. Für die Qualifizierung der Einkünfte als 


solche aus § 19 EStG ist entscheidend, dass die Einnahmen bei wertender Betrachtung durch 


das Dienstverhältnis veranlasst sind (vgl. H 19.0 [Gesellschafter-Geschäftsführer] LStH 


2021). Fehlt es an einem Dienstverhältnis, scheidet § 19 EStG aus. Sieht die 


gesellschaftsrechtliche Regelung für den Gesellschafter anstelle einer Tätigkeitsvergütung 


einen Vorabgewinn vor, liegt insoweit keine Leistung aufgrund eines Dienstverhältnisses, 


sondern eine Gewinnausschüttung vor. 


82 Soweit die Einnahmen, die der Gesellschafter von der Gesellschaft für seine Tätigkeit im 


Dienst der Gesellschaft bezieht, nicht angemessen sind, liegt in Höhe des den angemessenen 


Teil übersteigenden Teils eine verdeckte Gewinnausschüttung vor. Im Verhältnis zwischen 


Gesellschaft und beherrschendem Gesellschafter ist zudem eine Veranlassung durch das 


Gesellschaftsverhältnis in der Regel auch dann anzunehmen, wenn es an einer zivilrechtlich 


wirksamen, klaren, eindeutigen und im Voraus abgeschlossenen Vereinbarung darüber fehlt, 


ob und in welcher Höhe ein Entgelt für eine Leistung des Gesellschafters zu zahlen ist, oder 


wenn nicht einer klaren Vereinbarung entsprechend verfahren wird. Die beherrschende 


Stellung muss im Zeitpunkt der Vereinbarung oder des Vollzugs der Vermögensminderung 


oder verhinderten Vermögensmehrung vorliegen (R 8.5 Absatz 2 KStR 2015). Zur 


Angemessenheit der Gesamtbezüge eines Gesellschafter-Geschäftsführers vgl. BMF-


Schreiben vom 14. Oktober 2002 (BStBl I Seite 972). 


83 Führen die Einnahmen, die der Gesellschafter für seine Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft 


bezieht, zu Einkünften im Sinne des § 19 EStG, gelten die optierende Gesellschaft als 


lohnsteuerlicher Arbeitgeber und der Gesellschafter als Arbeitnehmer (§ 1a Absatz 3 Satz 7 


KStG). In diesen Fällen sind sämtliche Regelungen zur Erhebung der Lohnsteuer in den 


§§ 38 ff. EStG anzuwenden. Die optierende Gesellschaft hat insbesondere für den oder die 


Gesellschafter Lohnkonten zu führen, den Lohnsteuerabzug auf die Vergütungen 


vorzunehmen, für jeden Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum insgesamt eine Lohnsteuer-


Anmeldung unter Berücksichtigung des jeweiligen Lohnsteuerabzugs für ihre weiteren 


Arbeitnehmer einzureichen und die elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen an die 


Finanzverwaltung zu übermitteln. Auch der Arbeitnehmer-Pauschbetrag, die für 


Arbeitnehmer geltenden Steuerbefreiungsvorschriften (Rn. 82 bleibt unberührt) und die 


sonstigen, nur für Arbeitnehmer geltenden steuerlichen (Sonder-)Regelungen sind zu 


berücksichtigen. 







 


 


   


            


        


   


         


                  


          


          


        


     


           


 


          


        


          


           


           


               


            


             


           


         


        


            


        


        


                


               


  


c) Betriebsaufspaltung 


84 Im Falle einer Betriebsaufspaltung zwischen der optierenden Gesellschaft und einem oder 


mehreren Gesellschaftern kommen die allgemeinen Grundsätze der Betriebsaufspaltung 


vollumfänglich zur Anwendung. 


4. Steuerermäßigung bei Einkünften aus Gewerbebetrieb (§ 35 EStG) 


85 § 35 EStG ist nach § 1a Absatz 3 Satz 3 KStG bei den Gesellschaftern der optierenden 


Gesellschaft nicht anzuwenden. Auf gewerbliche Einkünfte, die den Gesellschaftern für 


Zeiträume vor dem Übergang zur Körperschaftsbesteuerung im Rahmen der transparenten 


Besteuerung zugerechnet werden, findet § 35 EStG Anwendung. 


5. Sonstige Folgen der Option 


a) Bekanntgabe von Verwaltungsakten an die optierende Gesellschaft und deren 


Vollstreckung 


86 Die optierende Gesellschaft bleibt zivilrechtlich und damit auch steuerverfahrensrechtlich 


eine Personengesellschaft. Diese ist Schuldnerin der Körperschaftsteuer, des 


Solidaritätszuschlags, der Gewerbesteuer sowie der steuerlichen Nebenleistungen nach § 3 


AO und zum Einbehalt und zur Entrichtung der Kapitalertragsteuer verpflichtet. Die 


entsprechenden Steuerbescheide sind an sie unter Angabe ihrer Firma bzw. ihres 


geschäftsüblichen Namens zu richten (vgl. Nr. 2.4.1 des AEAO zu § 122). Ist keine Firma 


oder kein geschäftsüblicher Name vorhanden, sind die Bescheide an alle Gesellschafter der 


optierenden Gesellschaft zu richten (vgl. Nr. 2.4.1.3 des AEAO zu § 122). 


87 Die Gesellschaft ist Vollstreckungsschuldnerin der Steuern, für die sie selbst 


Steuerschuldnerin oder Entrichtungsschuldnerin ist (§§ 253, 267 AO). 


b) Haftung für Steuerschulden der optierenden Gesellschaft 


88 Die Gesellschafter der optierenden Gesellschaft haften für von der Gesellschaft selbst 


geschuldete Steuern, also auch für Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und 


Gewerbesteuer entsprechend den allgemeinen handelsrechtlichen Grundsätzen (vgl. hierzu 


auch § 191 Absatz 1 AO). Eine Haftung nach steuerrechtlichen Vorschriften (z. B. nach § 69 


Satz 1 i. V. m. § 34, § 71 oder § 74 AO) bleibt unberührt. 







 


 


      


            


                  


            


            


           


           


       


              


                


            


            


          


           


              


          


            


         


                   


            


      


              


 


               


               


              


            


              


          


             


           


        


 


VI. Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung 


1. Rückoption (§ 1a Absatz 4 Satz 1 bis 3 KStG) 


89 Auf Antrag ist nach § 1a Absatz 4 Satz 1 bis 3 KStG eine Rückkehr zur transparenten 


Besteuerung möglich. Dies setzt eine Antragstellung spätestens einen Monat vor Beginn des 


Wirtschaftsjahres voraus, in dem die optierende Gesellschaft erstmals nicht mehr wie eine 


Kapitalgesellschaft besteuert werden soll. Die Rn. 9 ff. gelten insoweit entsprechend. 


90 


91 


2. Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung kraft Gesetzes (§ 1a 


Absatz 4 Satz 4 bis 7 KStG) 


a) Rückkehr zur transparenten Besteuerung nach § 1a Absatz 4 Satz 4 KStG 


Eine Rückkehr zur transparenten Besteuerung kraft Gesetzes nach § 1a Absatz 4 Satz 4 KStG 


kommt in Betracht, wenn die optierende Gesellschaft zwar fortbesteht, aber die persönlichen 


Voraussetzungen für die Option zur Körperschaftsbesteuerung nicht mehr erfüllt sind. Dies ist 


insbesondere der Fall, wenn die optierende Gesellschaft keine Personenhandels- oder 


Partnerschaftsgesellschaft mehr ist (z. B. aufgrund eines homogenen Formwechsels in eine 


Gesellschaft bürgerlichen Rechts im Sinne der §§ 705 ff. BGB oder auf Grund eines 


vergleichbaren Vorgangs nach ausländischem Recht) oder im Staat ihrer Geschäftsleitung 


keiner Körperschaftsteuer mehr unterliegt. In diesem Fall gilt die Rückkehr zur transparenten 


Besteuerung kraft Gesetzes als Formwechsel einer Kapitalgesellschaft in eine 


Personengesellschaft (§ 1a Absatz 4 Satz 2 KStG i. V. m. § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 


UmwStG). Auf den Zeitpunkt des Wegfalls der Voraussetzungen für die Option zur 


Körperschaftsbesteuerung ist eine unterjährige Übertragungsbilanz aufzustellen. 


b) Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung nach § 1a Absatz 4 Satz 7 


KStG 


Eine Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung nach § 1a Absatz 4 Satz 7 KStG 


liegt vor, wenn die optierende Gesellschaft die Voraussetzungen des § 1a Absatz 1 Satz 1 


KStG deshalb nicht mehr erfüllt, weil sie in eine Körperschaft umgewandelt wird. In diesem 


Fall richten sich die weiteren Rechtsfolgen nach der Art der zivilrechtlichen Umwandlung. 


Wird die optierende Gesellschaft z. B. mit steuerlicher Wirkung auf einen Stichtag nach dem 


Wirksamwerden der Option auf eine (bestehende oder neu gegründete) Körperschaft 


verschmolzen, finden die §§ 11 ff. UmwStG Anwendung. Im Fall des Formwechsels der 


optierenden Gesellschaft in eine Kapitalgesellschaft handelt es sich ertragsteuerlich um einen 


homogenen und daher steuerlich grundsätzlich neutralen Formwechsel eines 


Körperschaftsteuersubjekts. 







 


 


              


   


            


           


          


           


         


           


           


          


                


                 


                 


            


          


   


                


            


             


          


       


              


              


              


              


               


        


          


             


                


          


              


               


          


             


                 


c) Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung nach § 1a Absatz 4 Satz 5 


oder 6 KStG 


92 Eine Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung kraft Gesetzes liegt auch vor, 


wenn die optierende Gesellschaft infolge des Ausscheidens des vorletzten Gesellschafters als 


aufgelöst gilt. Maßgeblicher Zeitpunkt ist die zivilrechtliche Wirksamkeit der Anwachsung 


des Vermögens auf den verbleibenden Gesellschafter. Die weiteren Rechtsfolgen richten sich 


danach, ob der verbleibende Gesellschafter die persönlichen Voraussetzungen eines 


übernehmenden Rechtsträgers einer Umwandlung einer Kapitalgesellschaft im Sinne des § 1 


Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 (Verschmelzung) oder Nummer 4 (Vermögensübertragung) 


UmwStG erfüllt. Ist dies (ggf. aufgrund entsprechender bundes- oder landesrechtlicher 


Regelung, § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 UmwStG) der Fall, gilt die optierende Gesellschaft 


im Fall des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UmwStG als auf den verbleibenden Gesellschafter 


verschmolzen bzw. gilt im Fall des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 UmwStG das Vermögen 


der optierenden Gesellschaft als auf den verbleibenden Gesellschafter übertragen. Im Fall des 


unterjährigen Ausscheidens des vorletzten Gesellschafters ist auf diesen Zeitpunkt eine 


steuerliche Schlussbilanz aufzustellen. 


93 In allen anderen Fällen gilt die optierende Gesellschaft als aufgelöst und ihr Vermögen als an 


die Gesellschafter ausgeschüttet; § 11 KStG ist entsprechend mit der Maßgabe anzuwenden, 


dass an die Stelle des zur Verteilung kommenden Vermögens der gemeine Wert des 


vorhandenen Vermögens tritt (§ 1a Absatz 4 Satz 6 KStG). 


3. Beendigung der Besteuerung wie eine Kapitalgesellschaft 


94 Die Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung stellt – mit Ausnahme der Fälle der 


fiktiven Auflösung ohne Umwandlung (§ 1a Absatz 4 Satz 6 KStG) – einen Veräußerungs-


und Erwerbsvorgang dar (vgl. Randnr. 00.02 und 22.07 UmwStE). Im Fall der Rückoption (§ 


1a Absatz 4 Satz 1 KStG) sowie des Wegfalls der persönlichen Voraussetzungen der Option 


unter Fortbestand als Personengesellschaft (§ 1a Absatz 4 Satz 4 KStG) finden die für einen 


Formwechsel einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft geltenden Regelungen 


des Ersten, Zweiten und Fünften Teils des UmwStG entsprechend Anwendung. 


95 Im Fall des Ausscheidens des vorletzten Gesellschafters gilt die optierende Gesellschaft als 


aufgelöst. Sofern nicht durch § 1a Absatz 4 Satz 5 KStG die Anwendung der für die 


Verschmelzung maßgeblichen Regelungen des Zweiten bzw. Vierten Teils des UmwStG 


angeordnet ist, findet beim verbleibenden Gesellschafter § 20 Absatz 1 Nummer 2 EStG (ggf. 


i. V. m. § 8 Absatz 1 KStG) Anwendung, sofern die Anteile an der fiktiven 


Kapitalgesellschaft keinem Betriebsvermögen zuzurechnen waren (§ 20 Absatz 8 EStG). 


96 Eine steuerliche Rückwirkung ist in allen Fällen der Beendigung der Option zur 


Körperschaftsbesteuerung ausgeschlossen (§ 1a Absatz 4 Satz 2 i. V. m. § 9 Satz 3 UmwStG). 







 


 


          


 


          


               


                


             


                


           


               


   


            


                 


     


  


4. Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung innerhalb von sieben 


Jahren 


97 Eine Rückoption oder sonstige Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung 


innerhalb von sieben Jahren führt zu einer Sperrfristverletzung im Sinne des § 22 Absatz 1 


bzw. 2 UmwStG. § 23 Absatz 2 UmwStG ist zu beachten. Die Beendigung der Option zur 


Körperschaftsbesteuerung kraft Gesetzes nach § 1a Absatz 4 Satz 7 KStG durch Formwechsel 


in eine Körperschaft führt zu keiner Sperrfristverletzung i. S. d. § 22 Absatz 1 und 2 


UmwStG. Im Fall der Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung kraft Gesetzes 


nach § 1a Absatz 4 Satz 7 KStG durch Verschmelzung vgl. Randnr. 22.23 UmwStE. 


5. Mitteilungspflicht 


98 Der Steuerpflichtige hat der zuständigen Finanzbehörde nach Eintritt eines Ereignisses im 


Sinne des § 1a Absatz 4 Satz 4 bis 7 KStG mitzuteilen, dass die Voraussetzungen für die 


Option zur Körperschaftsbesteuerung entfallen sind. 







 


 


  


        


              


            


          


           


        


           


          


             


           


             


 


          


         


             


            


      


           


               


                 


  


            


            


        


   


             


  


   


                


             


       


VII. Sonderfälle 


1. Umwandlungen während der Option zur Körperschaftsbesteuerung 


99 Auch für Zwecke des UmwStG ist die optierende Gesellschaft wie eine Kapitalgesellschaft zu 


behandeln (vgl. Rn. 50). Für die Anwendung des UmwStG folgt daraus insbesondere: 


a. Die Verschmelzung einer optierenden Gesellschaft auf eine Körperschaft oder 


umgekehrt ist nach den §§ 11 bis 13 UmwStG zu beurteilen. 


optierende Gesellschaft ist ein Vorgang nach § 20 UmwStG. 


UmwStG und ggf. Randnr. 24.02 UmwStE). 


eingebrachten) Anteilen. 


h. 


i. 


b. Entsprechende Spaltungsvorgänge fallen unter § 15 UmwStG. 


c. Die Einbringung von Anteilen an der optierenden Gesellschaft in eine 


Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft zum Buch- oder Zwischenwert ist nur nach 


Maßgabe der §§ 20 und 21 UmwStG möglich. Zur Mehrheit der Stimmrechte siehe 


Randnr. 21.09 UmwStE und H 15.7 (6) „Mehrheit der Stimmrechte“ EStH. 


d. Auf den Ein- und Austritt von Gesellschaftern findet § 24 UmwStG keine 


Anwendung. 


e. Die Einbringung eines Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils in die 


f. Die 100%ige Beteiligung des Kommanditisten an einer GmbH & Co. KG (Beteiligung 


Komplementärgesellschaft 0%) gilt als fiktiver Teilbetrieb (§ 15 Absatz 1 Satz 3 


g. Die Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung ist mit Ausnahme des 


homogenen Formwechsels eine Veräußerung im Sinne des § 15 Absatz 2 Satz 2 bis 4 


und des § 22 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 UmwStG von (erhaltenen oder 


Bei der optierenden Gesellschaft sind weder Realteilungsgrundsätze (§ 16 Absatz 3 


Satz 2 ff. EStG) noch sonstige ertragsteuerliche Regelungen anzuwenden, die sich auf 


eine Mitunternehmerschaft oder eine sonstige nicht der Körperschaftsteuer 


unterliegende Personengesellschaft beziehen. 


Für die Beispiele in Randnr. 22.23 UmwStE stellt die optierende Gesellschaft eine 


Kapitalgesellschaft dar. 


2. E-Bilanz 


100 Für Zwecke des § 5b EStG hat die optierende Gesellschaft für Wirtschaftsjahre, in denen sie 


wie eine Kapitalgesellschaft besteuert wird, eine E-Bilanz für eine Körperschaft nach § 5b 


Absatz 1 Satz 1 EStG zu übermitteln. 







 


 


   


              


              


 


 


 


        


 


 


3. Zerlegung 


101 Die optierende Gesellschaft ist für Zwecke der Besteuerung nach dem Einkommen und damit 


auch bei der Zerlegung nach dem ZerlG wie eine Kapitalgesellschaft zu behandeln. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
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		I. Zeitliche Anwendung 

		I. Zeitliche Anwendung 

		Die Option zur Körperschaftsbesteuerung kann erstmals für Wirtschaftsjahre ausgeübt werden, die nach dem 31. Dezember 2021 beginnen (§ 34 Absatz 1a KStG). 

		Figure



		II. Persönlicher Anwendungsbereich 

		II. Persönlicher Anwendungsbereich 

		Antragsberechtigt sind Personenhandelsgesellschaften (offene Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften im Sinne der §§ 105 und 161 HGB einschließlich der Europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung, vgl. § 1 EWIVAG) sowie Partnerschaftsgesellschaften im Sinne des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes (PartGG). Eine GmbH & Co. KG ist auch dann antragsberechtigt, wenn deren Komplementärgesellschaft vermögensmäßig nicht beteiligt ist. Einzelunternehmen, Gesellschaften des bürgerlichen 

		Beispiel: 

		An der französischen Société en nom collectif (SNC – Personenhandelsgesellschaft nach französischem Recht) sind der in Deutschland ansässige A und die in Frankreich ansässigen B und C beteiligt. Sitz und Geschäftsleitung befinden sich in Frankreich. Die SNC hat eine Betriebsstätte in Deutschland. 

		Rechts, Erbengemeinschaften und reine Innengesellschaften (wie die atypisch stille Gesellschaft) fallen dagegen nicht in den Anwendungsbereich des § 1a KStG. 3 Der persönliche Anwendungsbereich der Option ist auch Gesellschaften ausländischer Rechtsform eröffnet, die den in § 1a Absatz 1 Satz 1 KStG genannten Gesellschaftsformen vergleichbar sind. Die Voraussetzung der Vergleichbarkeit mit einer Personenhandelsgesellschaft ist in der Regel erfüllt, wenn eine ausländische Gesellschaft, die nach dem Rechtstyp

		Lösung: 

		Die SNC kann zur Körperschaftsbesteuerung nach § 1a KStG optieren, wenn sie einen entsprechenden Antrag nach französischem Recht auch in Frankreich stellt oder bereits der französischen Körperschaftsteuerpflicht unterliegt (vgl. BMF-Schreiben vom 26. September 2014, a.a.O., Anlage zu Frankreich). Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, ist auch die Ausübung der Option nicht möglich (§ 1a Absatz 1 Satz 6 Nummer 2 KStG). 

		6 Das Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen für die Option zur Körperschaftsbesteuerung während des gesamten Besteuerungszeitraums ist auf Anforderung für jedes Jahr bei Abgabe der Körperschaftsteuererklärung von der optierenden Gesellschaft nachzuweisen. Wird der Nachweis nicht erbracht, ist davon auszugehen, dass die persönlichen Voraussetzungen für die Option in dem betreffenden Wirtschaftsjahr nicht vorgelegen haben. Wird der Nachweis bereits für das erste Wirtschaftsjahr nicht erbracht, ist u. a. 



		III. Antrag 

		III. Antrag 

		1. Form des Antrags 

		Der Antrag auf Option zur Körperschaftsbesteuerung ist nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung zu stellen. Die Übermittlung dieses Datensatzes ist nach Maßgabe des § 87a Absatz 6 AO und nach § 87b AO über die amtlich bestimmte Schnittstelle vorzunehmen. 

		10 Auf Antrag kann zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine elektronische Übermittlung des Antrags verzichtet werden. In diesem Fall ist der Antrag nach amtlich vorgeschriebenem und von einer zur Geschäftsführung befugten Person eigenhändig unterschriebenem Vordruck zu stellen (§ 1a Absatz 1 Satz 2 i. V. m. § 31 Absatz 1a Satz 2 KStG). Besteht die unbillige Härte darin, dass der Antragstellerin die Antragstellung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung wirtschaftlich oder persönl

		Zustimmungserfordernis vor, gilt dieses. Mit dem Antrag auf Option zur Körperschaftsbesteuerung ist nachzuweisen, dass die erforderliche Anzahl der Gesellschafter der Ausübung der Option zugestimmt hat. 

		3. Adressat des Antrags 

		13 Der Antrag ist grundsätzlich bei dem für die gesonderte und einheitliche Feststellung der Einkünfte der Personenhandels-oder Partnerschaftsgesellschaft (§ 180 Absatz 1 Satz 1 

		13 Der Antrag ist grundsätzlich bei dem für die gesonderte und einheitliche Feststellung der Einkünfte der Personenhandels-oder Partnerschaftsgesellschaft (§ 180 Absatz 1 Satz 1 

		Nummer 2 Buchstabe a oder Absatz 5 i. V. m. § 179 Absatz 2 Satz 2 AO) örtlich zuständigen Finanzamt zu stellen. Diese Zuständigkeit bestimmt sich grundsätzlich nach § 18 AO. Erfolgt keine gesonderte und einheitliche Feststellung der Einkünfte und hat die Gesellschaft ihren Sitz im Inland, ist der Antrag bei dem Finanzamt zu stellen, in dessen Bezirk sich der Sitz der Gesellschaft befindet (§ 1a Absatz 1 Satz 5 KStG). 



		Nummer 1 AO, weil nur eine der an den Einkünften beteiligten Personen mit ihren Einkünften in Deutschland einkommen-oder körperschaftsteuerpflichtig ist, ist der Antrag bei dem für die Einkommen-oder Körperschaftsteuer des Gesellschafters zuständigen Finanzamt zu stellen (§ 1a Absatz 1 Satz 3 KStG).  Erzielt die Gesellschaft ausschließlich Einkünfte, die dem Steuerabzug vom Kapitalertrag oder dem Steuerabzug auf Grund des § 50a EStG unterliegen und gilt infolgedessen die Einkommensteuer nach § 50 Absatz 2 

		14 Bei Gesellschaften mit Sitz im Ausland, für die bislang keine gesonderte und einheitliche Feststellung der Einkünfte nach § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a oder Absatz 5 AO vorgenommen wird, ist wie folgt zu differenzieren: 

		 Unterbleibt eine gesonderte und einheitliche Feststellung nach § 180 Absatz 3 Satz 1 

		15 

		16 

		16 

		Der Antrag muss (auch bei neu gegründeten Gesellschaften oder übernehmenden Rechtsträgern einer Umwandlung) spätestens einen Monat vor Beginn des Wirtschaftsjahres, ab dem die Option zur Körperschaftsbesteuerung gelten soll, bei der jeweils zuständigen Finanzbehörde eingegangen sein. Im Fall eines kalenderjahrgleichen Wirtschaftsjahres ist der Antrag somit spätestens am 30. November des vorangehenden Jahres zu stellen, sofern sich nicht aus § 108 Absatz 3 AO etwas anderes ergibt. 



		des § 1 Absatz 2 HGB betreiben. Dies gilt auch für den Fall der Verschmelzung oder Spaltung auf eine neu gegründete Personengesellschaft sowie den Formwechsel einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft. Ein verspäteter Antrag ist unwirksam und gilt nicht automatisch als Antrag für das nächste Wirtschaftsjahr. Vielmehr ist für eine wirksame Ausübung der Option für ein Wirtschaftsjahr, dessen Beginn von dem im unwirksamen Antrag bezeichneten Datum abweicht, ein neuer Antrag zu stellen. 5. Entschei

		17 Die Umstellung des Wirtschaftsjahres auf einen vom Kalenderjahr abweichenden Zeitraum im Zusammenhang mit dem Optionsantrag ist nach § 4a Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 EStG nur im Einvernehmen mit der nach Rn. 13 ff. zuständigen Finanzbehörde wirksam. 

		18 Da der Antrag von der Personenhandels-oder Partnerschaftsgesellschaft zu stellen ist (§ 1a Absatz 1 Satz 2 KStG), kann er nicht vor Gründung der Gesellschaft gestellt werden. Eine Option zur Körperschaftsbesteuerung für das erste (Rumpf-) Wirtschaftsjahr ist damit ausgeschlossen. Eine Partnerschaftsgesellschaft muss zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits in das Partnerschaftsregister eingetragen sein (§ 7 Absatz 1 PartGG), eine Personenhandelsgesellschaft muss zum Zeitpunkt der Antragstellung entweder 

		19 

		20 

		21 

		einen Antrag nach § 1a Absatz 1 KStG nicht vorgelegen haben, sind Verwaltungsakte (z. B. Steuerbescheide), die von der Wirksamkeit des Antrags ausgehen, rechtswidrig und im Rahmen der verfahrensrechtlichen Möglichkeiten aufzuheben oder zu ändern. 

		22 Die ablehnende Entscheidung über den Antrag ist ein Verwaltungsakt. Dieser ist schriftlich oder elektronisch zu erlassen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Die 

		22 Die ablehnende Entscheidung über den Antrag ist ein Verwaltungsakt. Dieser ist schriftlich oder elektronisch zu erlassen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Die 

		Bekanntgabe richtet sich nach §§ 122, 122a AO und den Regelungen im AEAO zu § 122 und zu § 122a. 



		6. Unwiderruflichkeit des Antrags 

		23 Der Antrag auf Option zur Körperschaftsbesteuerung ist unwiderruflich (§ 1a Absatz 1 Satz 1 KStG). Eines erneuten Antrags für die folgenden Wirtschaftsjahre bedarf es nicht, wenn die Voraussetzungen für die Option ununterbrochen vorliegen. Zur Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung vgl. unter Rn. 89 ff. 

		Figure

		Die nach Randnr. 25.01 UmwStE für den Formwechsel einer Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft entsprechend anzuwendenden Randnr. 20.01 bis 23.21 UmwStE finden – mit Ausnahme der Ausführungen zur steuerlichen Rückwirkung – auch auf den fiktiven Formwechsel nach § 1a Absatz 2 Satz 1 KStG entsprechend Anwendung. 1. Persönlicher Anwendungsbereich des Umwandlungssteuergesetzes Die §§ 1 und 25 UmwStG sind entsprechend anzuwenden (§ 1a Absatz 2 Satz 2 KStG). Infolgedessen ist der Anwendungsbereich des S



		IV. Übergang zur Körperschaftsbesteuerung 

		IV. Übergang zur Körperschaftsbesteuerung 

		24 Nach § 1a Absatz 2 Satz 1 KStG gilt der Übergang zur Körperschaftsbesteuerung als Formwechsel im Sinne des § 1 Absatz 3 Nummer 3 UmwStG. Damit wird als Folge der Option ertragsteuerlich ein Anschaffungs-und Veräußerungsvorgang fingiert (Randnr. 00.02 UmwStE). Da § 4 Absatz 3 EStG bei einer optierenden Gesellschaft nach § 1a Absatz 3 Satz 6 KStG nicht anwendbar ist, ist von Einnahmenüberschussrechnern im Rahmen des Übergangs zur Körperschaftsbesteuerung zwingend zum steuerlichen Übertragungsstichtag zur G

		25 

		26 

		27 

		28 Einbringungsgegenstand sind entsprechend dem echten Formwechsel die Anteile der jeweiligen Gesellschafter an der optierenden Gesellschaft. 

		Die Feststellungslast dafür, dass die Voraussetzungen für den fiktiven Formwechsel nach § 1a Absatz 2 Satz 1 KStG vorliegen, trägt die antragstellende Gesellschaft. 

		2. Einbringungsgegenstand und Bewertungswahlrecht 

		29 Die entsprechende Anwendung von § 20 UmwStG und auch das hierin enthaltene Bewertungswahlrecht nach § 20 Absatz 2 UmwStG setzen die Einbringung von Anteilen an einer Mitunternehmerschaft voraus. Dazu gehören neben den Anteilen an einer Mitunternehmerschaft im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG auch die Beteiligung an einer Gesellschaft, die Einkünfte im Sinne der §§ 13 und 18 EStG erzielt, sowie an einer gewerblich geprägten oder infizierten Gesellschaft im Sinne des § 15 Absatz 3 EStG. 

		30 Handelt es sich bei der optierenden Gesellschaft nicht um eine Mitunternehmerschaft (sondern z. B. eine vermögensverwaltende Personenhandelsgesellschaft), kommt § 20 UmwStG nicht zur Anwendung mit der Folge, dass der Ansatz eines Buch-oder Zwischenwertes ausgeschlossen ist (vgl. Rn. 40); im Fall einer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft ist § 21 Absatz 1 Satz 2 UmwStG zu prüfen. 31 Der Ansatz des Buch-oder Zwischenwerts für die Anteile an der optierenden Gesellschaft setzt – nebe

		des § 25 UmwStG nicht mit übertragen werden, ist in Bezug auf Beteiligungen an Kapitalgesellschaften oder Genossenschaften im Betriebsvermögen der optierenden Gesellschaft § 21 UmwStG zu prüfen. 

		33 Werden Wirtschaftsgüter, die keine funktional wesentliche Betriebsgrundlage sind, zurückbehalten oder in zeitlichem und wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Option zur Körperschaftsbesteuerung veräußert, entnommen oder in ein anderes Betriebsvermögen 

		33 Werden Wirtschaftsgüter, die keine funktional wesentliche Betriebsgrundlage sind, zurückbehalten oder in zeitlichem und wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Option zur Körperschaftsbesteuerung veräußert, entnommen oder in ein anderes Betriebsvermögen 

		übertragen, schließt dies den Ansatz des eingebrachten Vermögens zum Buch-oder 



		Option zur Körperschaftsbesteuerung ist zu prüfen, ob infolge der Gesamtplanrechtsprechung die Voraussetzungen für die Anwendung von § 20 UmwStG nicht vorliegen (Randnr. 20.07 UmwStE). Die Grundsätze zu Rn. 10 des BMF-Schreibens vom 20. November 2019 (BStBl I Seite 1291) sind nicht anzuwenden. Zurückbehaltene Wirtschaftsgüter gelten als entnommen, sofern sie nicht zum Beginn des Wirtschaftsjahres der Option zu einem anderweitigen Betriebsvermögen gehören (Randnr. 20.08 UmwStE). Wird durch die Option eine Be

		Zwischenwert nicht aus. 

		34 Werden die einem Sonderbetriebsvermögen zugehörigen funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen gesondert auf die optierende Personengesellschaft in zeitlichem und wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Ausübung der Option übertragen, liegt ein einheitlicher Vorgang vor, der insgesamt unter § 20 UmwStG fallen kann. Ein Anwendungsfall des § 6 Absatz 5 Satz 3 EStG wird dadurch nicht begründet. 

		35 Bei einer Übertragung oder Überführung von funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen in ein anderes Betriebsvermögen in zeitlichem und wirtschaftlichem Zusammenhang mit der 

		36 

		37 

		38 

		39 Die Buchwerte der durch die Option eingebrachten Wirtschaftsgüter des 

		40 Auf Ebene der Gesellschafter gelten auch hinsichtlich der Rechtsfolgen des fiktiven Formwechsels die für den echten Formwechsel einer Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft maßgeblichen Regelungen entsprechend (insbesondere Besteuerung eines Veräußerungsgewinns und Bemessung der Anschaffungskosten der Anteile an der optierenden Gesellschaft – vgl. § 20 Absatz 3 und § 21 Absatz 2 UmwStG). 

		Gesamthandsvermögens sind unter Berücksichtigung von Ergänzungsbilanzen zu bestimmen. 

		Beispiel: 

		An der optierenden AB-OHG, die neben anderen Wirtschaftsgütern auch Beteiligungen an mehreren Kapitalgesellschaften hält, sind A und B als Mitunternehmer beteiligt. Lösung: Der Wert, mit dem die optierende Gesellschaft ihr Betriebsvermögen ansetzt, gilt für die 

		Gesellschafter als Veräußerungspreis und als Anschaffungskosten der Gesellschaftsanteile (§ 20 Absatz 3 bzw. § 21 Absatz 2 UmwStG). Abwandlung: An der optierenden, vermögensverwaltenden Zebragesellschaft CD-KG, Inhaberin diverser festverzinslicher Schuldverschreibungen, sind die natürlichen Personen C als Komplementär (Beteiligung im Betriebsvermögen) und D als Kommanditist (Beteiligung im Privatvermögen) beteiligt. Lösung: Auf die CD-KG finden die §§ 20 ff. UmwStG keine Anwendung (vgl. Rn. 30). Bei C finde

		42 Da die Gesellschaft zivilrechtlich als Personenhandels-oder Partnerschaftsgesellschaft fortbesteht, verfügt diese anders als eine Kapitalgesellschaft nicht über Nennkapital im Sinne des § 27 Absatz 1 Satz 1 KStG. Nach § 1a Absatz 2 Satz 4 KStG wird daher das in der steuerlichen Schlussbilanz auszuweisende Eigenkapital (einschließlich des Eigenkapitals in Ergänzungsbilanzen) insgesamt auf dem steuerlichen Einlagekonto erfasst. Der Umfang des maßgeblichen Eigenkapitals bestimmt sich nach Tz. I. 2. des BMF-

		42 Da die Gesellschaft zivilrechtlich als Personenhandels-oder Partnerschaftsgesellschaft fortbesteht, verfügt diese anders als eine Kapitalgesellschaft nicht über Nennkapital im Sinne des § 27 Absatz 1 Satz 1 KStG. Nach § 1a Absatz 2 Satz 4 KStG wird daher das in der steuerlichen Schlussbilanz auszuweisende Eigenkapital (einschließlich des Eigenkapitals in Ergänzungsbilanzen) insgesamt auf dem steuerlichen Einlagekonto erfasst. Der Umfang des maßgeblichen Eigenkapitals bestimmt sich nach Tz. I. 2. des BMF-

		2011 (BStBl I Seite 713) i. V. m. dem BMF-Schreiben vom 30. Mai 1997 (BStBl I Seite 627) und dem BMF-Schreiben vom 26. Juli 2016 (BStBl I Seite 684). 



		Ergänzungs-und Sonderbilanzen sind infolge der Option zur Körperschaftsbesteuerung nicht fortzuführen. Zur Berücksichtigung von Ergänzungsbilanzen bei der Bewertung der eingebrachten Mitunternehmeranteile vgl. Rn. 39 und zu den Auswirkungen auf das steuerliche Einlagekonto vgl. Rn. 42. Sperrfristen Auch ein fiktiver Formwechsel nach § 1a Absatz 2 KStG kann dazu führen, dass Sperrfristverletzungen ausgelöst werden (vgl. z. B. Rn. 29 des BMF-Schreibens vom 20. November 2019, BStBl I Seite 1291, zu § 6 Absatz 

		4. Keine steuerliche Rückbeziehung 

		43 Eine steuerliche Rückbeziehung des Einbringungszeitpunkts ist ausgeschlossen (§ 1a Absatz 2 Satz 3 zweiter Halbsatz KStG). 

		5. 

		5. 

		5. 

		Ergänzungs-und Sonderbilanzen 



		6. 

		6. 





		44 

		45 

		UmwStG. Unter den Voraussetzungen des § 20 Absatz 2 Satz 2 UmwStG ist auf Antrag der Ansatz zu Buchwerten möglich. Allerdings stellt die Option eine Sperrfristverletzung nach § 6 Absatz 5 Satz 6 EStG dar, da innerhalb von sieben Jahren der Anteil einer Körperschaft an dem Grundstück begründet wird. Im Jahr 2018 ist damit rückwirkend der Teilwert des Grundstücks anzusetzen (Versteuerung der stillen Reserven von 200.000 €). 

		46 Sämtliche Anteile an der optierenden Gesellschaft werden infolge der Option zur Körperschaftsbesteuerung sperrfristverhaftet und unterliegen der Nachweispflicht nach § 22 Absatz 3 UmwStG, sofern der fiktive Formwechsel zu Buch-oder Zwischenwerten erfolgt. 

		7. Verluste 

		47 Ein vortragsfähiger Gewerbeverlust (Fehlbetrag nach § 10a GewStG) der optierenden Personengesellschaft geht infolge der Option zur Körperschaftsbesteuerung unter und lebt 

		auch im Fall der Beendigung der Option nicht wieder auf. Dies gilt auch für den Zinsvortrag und einen EBITDA-Vortrag (§ 20 Absatz 9 UmwStG) sowie für Verluste nach § 15a und § 15b EStG. 8. Nachversteuerungspflichtige Beträge nach § 34a Absatz 3 EStG 48 Nachversteuerungspflichtige Beträge im Sinne des § 34a Absatz 3 EStG unterliegen infolge der Ausübung der Option zur Körperschaftsbesteuerung der Nachversteuerung nach § 34a Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 EStG. Unter den Voraussetzungen des § 34a Absatz 6 Satz 2 ES



		V. Zeitraum der Körperschaftsbesteuerung 

		V. Zeitraum der Körperschaftsbesteuerung 

		1. Besteuerung der optierenden Gesellschaft a) Ertragsteuerliche Behandlung wie eine Kapitalgesellschaft 

		49 Da die optierende Gesellschaft zivilrechtlich und somit gesellschaftsrechtlich ihr Rechtsstatut nicht ändert, gelten für sie die gesellschafts-und handelsrechtlichen Vorgaben auch nach 

		Ausübung der Option fort. 50 Ertragsteuerlich wird die optierende Gesellschaft jedoch wie eine Kapitalgesellschaft behandelt (§ 1a Absatz 1 Satz 1 KStG, § 2 Absatz 8 GewStG). Daher finden grundsätzlich alle Regelungen insbesondere des KStG, EStG, GewStG, SolZG, AStG und des UmwStG, die für alle Kapitalgesellschaften unabhängig von ihrer spezifischen Rechtsform gelten, auch auf die optierende Gesellschaft Anwendung. Die örtliche Zuständigkeit für die Körperschaftsbesteuerung der optierenden Gesellschaft best

		Gesellschafterwechsel nach Ausübung der Option finden die §§ 8c, 8d KStG und § 10a GewStG Anwendung. 

		54 Die optierende Gesellschaft ist für Zwecke der Anwendung eines DBA „ein Rechtsträger, der für die Besteuerung wie eine juristische Person behandelt wird“ und erfüllt damit die abkommensrechtlichen Voraussetzungen einer „Gesellschaft“ entsprechend Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b OECD-Musterabkommen (OECD-MA) 2017. Weiterhin ist die 

		54 Die optierende Gesellschaft ist für Zwecke der Anwendung eines DBA „ein Rechtsträger, der für die Besteuerung wie eine juristische Person behandelt wird“ und erfüllt damit die abkommensrechtlichen Voraussetzungen einer „Gesellschaft“ entsprechend Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b OECD-Musterabkommen (OECD-MA) 2017. Weiterhin ist die 

		optierende Gesellschaft, die ihren Ort der Geschäftsleitung im Inland hat, in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig, sodass sie entsprechend Artikel 4 Absatz 1 OECD-MA 2017 in Deutschland ansässig und damit auch abkommensberechtigt ist. Um in einem anderen Vertragsstaat ansässig zu sein, müssen dort die abkommensrechtlichen Voraussetzungen entsprechend Artikel 4 Absatz 1 OECD-MA 2017 (grundsätzlich unbeschränkte Steuerpflicht) und – bei Doppelansässigkeit – entsprechend Absatz 3 OECD-MA 2014 bzw. 2017 er



		b) Ertragsteuerliche Organschaft 55 Eine optierende Gesellschaft kann Organträgerin sein. Eine bereits bestehende Organschaft wird fortgeführt. Der fiktive Formwechsel ist kein wichtiger Grund für die Beendigung des Gewinnabführungsvertrages. 56 Eine Anerkennung der optierenden Gesellschaft als Organgesellschaft scheidet dagegen aus. Insbesondere müssen die Regelungen des Gewinnabführungsvertrages in eintragungspflichtiger Form vereinbart werden und organisationsrechtlichen Charakter haben. Nach deutschem G

		befindet, ist von dem für die optierende Gesellschaft zuständigen Veranlagungsbezirk über die Ausübung und den Zeitpunkt der Wirksamkeit der Option nach § 1a KStG zu unterrichten, wenn sich im Vermögen der Gesellschaft ein inländisches Grundstück befindet. 

		d) Investmentbesteuerung 

		59 Investmentfonds können nicht selbst zur Körperschaftsbesteuerung optieren (§ 1a Absatz 1 Satz 6 Nummer 1 KStG) und optierende Gesellschaften können kein Investmentfonds sein 

		59 Investmentfonds können nicht selbst zur Körperschaftsbesteuerung optieren (§ 1a Absatz 1 Satz 6 Nummer 1 KStG) und optierende Gesellschaften können kein Investmentfonds sein 

		(§ 1 Absatz 3 Satz 3 InvStG). Wenn eine optierende Gesellschaft in einen Investmentfonds oder einen Spezial-Investmentfonds investiert, sind die investmentsteuerrechtlichen Regelungen für Anleger nach § 2 Absatz 10 InvStG anzuwenden. Für Investmenterträge, die eine optierende Gesellschaft aus einem Investmentfonds erzielt, ist nach § 20 Absatz 3a Satz 2 InvStG der Teilfreistellungssatz anzuwenden, der für Anleger gilt, die dem KStG unterliegen (insbes. § 20 Absatz 1 Satz 3 InvStG). Investiert ein Investment



		Kapitalbeteiligung dar. Bei Spezial-Investmentfonds gilt nach § 2 Absatz 16 InvStG die Beteiligung an einer optierenden Gesellschaft für die Zwecke der §§ 26, 28 und 48 InvStG nicht als Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft. e) Gewinnermittlung 60 Die Einnahmenüberschussrechnung (§ 4 Absatz 3 EStG) als Gewinnermittlungsart ist für die optierende Gesellschaft nicht zulässig (§ 1a Absatz 3 Satz 6 KStG). Besteht eine Buchführungspflicht nach dem HGB oder einer ausländischen Rechtsnorm für die zivilrechtlich

		62 Die Veräußerung eines Anteils oder eines Teils eines Anteils an einer optierenden Gesellschaft oder dessen verdeckte Einlage in eine Kapitalgesellschaft führt je nach Beteiligungshöhe und Zeitpunkt des Erwerbs der Beteiligung zu Einkünften nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 oder § 17 Absatz 1 EStG (ggf. i. V. m. § 17 Absatz 6 EStG) i. V. 

		m. § 3 Nummer 40 Satz 1 Buchstabe c EStG. Werden die Anteile im Betriebsvermögen einer natürlichen Person gehalten, finden § 3 Nummer 40 Satz 1 Buchstabe a und § 3c Absatz 2 EStG Anwendung. Als Veräußerung gelten auch die gesetzlich einer Veräußerung 

		m. § 3 Nummer 40 Satz 1 Buchstabe c EStG. Werden die Anteile im Betriebsvermögen einer natürlichen Person gehalten, finden § 3 Nummer 40 Satz 1 Buchstabe a und § 3c Absatz 2 EStG Anwendung. Als Veräußerung gelten auch die gesetzlich einer Veräußerung 

		gleichgestellten Vorgänge wie insbesondere solche im Sinne des § 17 Absatz 1 Satz 2 und 



		Der veräußernde Gesellschafter hat nach § 90 Absatz 2 AO nachzuweisen, dass die optierende Gesellschaft im anderen Staat entsprechend dem deutschen Recht behandelt wurde und die Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen dort besteuert wurden. Im Fall der Veräußerung der Beteiligung an der optierenden Gesellschaft oder eines der Veräußerung gleichgestellten Vorgangs innerhalb von sieben Jahren nach dem Einbringungszeitpunkt findet § 22 UmwStG Anwendung, soweit der fiktive Formwechsel zu Buch-oder Zwischenwert

		Absatz 4 EStG oder § 6 AStG. 

		63 Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an einer optierenden Gesellschaft im Sinne des § 17 oder § 20 Absatz 2 EStG unterliegen ungeachtet der Bestimmungen eines DBA der inländischen Besteuerung, wenn sie im anderen Staat aufgrund einer vom deutschen Recht abweichenden steuerlichen Behandlung der optierenden Gesellschaft nicht der Besteuerung unterliegen (§ 50d Absatz 14 Satz 2 EStG). Dies gilt auch, wenn die Anteile an der optierenden Gesellschaft in einem Betriebsvermögen gehalten werden und bzw. oder

		64 

		65 

		66 

		67 

		68 

		68 

		Auch vermögensmäßig nicht beteiligte Gesellschafter gelten als Anteilseigner der optierenden Gesellschaft. 



		a) Durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasste Vermögensminderungen und Vermögensmehrungen 

		aa) Optierende Gesellschaft 

		69 Durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasste Vermögensminderungen oder verhinderte Vermögensmehrungen mindern das Einkommen der optierenden Gesellschaft nicht. Die Grundsätze der verdeckten Gewinnausschüttung und verdeckten Einlage (§ 8 Absatz 3 Satz 2 

		und 3 KStG, R 8.5 bis R 8.9 KStR 2015 und H 8.5 bis H 8.9 KStH 2015) gelten für eine optierende Gesellschaft entsprechend. Zur Frage der Beherrschung gelten die vorstehenden Grundsätze unter Beachtung des BMF-Schreibens vom 7. Oktober 2002 (BStBl I Seite 1028) und H 15.7 (6) EStH 2020 „Faktische Beherrschung“ und „Mehrheit der Stimmrechte“. Löst eine verdeckte Gewinnausschüttung Umsatzsteuer aus, ist diese nicht abziehbar (§ 10 Nummer 2 KStG). R 8.6 KStR 2015 gilt entsprechend. 70 Eine Verwendung des steuer

		Absatz 8 Satz 1 EStG). Dies wäre beispielsweise dann der Fall, wenn die Beteiligung an der optierenden Gesellschaft in einem Betriebsvermögen gehalten wird. 

		73 Die für Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft maßgeblichen Regelungen finden Anwendung (z. B. § 8b KStG, § 3 Nummer 40 Satz 1 Buchstabe d und § 3c Absatz 2 EStG). § 43b EStG und § 8b Absatz 9 KStG finden auf Bezüge aus Anteilen an einer optierenden Gesellschaft keine Anwendung (vgl. Rn. 52). 

		Absatz 2 HGB), von Kommanditisten, soweit deren Kapitalkonten nicht durch Verluste unterhalb ihrer Einlage gemindert wurden (vgl. § 169 Absatz 1 Satz 2 HGB), und Gesellschaftern einer Partnerschaftsgesellschaft (vgl. § 1 Absatz 4 PartGG, §§ 721, 722 BGB). Unerheblich für die Ausschüttungsfiktion ist, ob der Gesellschafter die Auszahlung seines Gewinnanteils tatsächlich verlangt. Gesellschaftsvertraglich vereinbarte Vorauszahlungen auf den Gewinn gelten unabhängig von der Feststellung des Jahresabschlusses a

		74 Gewinnanteile gelten erst dann als ausgeschüttet, wenn sie entnommen werden oder ihre Auszahlung verlangt werden kann (§ 1a Absatz 3 Satz 5 KStG). Daher gelten Gewinnanteile, deren Auszahlung der Gesellschafter mit Feststellung des Jahresabschlusses von der Gesellschaft verlangen kann, in diesem Zeitpunkt als ausgeschüttet, sofern gesellschaftsvertraglich nichts Abweichendes geregelt ist. Auf die tatsächliche Entnahme oder Auszahlung kommt es hierbei nicht an. Zu den Gewinnanteilen im Sinne dieser Rn. zä

		75 

		76 

		77 

		Beispiel: 

		Für den Gesellschafter A der AB-OHG wurde für das Vorjahr 01 ein Kapitalanteil in Höhe von 10.000 € ermittelt. Gemäß § 122 Absatz 1 erste Alternative HGB ist er berechtigt, in Jahr 02 bis zu vier Prozent von 10.000 €, mithin 400 € zu entnehmen. Der für A festgestellte Gewinn für das Vorjahr 01 beträgt 300 €. 

		Lösung: 

		Wenn im Gesellschaftsvertrag nichts Abweichendes geregelt wurde, gelten die 300 €, deren Auszahlung A mit Feststellung des Jahresabschlusses nach § 122 Absatz 1 zweite Alternative HGB verlangen kann, in diesem Zeitpunkt als ausgeschüttet gemäß § 1a Absatz 3 Satz 5 KStG und unterliegen der Kapitalertragsteuer. 

		Die weiteren 100 € (400 € -300 €), die A auch ohne Gesellschafterbeschluss und über seinen Gewinnanteil des Jahres 01 hinaus zu entnehmen berechtigt wäre, gelten nicht automatisch als ausgeschüttet gemäß § 1a Absatz 3 Satz 5 KStG. Erst bei tatsächlicher 

		Entnahme gilt der Betrag als ausgeschüttet und unterliegt der Kapitalertragsteuer. Sind aufgrund gesetzlicher oder gesellschaftsrechtlicher Regelungen die als ausgeschüttet geltenden Beträge auf einem Fremdkapitalkonto des jeweiligen Gesellschafters zu verbuchen, bleibt die spätere Erfüllung der Verbindlichkeit steuerneutral. Soweit Beträge, deren Auszahlung verlangt werden kann, auf einem Eigenkapitalkonto verbucht werden, gilt der fiktiv ausgeschüttete Betrag unmittelbar nach der fiktiven Ausschüttung als

		allgemeinen Abzugsbeschränkungen (u. a. § 4 Absatz 5, §§ 4h, 4j, 4k EStG, §§ 8a, 9 Satz 1 Nummer 2 und § 10 KStG) sind zu beachten. 

		allgemeinen Abzugsbeschränkungen (u. a. § 4 Absatz 5, §§ 4h, 4j, 4k EStG, §§ 8a, 9 Satz 1 Nummer 2 und § 10 KStG) sind zu beachten. 

		bb) Einnahmen aus einer Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft 

		81 Einnahmen, die der Gesellschafter von der Gesellschaft für seine Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft bezieht, führen zu Einkünften im Sinne des § 19 EStG (§ 1a Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 KStG). Dies gilt auch dann, wenn der Gesellschafter die Einnahmen von einem 





		78 

		79 

		80 

		Dritten bezieht. Eine Tätigkeit „im Dienst“ der Gesellschaft im Sinne des § 1a Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 KStG liegt vor, wenn eine entsprechende Tätigkeit eines Gesellschafters einer Kapitalgesellschaft zu Einkünften aus § 19 EStG führen würde. Erforderlich ist insoweit, dass ein Dienstverhältnis im Sinne des § 1 LStDV vorliegt, welches (z. B. durch einen förmlichen Arbeitsvertrag) bestätigt ist, und die Leistungen der Gesellschaft an den Gesellschafter aufgrund dieses Dienstverhältnisses erbracht werden. Fü

		das Dienstverhältnis veranlasst sind (vgl. H 19.0 [Gesellschafter-Geschäftsführer] LStH 2021). Fehlt es an einem Dienstverhältnis, scheidet § 19 EStG aus. Sieht die gesellschaftsrechtliche Regelung für den Gesellschafter anstelle einer Tätigkeitsvergütung einen Vorabgewinn vor, liegt insoweit keine Leistung aufgrund eines Dienstverhältnisses, sondern eine Gewinnausschüttung vor. 82 Soweit die Einnahmen, die der Gesellschafter von der Gesellschaft für seine Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft bezieht, nicht

		Anmeldung unter Berücksichtigung des jeweiligen Lohnsteuerabzugs für ihre weiteren Arbeitnehmer einzureichen und die elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen an die Finanzverwaltung zu übermitteln. Auch der Arbeitnehmer-Pauschbetrag, die für Arbeitnehmer geltenden Steuerbefreiungsvorschriften (Rn. 82 bleibt unberührt) und die sonstigen, nur für Arbeitnehmer geltenden steuerlichen (Sonder-)Regelungen sind zu berücksichtigen. 

		c) Betriebsaufspaltung 

		84 Im Falle einer Betriebsaufspaltung zwischen der optierenden Gesellschaft und einem oder mehreren Gesellschaftern kommen die allgemeinen Grundsätze der Betriebsaufspaltung vollumfänglich zur Anwendung. 

		4. Steuerermäßigung bei Einkünften aus Gewerbebetrieb (§ 35 EStG) 

		85 § 35 EStG ist nach § 1a Absatz 3 Satz 3 KStG bei den Gesellschaftern der optierenden 

		Gesellschaft nicht anzuwenden. Auf gewerbliche Einkünfte, die den Gesellschaftern für Zeiträume vor dem Übergang zur Körperschaftsbesteuerung im Rahmen der transparenten Besteuerung zugerechnet werden, findet § 35 EStG Anwendung. 5. Sonstige Folgen der Option a) Bekanntgabe von Verwaltungsakten an die optierende Gesellschaft und deren Vollstreckung 86 Die optierende Gesellschaft bleibt zivilrechtlich und damit auch steuerverfahrensrechtlich eine Personengesellschaft. Diese ist Schuldnerin der Körperschaftst



		VI. Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung 

		VI. Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung 

		1. Rückoption (§ 1a Absatz 4 Satz 1 bis 3 KStG) 

		89 Auf Antrag ist nach § 1a Absatz 4 Satz 1 bis 3 KStG eine Rückkehr zur transparenten Besteuerung möglich. Dies setzt eine Antragstellung spätestens einen Monat vor Beginn des Wirtschaftsjahres voraus, in dem die optierende Gesellschaft erstmals nicht mehr wie eine Kapitalgesellschaft besteuert werden soll. Die Rn. 9 ff. gelten insoweit entsprechend. 

		90 

		91 

		2. Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung kraft Gesetzes (§ 1a Absatz 4 Satz 4 bis 7 KStG) a) Rückkehr zur transparenten Besteuerung nach § 1a Absatz 4 Satz 4 KStG Eine Rückkehr zur transparenten Besteuerung kraft Gesetzes nach § 1a Absatz 4 Satz 4 KStG kommt in Betracht, wenn die optierende Gesellschaft zwar fortbesteht, aber die persönlichen Voraussetzungen für die Option zur Körperschaftsbesteuerung nicht mehr erfüllt sind. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die optierende Gesellschaft kein

		Wirksamwerden der Option auf eine (bestehende oder neu gegründete) Körperschaft verschmolzen, finden die §§ 11 ff. UmwStG Anwendung. Im Fall des Formwechsels der optierenden Gesellschaft in eine Kapitalgesellschaft handelt es sich ertragsteuerlich um einen homogenen und daher steuerlich grundsätzlich neutralen Formwechsel eines Körperschaftsteuersubjekts. 

		Wirksamwerden der Option auf eine (bestehende oder neu gegründete) Körperschaft verschmolzen, finden die §§ 11 ff. UmwStG Anwendung. Im Fall des Formwechsels der optierenden Gesellschaft in eine Kapitalgesellschaft handelt es sich ertragsteuerlich um einen homogenen und daher steuerlich grundsätzlich neutralen Formwechsel eines Körperschaftsteuersubjekts. 





		c) Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung nach § 1a Absatz 4 Satz 5 oder 6 KStG 

		92 Eine Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung kraft Gesetzes liegt auch vor, wenn die optierende Gesellschaft infolge des Ausscheidens des vorletzten Gesellschafters als aufgelöst gilt. Maßgeblicher Zeitpunkt ist die zivilrechtliche Wirksamkeit der Anwachsung des Vermögens auf den verbleibenden Gesellschafter. Die weiteren Rechtsfolgen richten sich danach, ob der verbleibende Gesellschafter die persönlichen Voraussetzungen eines 

		übernehmenden Rechtsträgers einer Umwandlung einer Kapitalgesellschaft im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 (Verschmelzung) oder Nummer 4 (Vermögensübertragung) UmwStG erfüllt. Ist dies (ggf. aufgrund entsprechender bundes-oder landesrechtlicher Regelung, § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 UmwStG) der Fall, gilt die optierende Gesellschaft im Fall des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UmwStG als auf den verbleibenden Gesellschafter verschmolzen bzw. gilt im Fall des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 UmwStG das Vermöge

		Verschmelzung maßgeblichen Regelungen des Zweiten bzw. Vierten Teils des UmwStG angeordnet ist, findet beim verbleibenden Gesellschafter § 20 Absatz 1 Nummer 2 EStG (ggf. 

		i. V. m. § 8 Absatz 1 KStG) Anwendung, sofern die Anteile an der fiktiven Kapitalgesellschaft keinem Betriebsvermögen zuzurechnen waren (§ 20 Absatz 8 EStG). 

		96 Eine steuerliche Rückwirkung ist in allen Fällen der Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung ausgeschlossen (§ 1a Absatz 4 Satz 2 i. V. m. § 9 Satz 3 UmwStG). 

		4. Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung innerhalb von sieben Jahren 

		97 Eine Rückoption oder sonstige Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung innerhalb von sieben Jahren führt zu einer Sperrfristverletzung im Sinne des § 22 Absatz 1 bzw. 2 UmwStG. § 23 Absatz 2 UmwStG ist zu beachten. Die Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung kraft Gesetzes nach § 1a Absatz 4 Satz 7 KStG durch Formwechsel in eine Körperschaft führt zu keiner Sperrfristverletzung i. S. d. § 22 Absatz 1 und 2 

		UmwStG. Im Fall der Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung kraft Gesetzes nach § 1a Absatz 4 Satz 7 KStG durch Verschmelzung vgl. Randnr. 22.23 UmwStE. 5. Mitteilungspflicht 98 Der Steuerpflichtige hat der zuständigen Finanzbehörde nach Eintritt eines Ereignisses im Sinne des § 1a Absatz 4 Satz 4 bis 7 KStG mitzuteilen, dass die Voraussetzungen für die Option zur Körperschaftsbesteuerung entfallen sind. 



		VII. Sonderfälle 

		VII. Sonderfälle 

		1. Umwandlungen während der Option zur Körperschaftsbesteuerung 

		99 Auch für Zwecke des UmwStG ist die optierende Gesellschaft wie eine Kapitalgesellschaft zu behandeln (vgl. Rn. 50). Für die Anwendung des UmwStG folgt daraus insbesondere: 

		a. Die Verschmelzung einer optierenden Gesellschaft auf eine Körperschaft oder umgekehrt ist nach den §§ 11 bis 13 UmwStG zu beurteilen. 

		b. Entsprechende Spaltungsvorgänge fallen unter § 15 UmwStG. 

		b. Entsprechende Spaltungsvorgänge fallen unter § 15 UmwStG. 

		b. Entsprechende Spaltungsvorgänge fallen unter § 15 UmwStG. 

		optierende Gesellschaft ist ein Vorgang nach § 20 UmwStG. UmwStG und ggf. Randnr. 24.02 UmwStE). eingebrachten) Anteilen. h. i. 





		c. 

		c. 

		Die Einbringung von Anteilen an der optierenden Gesellschaft in eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft zum Buch-oder Zwischenwert ist nur nach Maßgabe der §§ 20 und 21 UmwStG möglich. Zur Mehrheit der Stimmrechte siehe Randnr. 21.09 UmwStE und H 15.7 (6) „Mehrheit der Stimmrechte“ EStH. 



		d. 

		d. 

		Auf den Ein-und Austritt von Gesellschaftern findet § 24 UmwStG keine Anwendung. 



		e. 

		e. 

		Die Einbringung eines Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils in die 



		f. 

		f. 

		Die 100%ige Beteiligung des Kommanditisten an einer GmbH & Co. KG (Beteiligung Komplementärgesellschaft 0%) gilt als fiktiver Teilbetrieb (§ 15 Absatz 1 Satz 3 



		g. 

		g. 

		Die Beendigung der Option zur Körperschaftsbesteuerung ist mit Ausnahme des homogenen Formwechsels eine Veräußerung im Sinne des § 15 Absatz 2 Satz 2 bis 4 und des § 22 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 UmwStG von (erhaltenen oder 





		Bei der optierenden Gesellschaft sind weder Realteilungsgrundsätze (§ 16 Absatz 3 Satz 2 ff. EStG) noch sonstige ertragsteuerliche Regelungen anzuwenden, die sich auf eine Mitunternehmerschaft oder eine sonstige nicht der Körperschaftsteuer unterliegende Personengesellschaft beziehen. 

		Für die Beispiele in Randnr. 22.23 UmwStE stellt die optierende Gesellschaft eine Kapitalgesellschaft dar. 

		2. E-Bilanz 

		100 Für Zwecke des § 5b EStG hat die optierende Gesellschaft für Wirtschaftsjahre, in denen sie wie eine Kapitalgesellschaft besteuert wird, eine E-Bilanz für eine Körperschaft nach § 5b Absatz 1 Satz 1 EStG zu übermitteln. 

		3. Zerlegung 

		101 Die optierende Gesellschaft ist für Zwecke der Besteuerung nach dem Einkommen und damit auch bei der Zerlegung nach dem ZerlG wie eine Kapitalgesellschaft zu behandeln. 

		Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 

		Figure
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POSTANSCHRIFT  Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin  


Nur per E-Mail  
 
Oberste Finanzbehörden  
der  Länder  
 
nachrichtlich:  
 
Vertretungen der  Länder   
beim Bund  


HAUSANSCHRIFT 


TEL 


Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 
+49 (0) 30 18 682-0 


E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 
DATUM 17. September 2021 


BETREFF   Festsetzung von Zinsen nach §§ 233a bis 237 in  Verbindung mit § 238 Absatz 1 Satz  1 
AO;  


  Vorläufige Festsetzung (§ 165 Absatz 1 Satz 2  Nummer 2 AO) und Aussetzung der Fest-
setzung von Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nach § 233a AO für Verzinsungszeit-
räume ab dem 1. Januar 2019 (§ 165 Absatz 1 Satz 4 in Verbindung mit Satz 2 
Nummer  2 AO); Aussetzung der Vollziehung und Ruhen von Rechtsbehelfsverfahren  


GZ IV A 3 - S 0338/19/10004 :005 
DOK 2021/0957238 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Das Bundesverfassungsgericht hat in den Verfahren 1 BvR 2237/14 und 1 BvR 2422/17 mit 
am 18. August 2021 veröffentlichtem Beschluss vom 8. Juli 2021 im Ergebnis entschieden: 


• § 233a in Verbindung mit § 238 Absatz 1 Satz 1 AO ist mit Artikel 3 Absatz 1 GG 
unvereinbar, soweit der Zinsberechnung für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2014 
ein Zinssatz von 0,5 % pro Monat zugrunde gelegt wird. 


• Für Verzinsungszeiträume bis 31. Dezember 2018 ist das bisherige Recht aber weiter 
anwendbar (Fortgeltungsanordnung). 


• Für Verzinsungszeiträume ab 1. Januar 2019 gilt Folgendes: 
o § 233a in Verbindung mit § 238 Absatz 1 Satz 1 AO ist als Folge des Verstoßes 
gegen Artikel 3 Absatz 1 GG unanwendbar (Anwendungssperre). 


o Gerichte und Verwaltungsbehörden dürfen diese Normen insoweit nicht mehr 
anwenden, laufende Verfahren sind auszusetzen. D.h. betragsmäßig „neue“ 
Nachzahlungs- und Erstattungszinsen dürfen auf der Grundlage des § 233a in 
Verbindung mit § 238 Absatz 1 Satz 1 AO nicht mehr festgesetzt werden. 


www.bundesfinanzministerium.de 



mailto:poststelle@bmf.bund.de

http:www.bundesfinanzministerium.de





 
    


 
 


     
  


   
    


 
  


  
   


 
 


  
   
 


 
  


 
 


 


 
   


 
  


   


 


 
  


  
 
 


 
   


 


Seite 2 o Unanfechtbare Zinsfestsetzungen, die auf der Anwendung von § 233a in Ver-
bindung mit § 238 Absatz 1 Satz 1 AO beruhen, sind wegen der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts weder aufzuheben noch zu ändern (§ 79 Absatz 2 
Satz 1 BVerfGG entsprechend). Sie genießen Bestandskraft. Die Vollstreckung 
aus einer solchen Entscheidung ist - soweit sie noch nicht vollzogen ist - allerdings 
unzulässig (§ 79 Absatz 2 Satz 2 BVerfGG entsprechend). 


o Ansprüche des Zinsschuldners gegen die Finanzbehörde aus ungerechtfertigter 
Bereicherung hinsichtlich bereits entrichteter Zinsen sind ausgeschlossen (§ 79 
Absatz 2 Satz 4 BVerfGG). 


o Der Gesetzgeber ist verpflichtet, bis zum 31. Juli 2022 eine verfassungsgemäße 
Neuregelung für Verzinsungszeiträume ab 1. Januar 2019 zu treffen. 


• Die Unvereinbarkeitserklärung erstreckt sich ausdrücklich nicht auf die anderen Ver-
zinsungstatbestände nach der AO zulasten der Steuerpflichtigen, namentlich auf Stun-
dungs-, Hinterziehungs- und Aussetzungszinsen nach den §§ 234, 235 und 237 AO. Die 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts betrifft aber auch nicht die Verzinsung 
zugunsten der Steuerpflichtigen nach § 236 AO. 


Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt Folgendes: 


I.  Erstmalige Zinsfestsetzungen nach  § 233a AO  


Sämtliche erstmalige Festsetzungen von Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nach 
§ 233a AO für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 sind gemäß § 165 Absatz 1 
Satz 4 in Verbindung mit Satz 2 Nummer 2 und § 239 Absatz 1 Satz 1 AO auszusetzen. 


Aussetzung der Zinsfestsetzung bedeutet, dass die bei Anwendung des nach der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts nicht mehr anwendbaren § 233a in Verbindung mit § 238 Ab-
satz 1 Satz 1 AO für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 anfallenden Nachzahlungs-
oder Erstattungszinsen nicht festgesetzt werden. Die ausgesetzte Zinsfestsetzung ist nachzu-
holen, soweit und sobald die Ungewissheit durch eine rückwirkende Gesetzesänderung besei-
tigt ist (§ 165 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 AO).  


Für Verzinsungszeiträume bis 31. Dezember 2018 anfallende Nachzahlungs- oder Erstat-
tungszinsen nach § 233a AO sind hingegen - endgültig - festzusetzen. Unter Verzinsungszeit-
räumen bis zum 31. Dezember 2018 sind hierbei nur volle Zinsmonate zu verstehen, die spä-
testens mit Ablauf des 31. Dezember 2018 enden. 


In betroffene Zinsbescheide ist folgender Erläuterungstext aufzunehmen: 







 
  


   
 


 
  


 
  


 
 
 


 
 


 
 
 


 
 


 
 


   
  


   
  


    
 


   
   


 
    


     
 


 
 


  
 


 
  


 


 
 


Seite 3 „Die Festsetzung von Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nach § 233a AO für Ver-
zinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 ist gemäß § 165 Absatz 1 Satz 4 in Verbin-
dung mit Satz 2 Nummer 2 und § 239 Absatz 1 Satz 1 AO ausgesetzt. 


Die Aussetzung der Zinsfestsetzung erfolgt aufgrund der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts vom 8. Juli 2021, Az. 1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17, nach der 
§ 233a in Verbindung mit § 238 Absatz 1 Satz 1 AO für Verzinsungszeiträume ab dem 
1. Januar 2019 bis zu einer rückwirkenden Gesetzesänderung nicht mehr angewendet 
werden darf. Nach Verkündung der vom Bundesverfassungsgericht geforderten rück-
wirkenden Gesetzesänderung wird die Festsetzung von Nachzahlungs- und Erstat-
tungszinsen gegebenenfalls nachgeholt. 


Für Verzinsungszeiträume bis zum 31. Dezember 2018 ergeht die Festsetzung von 
Nachzahlungs- und Erstattungszinsen endgültig.“ 


II.  Geänderte oder berichtigte Zinsfestsetzungen nach  § 233a AO  


Bei Änderungen oder Berichtigungen von Festsetzungen von Nachzahlungs- und Erstattungs-
zinsen nach § 233a AO für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 ist wie folgt zu ver-
fahren: 


1. Wird eine Zinsfestsetzung nach § 164 Absatz 2 in Verbindung mit § 239 Absatz 1 
Satz 1 AO geändert oder wird der Vorbehalt der Nachprüfung der Zinsfestsetzung nach 
§ 164 Absatz 3 in Verbindung mit § 239 Absatz 1 Satz 1 AO aufgehoben, ist die geänderte 
oder berichtigte Zinsfestsetzung für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 im 
Umfang der betragsmäßig neu festzusetzenden Zinsen nach § 165 Absatz 1 Satz 4 in 
Verbindung mit Satz 2 Nummer 2 in Verbindung mit § 239 Absatz 1 Satz 1 AO 
auszusetzen. Für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 ist sie im Übrigen nach 
§ 165 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 in Verbindung mit § 239 Absatz 1 Satz 1 AO vorläufig 
vorzunehmen. Dies gilt auch, wenn die unter dem Vorbehalt der Nachprüfung ergangene 
Zinsfestsetzung nach § 233a AO für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 zugleich 
nach § 165 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 in Verbindung mit § 239 Absatz 1 Satz 1 AO (ganz 
oder teilweise) vorläufig ergangen war. Für Verzinsungszeiträume bis zum 
31. Dezember 2018 ist die Zinsfestsetzung nach § 165 Absatz 2 Satz 2 AO für endgültig zu 
erklären. 


In die geänderte Zinsfestsetzung ist folgender Erläuterungstext aufzunehmen: 


„Die Festsetzung von Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nach § 233a AO für 
Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 ist gemäß § 165 Absatz 1 Satz 4 in 
Verbindung mit Satz 2 Nummer 2 und § 239 Absatz 1 Satz 1 AO ausgesetzt. Hiervon 
ausgenommen sind bereits vor Veröffentlichung der nachfolgend genannten 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts festgesetzte Nachzahlungs- und 
Erstattungszinsen.  







 
    


 
  


 
 


  
  


 
 


  
   


  
 


 
 


 


     
    


 
     


 
  


  
 


 
 


  
  


 
 


 
 


 
     


  
  


   
 


Seite 4 Die Aussetzung der Zinsfestsetzung erfolgt aufgrund der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts vom 8. Juli 2021, Az. 1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17, 
nach der § 233a in Verbindung mit § 238 Absatz 1 Satz 1 AO für Verzinsungs-
zeiträume ab dem 1. Januar 2019 bis zu einer rückwirkenden Gesetzesänderung nicht 
mehr angewendet werden darf. In Abhängigkeit von der Entscheidung des 
Gesetzgebers über eine rückwirkende Neuregelung wird die Festsetzung von 
Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nachgeholt. 


Vor Veröffentlichung der vorgenannten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
unter dem Vorbehalt der Nachprüfung und/oder (teilweise) vorläufig festgesetzte 
Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nach § 233a AO für Verzinsungszeiträume ab 
dem 1. Januar 2019 werden im Hinblick auf die vom Bundesverfassungsgericht 
geforderte gesetzliche Neuregelung gemäß § 165 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und 
§ 239 Absatz 1 Satz 1 AO im Übrigen vorläufig festgesetzt. Nach Verkündung einer 
rückwirkenden Gesetzesänderung wird die Festsetzung der Nachzahlungs- und Erstat-
tungszinsen entsprechend geändert. 


Für Verzinsungszeiträume bis zum 31. Dezember 2018 ergeht die Festsetzung von 
Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nach § 165 Absatz 2 Satz 2 AO endgültig.“ 


2. Werden Zinsfestsetzungen nach anderen Vorschriften (einschließlich des § 165 Absatz 2 
Satz 2 in Verbindung mit § 239 Absatz 1 Satz 1 AO) - sei es zugunsten oder zuunguns-
ten der Steuerpflichtigen - geändert oder berichtigt, gilt Folgendes: 


a) Ist die vorangegangene Zinsfestsetzung in vollem Umfang nach § 165 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 3 in Verbindung mit § 239 Absatz 1 Satz 1 AO vorläufig ergangen (vgl. 
BMF-Schreiben vom 2. Mai 2019, IV A 3 - S 0338/18/10002, BStBl I S. 448), ist die 
geänderte oder berichtigte Zinsfestsetzung für Verzinsungszeiträume ab dem 
1. Januar 2019 im Umfang der betragsmäßig neu festzusetzenden Zinsen nach § 165 
Absatz 1 Satz 4 in Verbindung mit Satz 2 Nummer 2 in Verbindung mit § 239 
Absatz 1 Satz 1 AO auszusetzen. Für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 ist 
sie im Übrigen nach § 165 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 in Verbindung mit § 239 
Absatz 1 Satz 1 AO vorläufig vorzunehmen. Für Verzinsungszeiträume bis zum 
31. Dezember 2018 ist die Zinsfestsetzung nach § 165 Absatz 2 Satz 2 AO für 
endgültig zu erklären. 


In die geänderte Zinsfestsetzung ist derselbe Erläuterungstext wie unter II.1 
aufzunehmen. 


b) Ist die vorangegangene Zinsfestsetzung nur teilweise vorläufig ergangen, ist die 
geänderte oder berichtigte Zinsfestsetzung für Verzinsungszeiträume ab dem 
1. Januar 2019 im Umfang der betragsmäßig neu festzusetzenden Zinsen nach § 165 
Absatz 1 Satz 4 in Verbindung mit Satz 2 Nummer 2 in Verbindung mit § 239 
Absatz 1 Satz 1 AO auszusetzen. Für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 ist 
sie bis zum Umfang der bisher vorläufigen Festsetzung nach § 165 Absatz 1 Satz 2 







 
   


 
 


 
  


 
 


    
  


   
 


   


 
 


  
 


 
   


  


 


 
  


 
 


   


 
 


 
  


    
 


 
  


 
 
 


Seite 5 Nummer 2 in Verbindung mit § 239 Absatz 1 Satz 1 AO vorläufig vorzunehmen. Für 
Verzinsungszeiträume bis zum 31. Dezember 2018 ist die Zinsfestsetzung nach § 165 
Absatz 2 Satz 2 AO für endgültig zu erklären. 


In die geänderte Zinsfestsetzung ist derselbe Erläuterungstext wie unter II.1 
aufzunehmen. 


c) Ist die vorangegangene Zinsfestsetzung weder unter dem Vorbehalt der Nachprüfung 
noch vorläufig ergangen, ist die geänderte oder berichtigte Zinsfestsetzung für Verzin-
sungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 im Umfang der betragsmäßig neu festzusetzen-
den Zinsen nach § 165 Absatz 1 Satz 4 in Verbindung mit Satz 2 Nummer 2 in Verbin-
dung mit § 239 Absatz 1 Satz 1 AO auszusetzen. Hinsichtlich der für Verzinsungszeit-
räume bis 31. Dezember 2018 berechneten Zinsen sowie hinsichtlich der für Verzin-
sungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 unanfechtbar festgesetzten Zinsen ist die Zins-
festsetzung endgültig vorzunehmen. 


In die geänderte Zinsfestsetzung ist folgender Erläuterungstext aufzunehmen: 


„Die Festsetzung von Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nach § 233a AO für 
Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 ist gemäß § 165 Absatz 1 Satz 4 in 
Verbindung mit Satz 2 Nummer 2 und § 239 Absatz 1 Satz 1 AO ausgesetzt. 
Hiervon ausgenommen sind bereits vor Veröffentlichung der nachfolgend 
genannten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts festgesetzte 
Nachzahlungs- und Erstattungszinsen. 


Die Aussetzung der Zinsfestsetzung erfolgt aufgrund der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts vom 8. Juli 2021, Az. 1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17, 
nach der § 233a in Verbindung mit § 238 Absatz 1 Satz 1 AO für Verzinsungs-
zeiträume ab dem 1. Januar 2019 bis zu einer rückwirkenden Gesetzesänderung 
nicht mehr angewendet werden darf. In Abhängigkeit von der Entscheidung des 
Gesetzgebers über eine rückwirkende Neuregelung wird die Festsetzung von 
Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nachgeholt. 


Für Verzinsungszeiträume bis zum 31. Dezember 2018 sowie hinsichtlich der für 
Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 bereits unanfechtbar festgesetzten 
Zinsen erfolgt die Zinsfestsetzung endgültig.“ 


3. Unter Verzinsungszeiträumen bis zum 31. Dezember 2018 sind in den vorstehenden 
Fällen nur volle Zinsmonate zu verstehen, die spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 
2018 enden. 







 
  


 
 


 
  


    
  


 
 


 
  


  
 


 
  


  


  
 


 
 


   
   


  
 
 


 
 


 
  


 
  


 
 


 
  


  


Seite 6 III.  Mit vorläufigen Steuerfestsetzungen verbundene Zinsfestsetzungen nach  § 233a 
AO  


Werden (ganz oder teilweise) ausgesetzte Zinsfestsetzungen in den in den Abschnitten I 
und II genannten Fällen mit vorläufigen Steuerfestsetzungen verbunden, in denen ein Erläute-
rungstext gemäß BMF-Schreiben vom 15. Januar 2018 (IV A 3 - S 0338/17/10007, BStBl 
2018 I S. 2) ausgegeben wird, sind jeweils die in Abschnitt I und II genannten Erläute-
rungstexte dem Bescheid ebenfalls beizufügen. 


IV.  Einspruchsfälle  


In Fällen eines zulässigen Einspruchs gegen eine Zinsfestsetzung nach § 233a AO, in dem die 
Verfassungsmäßigkeit des Zinssatzes nach § 238 Absatz 1 AO bestritten wurde, ist wie folgt 
zu verfahren: 


1. Hinsichtlich der Verzinsungszeiträume bis 31. Dezember 2018 ist der Einspruch - ge-
gebenenfalls durch eine Teileinspruchsentscheidung - als unbegründet zurückzuweisen, 
wenn er nicht zurückgenommen wird. Wurde im Einspruchsverfahren insoweit nach 
§ 361 AO Aussetzung der Vollziehung gewährt, ist insoweit Nummer 8.2 des AEAO zu 
§ 361 zu beachten. 


2. Soweit die Festsetzung von Nachzahlungs- und Erstattungszinsen für Verzinsungszeit-
räume ab 1. Januar 2019 nicht entsprechend den Ausführungen zu den Abschnitten I 
bis III ausgesetzt bzw. vorläufig festgesetzt worden ist, ist das Einspruchsverfahren nach 
der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auszusetzen (vgl. Rz. 253 des eingangs 
genannten Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts). Die Vollziehung der 
Zinsfestsetzung ist insoweit ebenfalls auszusetzen. Nach Verkündung der vom 
Bundesverfassungsgericht geforderten rückwirkenden Gesetzesänderung wird das 
Einspruchsverfahren fortgesetzt. 


3. Wird gegen eine Aussetzung der Festsetzung von Erstattungszinsen für Verzinsungszeit-
räume ab 1. Januar 2019 Einspruch eingelegt, ist der Einspruch unter Hinweis auf die 
eingangs genannte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts als unbegründet zurück-
zuweisen. Nach Verkündung der vom Bundesverfassungsgericht geforderten rückwirken-
den Gesetzesänderung wird die ausgesetzte Zinsfestsetzung gegebenenfalls nachgeholt. 


V.  Rechtshängige Fälle  


In Fällen, in denen im Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses BMF-Schreibens bereits Verfah-
ren zur Frage der Verfassungsmäßigkeit der Höhe des Zinssatzes von 0,5 Prozent pro Monat 







 
    


   
  


 
 


 
 


  
    


   
  


 
 


  
    


  
   


 
 


 
  


   
    


  
   


 
  


 
 


  
 


 


Seite 7 (§ 238 Absatz 1 Satz 1 AO) bei einem Finanzgericht oder beim Bundesfinanzhof anhängig 
sind, ist es Sache der Gerichte, das Verfahren und die Vollziehung der Zinsfestsetzung für 
Verzinsungszeiträume ab 1. Januar 2019 auszusetzen. 


VI.  Aussetzung der Vollziehung  


Soweit die Vollziehung von Zinsfestsetzungen nach § 233a AO für Verzinsungszeiträume 
bis einschließlich 31. Dezember 2018 nach dem BMF-Schreiben vom 14. Dezember 2018 
(IV A 3 - S 0465/18/10005-01, BStBl I S. 1393), geändert durch das BMF-Schreiben vom 
27. November 2019 (IV A 3 - S 0465/19/10004 :001, BStBl I S. 1266), ausgesetzt wurde, ist 
die Aussetzung der Vollziehung entsprechend Nummer 8.2 des AEAO zu § 361 zu beenden. 


Soweit die Vollziehung von Zinsfestsetzungen nach § 233a AO für Verzinsungszeiträume 
ab 1. Januar 2019 nach dem BMF-Schreiben vom 14. Dezember 2018 
(IV A 3 - S 0465/18/10005-01, BStBl I S. 1393), geändert durch das BMF-Schreiben vom 
27. November 2019 (IV A 3 - S 0465/19/10004 :001, BStBl I S. 1266), ausgesetzt wurde, 
bleibt die Aussetzung der Vollziehung bis auf Weiteres bestehen. 


VII.   Zinsen nach den §§ 234 bis 237 AO  


Soweit Zinsen nach den §§ 234 bis 237 AO sowie andere Zinsen, auf die § 238 Absatz 1 AO 
anzuwenden ist, nach dem BMF-Schreiben vom 2. Mai 2019 (IV A 3 - S 0338/18/10002, 
BStBl I S. 448) ganz oder teilweise nach § 165 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 in Verbindung mit 
§ 239 Absatz 1 Satz 1 AO vorläufig festgesetzt worden sind, sind diese nach § 165 Absatz 2 
Satz 4 AO nur für endgültig zu erklären, wenn der Zinsschuldner dies beantragt oder der Zins-
bescheid aus anderem Grund aufzuheben oder zu ändern ist. Wurde gegen eine solche Zins-
festsetzung Einspruch eingelegt, ist der Einspruch als unbegründet zurückzuweisen. Wurde 
im Einspruchsverfahren Aussetzung der Vollziehung gewährt, ist Nummer 8.2 des AEAO zu 
§ 361 zu beachten. 


Die Anrechnung von Zinsen nach § 233a AO auf Stundungszinsen (§ 234 Absatz 3 AO), Hin-
terziehungszinsen (§ 235 Absatz 4 AO), Prozesszinsen (§ 236 Absatz 4 AO) und Ausset-
zungszinsen (§ 237 Absatz 4 AO) ist ggf. anzupassen. 







 
  


 
  


 
   


 
  


    
 


 
 


 
 


 


 


Seite 8 VIII. Schlussbestimmungen  


Das BMF-Schreiben vom 14. Dezember 2018 (IV A 3 - S 0465/18/10005-01, BStBl I 
S. 1393), geändert durch das BMF-Schreiben vom 27. November 2019 
(IV A 3 - S 0465/19/10004 :001, BStBl I S. 1266), wird mit sofortiger Wirkung aufgehoben. 


Dieses BMF-Schreiben tritt mit sofortiger Wirkung an die Stelle des BMF-Schreibens vom 
2. Mai 2019 (IV A 3 - S 0338/18/10002, BStBl I S. 448). 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 












Beschluss vom 03. September 2018, VIII B 15/18 
AdV eines Bescheids über die Festsetzung von Aussetzungszinsen für den Zeitraum ab 2012


ECLI:DE:BFH:2018:BA.030918.VIIIB15.18.0


BFH VIII. Senat


GG Art 3 Abs 1 , GG Art 100 Abs 1 S 1 , AO § 233a , AO § 237 Abs 1 S 1 , AO § 238 Abs 1 S 1 , FGO § 69 Abs 2 S 2 , FGO § 69 
Abs 3 S 1 , FGO § 128 Abs 3 


vorgehend Finanzgericht Baden-Württemberg , 16. Januar 2018, Az: 2 V 3389/16


Leitsätze


1. NV: Auf der Grundlage der im Beschluss des BFH vom 25. April 2018 IX B 21/18 (BFHE 260, 431, BStBl II 2018, 415) 
bezeichneten erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Höhe des Zinssatzes in § 238 Abs. 1 AO für ab 2015 
festgesetzte Nachzahlungszinsen ist dem Antrag auf AdV von Bescheiden auch für Festsetzungen von Zinsen für 
vorangegangene Streitzeiträume ab 2012 zu entsprechen.


2. NV: Die Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Zinsfestsetzungen gemäß § 233a AO beziehen sich auf den in § 238 
Abs. 1 AO festgelegten Zinssatz und damit auch auf die nach dieser Vorschrift vorzunehmende Festsetzung von 
Aussetzungszinsen.


Tenor


Auf die Beschwerde der Antragsteller wird der Beschluss des Finanzgerichts Baden-Württemberg, Außensenate Freiburg, 
vom 16. Januar 2018 2 V 3389/16 aufgehoben und die Vollziehung des Bescheids des Antragsgegners über 
Aussetzungszinsen vom 23. September 2016 bis zum Eintritt der Bestandskraft dieses Bescheids ausgesetzt.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Antragsgegner zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Die Antragsteller und Beschwerdeführer (Antragsteller) begehren die Aussetzung der Vollziehung (AdV) des gegen sie 
ergangenen Bescheids des Antragsgegners und Beschwerdegegners (Finanzamt --FA--) über die Festsetzung von 
Aussetzungszinsen vom 23. September 2016 im Zusammenhang mit der AdV angefochtener 
Einkommensteueränderungsbescheide für die Jahre 2007, 2008 und 2010, nachdem das FA den Antrag auf Aussetzung 
des Zinsfestsetzungsbescheids abgelehnt und den dagegen eingelegten Einspruch zurückgewiesen hat. Die 
Zinsfestsetzung betrifft den Zeitraum November 2012 bis September 2016.


2 Das Finanzgericht (FG) hat den Antrag der Antragsteller auf AdV des Zinsfestsetzungsbescheids durch Beschluss vom 
16. Januar 2018  2 V 3389/16 abgelehnt. Mit der dagegen eingelegten --vom FG zugelassenen-- Beschwerde begehren 
die Antragsteller, unter Aufhebung des FG-Beschlusses die Vollziehung des Bescheids des FA über die Festsetzung von 
Aussetzungszinsen vom 23. September 2016 wegen ernstlicher Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der 
Zinsfestsetzung insbesondere mit Blick auf die gesetzliche Zinshöhe von monatlich 0,5 % auszusetzen.
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3 Das FA beantragt unter Hinweis auf das Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 9. November 2017 III R 10/16 (BFHE 
260, 9, BStBl II 2018, 255) zur (bejahten) Verfassungsmäßigkeit der Zinshöhe bei der Festsetzung von 
Nachzahlungszinsen für Zeiträume bis 2013, die Beschwerde als unbegründet zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II.


4 Die gemäß § 128 Abs. 3 der Finanzgerichtsordnung (FGO) zulässige Beschwerde der Antragsteller ist begründet. Sie 
führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Vollziehungsaussetzung des angefochtenen Bescheids im 
beantragten Umfang.


5 1. Nach § 128 Abs. 3 i.V.m. § 69 Abs. 3 Satz 1, Abs. 2 Satz 2 FGO ist die Vollziehung eines angefochtenen 
Verwaltungsaktes ganz oder teilweise auszusetzen, wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieses 
Verwaltungsaktes bestehen.


6 a) Ernstliche Zweifel i.S. von § 69 Abs. 2 Satz 2 FGO liegen dann vor, wenn bei summarischer Prüfung des 
angefochtenen Bescheids neben für seine Rechtmäßigkeit sprechenden Umständen gewichtige Gründe zutage treten, 
die Unentschiedenheit oder Unsicherheit in der Beurteilung von Rechtsfragen oder Unklarheit in der Beurteilung 
entscheidungserheblicher Tatfragen bewirken (ständige Rechtsprechung, z.B. BFH-Beschlüsse vom 10. Februar 1967 
III B 9/66, BFHE 87, 447, BStBl III 1967, 182, und vom 28. Mai 2015 V B 15/15, BFH/NV 2015, 1117, Rz 11, m.w.N.). Die 
Entscheidung hierüber ergeht bei der im AdV-Verfahren gebotenen summarischen Prüfung aufgrund des Sachverhalts, 
der sich aus dem Vortrag der Beteiligten und der Aktenlage ergibt (BFH-Beschluss in BFH/NV 2015, 1117, Rz 11, 
m.w.N.). Zur Gewährung der AdV ist es nicht erforderlich, dass die für die Rechtswidrigkeit sprechenden Gründe im 
Sinne einer Erfolgswahrscheinlichkeit überwiegen (ständige Rechtsprechung, z.B. BFH-Beschlüsse vom 20. Juli 2012 
V B 82/11, BFHE 237, 545, BStBl II 2012, 809, Rz 9, m.w.N., und in BFH/NV 2015, 1117, Rz 11; vom 27. Januar 2016 
V B 87/15, BFHE 252, 187 m.w.N.).


7 b) Ernstliche Zweifel können auch verfassungsrechtliche Zweifel hinsichtlich einer dem angefochtenen 
Verwaltungsakt zugrunde liegenden Norm sein (ständige Rechtsprechung, z.B. Bundesverfassungsgericht --BVerfG--, 
Urteil vom 21. Februar 1961  1 BvR 314/60, BVerfGE 12, 180, BStBl I 1961, 63, unter B.II.; BFH-Beschlüsse vom 5. März 
2001 IX B 90/00, BFHE 195, 205, BStBl II 2001, 405; vom 22. Dezember 2003 IX B 177/02, BFHE 204, 39, BStBl II 
2004, 367; vom 25. April 2018 IX B 21/18, BFHE 260, 431, BStBl II 2018, 415).


8 aa) Hält ein Gericht ein Gesetz, auf dessen Wirksamkeit es bei der Entscheidung ankommt, für verfassungswidrig, so 
hat es allerdings gemäß Art. 100 Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes (GG) das Verfahren auszusetzen und die 
Entscheidung des BVerfG einzuholen. Das dem BVerfG vorbehaltene Verwerfungsmonopol hat zur Folge, dass das 
Fachgericht Folgerungen aus der (von ihm angenommenen) Verfassungswidrigkeit eines formellen Gesetzes im 
Hauptsacheverfahren erst nach deren Feststellung durch das BVerfG ziehen darf.


9 bb) Die Fachgerichte sind jedoch durch Art. 100 Abs. 1 GG nicht gehindert, schon vor der im Hauptsacheverfahren 
einzuholenden Entscheidung des BVerfG auf der Grundlage ihrer Rechtsauffassung vorläufigen Rechtsschutz zu 
gewähren, wenn dies im Interesse eines effektiven Rechtsschutzes geboten erscheint und die 
Hauptsacheentscheidung dadurch nicht vorweggenommen wird (vgl. BVerfG-Beschluss vom 24. Juni 
1992  1 BvR 1028/91, BVerfGE 86, 382, unter B.II.2.b; BFH-Beschluss in BFHE 204, 39, BStBl II 2004, 367).


Seite 2 von 4







10 cc) Einwendungen gegen die Verfassungsmäßigkeit der gesetzlichen Zinshöhe betreffen die Rechtmäßigkeit der 
Zinsfestsetzung und sind damit verfahrensrechtlich gegen diese geltend zu machen (z.B. BFH-Beschluss vom 31. Mai 
2017 I R 77/15, BFH/NV 2017, 1409, unter II.2.b, m.w.N.).


11 2. Nach diesen Maßstäben sind im Streitfall entgegen der Auffassung des FG und des FA die Voraussetzungen für 
eine AdV des angefochtenen Bescheids über die Festsetzung von Aussetzungszinsen nach Maßgabe des § 69 Abs. 3 
Satz 1 i.V.m. Abs. 2 Satz 2 FGO als gegeben anzusehen.


12 a) Die geltend gemachten ernstlichen Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der angefochtenen Festsetzung von 
Aussetzungszinsen nach § 237 Abs. 1 Satz 1 der Abgabenordnung (AO) gründen sich auf die Höhe des hierfür in 
§ 238 Abs. 1 Satz 1 AO gesetzlich festgelegten Zinssatzes von monatlich 0,5 %.


13 Gegen diesen Zinssatz bestehen nach dem --zur Festsetzung von Nachzahlungszinsen gemäß § 233a AO 
ergangenen-- BFH-Beschluss in BFHE 260, 431, BStBl II 2018, 415 "jedenfalls ab dem Verzinsungszeitraum 2015" 
erhebliche verfassungsrechtliche und deshalb eine Aussetzung nach § 69 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 Satz 2 FGO 
rechtfertigende Bedenken, weil


•   der gesetzlich festgelegte Zinssatz gemäß § 238 Abs. 1 Satz 1 AO für den Zeitraum vom 1. April 2015 bis 
16. November 2017 angesichts der zu dieser Zeit bereits eingetretenen strukturellen und nachhaltigen 
Verfestigung des niedrigen Marktzinsniveaus den angemessenen Rahmen der wirtschaftlichen Realität in 
erheblichem Maße überschreite und damit mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar sei,


•   die Typisierung des Zinssatzes für den Zeitraum vom 1. April 2015 bis 16. November 2017 nicht mehr mit dem 
Interesse an Praktikabilität und Verwaltungsvereinfachung angesichts des gänzlich veränderten technischen 
Umfelds und des Einsatzes moderner Datenverarbeitungstechnik bei einer Anpassung der Zinshöhe an den 
jeweiligen Marktzinssatz oder an den Basiszinssatz i.S. des § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gerechtfertigt 
werden könne,


•   es für die Höhe des Zinssatzes in § 238 Abs. 1 Satz 1 AO an einer nachvollziehbaren Begründung fehle,


•   der Telos der Verzinsung --Abschöpfung des Nutzungsvorteils-- die gesetzliche Zinshöhe nicht rechtfertige, weil 
für den Steuerpflichtigen die Möglichkeit, die zu zahlenden Zinsen durch Anlage der nicht gezahlten 
Steuerbeträge oder durch die Ersparnis von Aufwendungen auch tatsächlich zu erzielen, wegen der strukturellen 
Niedrigzinsphase im typischen Fall für den in Rede stehenden Zeitraum nahezu ausgeschlossen gewesen sei,


•   ein potentieller Zinsnachteil des Fiskus, der den nicht gezahlten Steuerbetrag nicht anderweitig nutzen könne, 
angesichts des sehr niedrigen und teilweise sogar negative Zinssätze ausweisenden Refinanzierungsniveaus am 
Kapitalmarkt nahezu ausgeschlossen sei,


•   die Kammerentscheidung des BVerfG (Beschluss vom 3. September 2009  1 BvR 2539/07, BFH/NV 2009, 2115) 
keine abweichende Beurteilung rechtfertige, weil sie Zinszahlungszeiträume von 2003 bis 2006 ohne ein 
strukturell verfestigtes Niedrigzinsniveau betreffe,


•   schwerwiegende verfassungsrechtliche Zweifel bestünden, ob der Zinssatz dem aus dem Rechtsstaatsprinzip 
folgenden Übermaßverbot entspreche, zumal die realitätsferne Bemessung der Zinshöhe in Zeiten eines 
strukturellen Niedrigzinsniveaus wie ein sanktionierender, rechtsgrundloser Zuschlag auf die Steuerfestsetzung 
wirke.


21 b) Diese Zweifel des BFH zur Verfassungsmäßigkeit der Festsetzung von Nachzahlungszinsen gemäß § 233a AO 
beziehen sich ausschließlich auf den in § 238 Abs. 1 AO festgelegten Zinssatz und können folglich nicht anders für 
die Festsetzung von hier streitigen Aussetzungszinsen beurteilt werden, weil diese gleichermaßen nach Maßgabe 
des Zinssatzes in § 238 Abs. 1 AO festzusetzen sind (vgl. Heuermann in Hübschmann/Hepp/ Spitaler, § 238 AO Rz 2).
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22 c) Auf der Grundlage der in der BFH-Entscheidung in BFHE 260, 431, BStBl II 2018, 415 bezeichneten erheblichen 
verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Höhe des Zinssatzes in § 238 Abs. 1 AO ist die begehrte AdV nicht nur 
auf die von dem angefochtenen Bescheid erfassten Zinsen im Streitzeitraum ab 2015, sondern auch auf die 
vorangegangenen Streitzeiträume ab 2012 zu erstrecken, weil


•   die Verfassungsmäßigkeit der Vorschrift für frühere Zeiträume bereits Gegenstand zweier 
Verfassungsbeschwerdeverfahren (Az. 1 BvR 2237/14 --betreffend Zeiträume nach 2009-- und 1 BvR 2422/17 
--betreffend Zeiträume nach 2011--) vor dem BVerfG ist und


•   die gegenteilige Auffassung des III. Senats des BFH in seinem Urteil in BFHE 260, 9, BStBl II 2018, 255 zur 
Verfassungsmäßigkeit des § 238 Abs. 1 AO für jene früheren Zeiträume mithin ebenfalls zur 
verfassungsgerichtlichen Überprüfung ansteht.


25 d) Aus den Gründen der BFH-Entscheidung in BFHE 260, 431, BStBl II 2018, 415 ist auch das berechtigte Interesse 
der Antragsteller an der AdV des angefochtenen Zinsbescheids bei Abwägung ihrer Interessen einerseits und 
derjenigen des Fiskus zu bejahen.


26 Zum einen gehen die schwerwiegenden Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der dem angefochtenen 
Verwaltungsakt zugrunde liegenden gesetzlichen Regelung in § 238 Abs. 1 AO über das Maß an Zweifeln hinaus, 
welches üblicherweise von der Rechtsprechung für die Gewährung der AdV für erforderlich angesehen wird. Zum 
anderen ist weder dargelegt noch ersichtlich, dass eine AdV im Streitfall das öffentliche Interesse an einer 
geordneten Haushaltsführung berühren könnte; vielmehr ist davon auszugehen, dass dem Gesetzgeber die 
Notwendigkeit einer Anpassung der Zinshöhe bekannt ist. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Gründe 
jener Entscheidung verwiesen.


27 3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.
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POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


Nur per E-Mail 


Oberste Finanzbehörden 
der Länder 


HAUSANSCHRIFT 


TEL 


FAX 


E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 


DATUM 3. Dezember 2020 


BETREFF Steuerliche Behandlung von Reisekosten und Reisekostenvergütungen bei betrieblich 
und beruflich veranlassten Auslandsreisen ab 1. Januar 2021 


BEZUG BMF-Schreiben vom 15. November 2019 - BStBl I S. 1254 


ANLAGEN 1 


GZ IV C 5 - S 2353/19/10010 :002 
DOK 2020/1163533 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Aufgrund des § 9 Absatz 4a Satz 5 ff. Einkommensteuergesetz (EStG) werden im Einver-


nehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder die in der anliegenden Übersicht aus-


gewiesenen Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten 


für beruflich und betrieblich veranlasste Auslandsdienstreisen ab 1. Januar 2021 bekannt ge-


macht (Fettdruck kennzeichnet die Änderungen gegenüber der Übersicht ab 1. Januar 2020 - 


BStBl 2019 I S. 1254). 


Bei eintägigen Reisen in das Ausland ist der entsprechende Pauschbetrag des letzten Tätig-


keitsortes im Ausland maßgebend. Bei mehrtägigen Reisen in verschiedenen Staaten gilt für 


die Ermittlung der Verpflegungspauschalen am An- und Abreisetag sowie an den Zwischen-


tagen (Tage mit 24 Stunden Abwesenheit) im Hinblick auf § 9 Absatz 4a Satz 5 2. Halbsatz 


EStG insbesondere Folgendes: 


 Bei der Anreise vom Inland in das Ausland oder vom Ausland in das Inland jeweils 


ohne Tätigwerden ist der entsprechende Pauschbetrag des Ortes maßgebend, der vor 


24 Uhr Ortszeit erreicht wird. 


 Bei der Abreise vom Ausland in das Inland oder vom Inland in das Ausland ist der 


entsprechende Pauschbetrag des letzten Tätigkeitsortes maßgebend. 


www.bundesfinanzministerium.de 
www.eu2020finance.de 



http:www.eu2020finance.de

http:www.bundesfinanzministerium.de





 
              


          


 


            


          


 


            


            


           


              


 


      


 


            


                  


            


              


             


 


  


 


            


           


           


             


          


 


            


           


           


          


          


 


             


             


              


   


 


Seite 2  Für die Zwischentage ist in der Regel der entsprechende Pauschbetrag des Ortes maß-


gebend, den der Arbeitnehmer vor 24 Uhr Ortszeit erreicht. 


Siehe dazu auch Rz. 52 des BMF-Schreibens zur steuerliche Behandlung der Reisekosten 


von Arbeitnehmern vom 25. November 2020 (BStBl I S. XXX). 


Schließt sich an den Tag der Rückreise von einer mehrtägigen Auswärtstätigkeit zur Woh-


nung oder ersten Tätigkeitsstätte eine weitere ein- oder mehrtägige Auswärtstätigkeit an, ist 


für diesen Tag nur die höhere Verpflegungspauschale zu berücksichtigen. Im Übrigen, insbe-


sondere bei Flug- und Schiffsreisen, ist R 9.6 Absatz 3 LStR zu beachten. 


Zur Kürzung der Verpflegungspauschale gilt Folgendes: 


Bei der Gestellung von Mahlzeiten durch den Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung 


durch einen Dritten ist die Kürzung der Verpflegungspauschale i. S. d. § 9 Absatz 4a Satz 8 ff. 


EStG tagesbezogen vorzunehmen, d. h. von der für den jeweiligen Reisetag maßgebenden 


Verpflegungspauschale (s. o.) für eine 24-stündige Abwesenheit (§ 9 Absatz 4a Satz 5 EStG), 


unabhängig davon, in welchem Land die jeweilige Mahlzeit zur Verfügung gestellt wurde. 


Beispiel: 


Der Ingenieur I kehrt am Dienstag von einer mehrtägigen Auswärtstätigkeit in Straßburg 


(Frankreich) zu seiner Wohnung zurück. Nachdem er Unterlagen und neue Kleidung ein-


gepackt hat, reist er zu einer weiteren mehrtägigen Auswärtstätigkeit nach Kopenhagen 


(Dänemark) weiter. I erreicht Kopenhagen um 23 Uhr. Die Übernachtungen - jeweils mit 


Frühstück - wurden vom Arbeitgeber im Voraus gebucht und bezahlt. 


Für Dienstag ist nur die höhere Verpflegungspauschale von 39 Euro (Rückreisetag von 


Straßburg: 34 Euro, Anreisetag nach Kopenhagen 39 Euro) anzusetzen. Aufgrund der 


Gestellung des Frühstücks im Rahmen der Übernachtung in Straßburg ist die Verpfle-


gungspauschale um 11,60 Euro (20 Prozent der Verpflegungspauschale Kopenhagen für 


einen vollen Kalendertag: 58 Euro) auf 27,40 Euro zu kürzen. 


Die festgesetzten Beträge für die Philippinen gelten auch für Mikronesien, die Beträge für 


Trinidad und Tobago gelten auch für die zu dessen Amtsbezirk gehörenden Staaten Antigua 


und Barbuda, Dominica, Grenada, Guyana, St. Kitts und Nevis St. Lucia, St. Vincent und 


Grenadinen sowie Suriname. 







  


 


 


 


   


Seite 3 Für die in der Bekanntmachung nicht erfassten Länder ist der für Luxemburg geltende 


Pauschbetrag maßgebend, für nicht erfasste Übersee- und Außengebiete eines Landes ist der 


für das Mutterland geltende Pauschbetrag maßgebend. 


Die Pauschbeträge für Übernachtungskosten sind ausschließlich in den Fällen der Arbeit-


gebererstattung anwendbar (R 9.7 Absatz 3 LStR und Rz. 128 des BMF-Schreibens zur 


steuerlichen Behandlung der Reisekosten von Arbeitnehmern vom 25. November 2020, 


BStBl I S. XXX). Für den Werbungskostenabzug sind nur die tatsächlichen Übernachtungs-


kosten maßgebend (R 9.7 Absatz 2 LStR und Rz. 117 des BMF-Schreibens zur steuerlichen 


Behandlung der Reisekosten von Arbeitnehmern vom 25. November 2020, 


BStBl I S. XXX); dies gilt entsprechend für den Betriebsausgabenabzug 


(R 4.12 Absatz 2 und 3 EStR). 


Dieses Schreiben gilt entsprechend für doppelte Haushaltsführungen im Ausland 


(R 9.11 Absatz 10 Satz 1, Satz 7 Nummer 3 LStR und Rz. 112 ff. des BMF-Schreibens zur 


steuerlichen Behandlung der Reisekosten von Arbeitnehmern vom 25. November 2020, 


BStBl I S. XXX). 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 







Übersicht über die ab 1. Januar 2021 geltenden Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und 


Übernachtungskosten im Ausland


(Änderungen gegenüber 1. Januar 2020 - BStBl 2019 I Seite 1254 - im Fettdruck)


bei einer 


Abwesen-


heitsdauer 


von 


mindestens 


24 Stunden 


je 


Kalendertag 


für den An- 


und 


Abreisetag 


sowie bei 


einer 


Abwesen-


heitsdauer 


von mehr als 


8 Stunden je 


Kalendertag


€ € €


Afghanistan 30 20 95


Ägypten 41 28 125


Äthiopien 39 26 130


Äquatorialguinea 36 24 166


Albanien 27 18 112


Algerien 51 34 173


Andorra 41 28 91


Angola 52 35 299


Argentinien 35 24 113


Armenien 24 16 59


Aserbaidschan 30 20 72
Australien


–        Canberra 51 34 158


–        Sydney 68 45 184


–        im Übrigen 51 34 158


Bahrain 45 30 180


Bangladesch 50 33 165


Barbados 52 35 165


Belgien 42 28 135


Benin 52 35 115


Bolivien 30 20 93


Bosnien und Herzegowina 23 16 75


Botsuana 46 31 176


Brasilien


–        Brasilia 57 38 127


–        Rio de Janeiro 57 38 145


–        Sao Paulo 53 36 132


–        im Übrigen 51 34 84


Brunei 52 35 106


Bulgarien 22 15 115


Burkina Faso 38 25 174


Burundi 36 24 138


Chile 44 29 154


China


–        Chengdu 41 28 131


–        Hongkong 74 49 145


Pauschbeträge für 


Verpflegungsmehr-


aufwendungen 


Land


Pauschbetrag 


für Übernach-


tungskosten 


1







Übersicht über die ab 1. Januar 2021 geltenden Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und 


Übernachtungskosten im Ausland


(Änderungen gegenüber 1. Januar 2020 - BStBl 2019 I Seite 1254 - im Fettdruck)


bei einer 


Abwesen-


heitsdauer 


von 


mindestens 


24 Stunden 


je 


Kalendertag 


für den An- 


und 


Abreisetag 


sowie bei 


einer 


Abwesen-


heitsdauer 


von mehr als 


8 Stunden je 


Kalendertag


€ € €


Pauschbeträge für 


Verpflegungsmehr-


aufwendungen 


Land


Pauschbetrag 


für Übernach-


tungskosten 


–        Kanton 36 24 150


–        Peking 30 20 185


–        Shanghai 58 39 217


–        im Übrigen 48 32 112


Costa Rica 47 32 93


Côte d’Ivoire 59 40 166


Dänemark 58 39 143


Dominikanische Republik 45 30 147


Dschibuti 65 44 305


Ecuador 44 29 97


El Salvador 44 29 119


Eritrea 50 33 91


Estland 29 20 85


Fidschi 34 23 69


Finnland 50 33 136


Frankreich


 -        Lyon 53 36 115


–        Marseille 46 31 101


–        Paris sowie die 


Departments 92, 93 und 94


58 39 152


–        Straßburg 51 34 96


–        im Übrigen 44 29 115


Gabun 52 35 183


Gambia 40 27 161


Georgien 35 24 88


Ghana 46 31 148


Griechenland


–        Athen 46 31 132


–        im Übrigen 36 24 135


Guatemala 34 23 90


Guinea 46 31 118


Guinea-Bissau 24 16 86


Haiti 58 39 130


Honduras 48 32 101


Indien


–        Bangalore 42 28 155
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Übersicht über die ab 1. Januar 2021 geltenden Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und 


Übernachtungskosten im Ausland


(Änderungen gegenüber 1. Januar 2020 - BStBl 2019 I Seite 1254 - im Fettdruck)


bei einer 


Abwesen-


heitsdauer 


von 


mindestens 


24 Stunden 


je 


Kalendertag 


für den An- 


und 


Abreisetag 


sowie bei 


einer 


Abwesen-


heitsdauer 


von mehr als 


8 Stunden je 


Kalendertag


€ € €


Pauschbeträge für 


Verpflegungsmehr-


aufwendungen 


Land


Pauschbetrag 


für Übernach-


tungskosten 


–        Chennai 32 21 85


–        Kalkutta 35 24 145


–        Mumbai 50 33 146


–        Neu Delhi 38 25 185


–        im Übrigen 32 21 85


Indonesien 36 24 134


Iran 33 22 196


Irland 58 39 129


Island 47 32 108


Israel 66 44 190


Italien


–        Mailand 45 30 158


–        Rom 40 27 135


–        im Übrigen 40 27 135


Jamaika 57 38 138


Japan


–        Tokio 66 44 233


–        im Übrigen 52 35 190


Jemen 24 16 95


Jordanien 46 31 126


Kambodscha 38 25 94


Kamerun 50 33 180
Kanada


–        Ottawa 47 32 142


–        Toronto 51 34 161


–        Vancouver 50 33 140


–        im Übrigen 47 32 134


Kap Verde 30 20 105


Kasachstan 45 30 111


Katar 56 37 149


Kenia 51 34 219


Kirgisistan 27 18 74


Kolumbien 46 31 115


Kongo, Republik 62 41 215


Kongo, Demokratische Republik 70 47 190


3







Übersicht über die ab 1. Januar 2021 geltenden Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und 


Übernachtungskosten im Ausland


(Änderungen gegenüber 1. Januar 2020 - BStBl 2019 I Seite 1254 - im Fettdruck)


bei einer 


Abwesen-


heitsdauer 


von 


mindestens 


24 Stunden 


je 


Kalendertag 


für den An- 


und 


Abreisetag 


sowie bei 


einer 


Abwesen-


heitsdauer 


von mehr als 


8 Stunden je 


Kalendertag


€ € €


Pauschbeträge für 


Verpflegungsmehr-


aufwendungen 


Land


Pauschbetrag 


für Übernach-


tungskosten 


Korea, Demokratische 


Volksrepublik


28 19 92


Korea, Republik 48 32 108


Kosovo 23 16 57


Kroatien 35 24 107


Kuba 46 31 228


Kuwait 56 37 241


Laos 33 22 96


Lesotho 24 16 103


Lettland 35 24 76


Libanon 59 40 123


Libyen 63 42 135


Liechtenstein 56 37 190


Litauen 26 17 109


Luxemburg 47 32 130


Madagaskar 34 23 87


Malawi 47 32 123


Malaysia 34 23 88


Malediven 52 35 170


Mali 38 25 120


Malta 46 31 114


Marokko 42 28 129


Marshall Inseln 63 42 102


Mauretanien 39 26 105


Mauritius 54 36 220
Mazedonien 29 20 95
Mexiko 48 32 177


Moldau, Republik 24 16 88


Monaco 42 28 180


Mongolei 27 18 92


Montenegro 29 20 94


Mosambik 38 25 146


Myanmar 35 24 155


Namibia 30 20 112


Nepal 36 24 126


Neuseeland 56 37 153


Nicaragua 36 24 81
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Übersicht über die ab 1. Januar 2021 geltenden Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und 


Übernachtungskosten im Ausland


(Änderungen gegenüber 1. Januar 2020 - BStBl 2019 I Seite 1254 - im Fettdruck)


bei einer 


Abwesen-


heitsdauer 


von 


mindestens 


24 Stunden 


je 


Kalendertag 


für den An- 


und 


Abreisetag 


sowie bei 


einer 


Abwesen-


heitsdauer 


von mehr als 


8 Stunden je 


Kalendertag


€ € €


Pauschbeträge für 


Verpflegungsmehr-


aufwendungen 


Land


Pauschbetrag 


für Übernach-


tungskosten 


Niederlande 47 32 122


Niger 42 28 131


Nigeria 46 31 182


Norwegen 80 53 182


Österreich 40 27 108


Oman 60 40 200


Pakistan


–        Islamabad 23 16 238


–        im Übrigen 34 23 122


Palau 51 34 179


Panama 39 26 111


Papua-Neuguinea 60 40 234


Paraguay 38 25 108


Peru 34 23 143


Philippinen 33 22 116


Polen


–        Breslau 33 22 117


–        Danzig 30 20 84


–        Krakau 27 18 86


–        Warschau 29 20 109


–        im Übrigen 29 20 60


Portugal 36 24 102


Ruanda 46 31 141


Rumänien


–        Bukarest 32 21 92


–        im Übrigen 27 18 89


Russische Föderation


–        Jekaterinburg 28 19 84
–        Moskau  30 20 110


–        St. Petersburg 26 17 114


–        im Übrigen 24 16 58


Sambia 36 24 130


Samoa 29 20 85


San Marino 34 23 75


São Tomé – Príncipe 47 32 80


Saudi-Arabien


–        Djidda 38 25 234
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Übersicht über die ab 1. Januar 2021 geltenden Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und 


Übernachtungskosten im Ausland


(Änderungen gegenüber 1. Januar 2020 - BStBl 2019 I Seite 1254 - im Fettdruck)


bei einer 


Abwesen-


heitsdauer 


von 


mindestens 


24 Stunden 


je 


Kalendertag 


für den An- 


und 


Abreisetag 


sowie bei 


einer 


Abwesen-


heitsdauer 


von mehr als 


8 Stunden je 


Kalendertag


€ € €


Pauschbeträge für 


Verpflegungsmehr-


aufwendungen 


Land


Pauschbetrag 


für Übernach-


tungskosten 


–        Riad 48 32 179


–        im Übrigen 48 32 80


Schweden 50 33 168


Schweiz


–        Genf 66 44 186


–        im Übrigen 64 43 180


Senegal 42 28 190


Serbien 20 13 74


Sierra Leone 48 32 161


Simbabwe 45 30 140


Singapur 54 36 197


Slowakische Republik 24 16 85


Slowenien 33 22 95


Spanien


–        Barcelona 34 23 118


–        Kanarische Inseln 40 27 115


–        Madrid 40 27 118


–        Palma de Mallorca 35 24 121


–        im Übrigen 34 23 115


Sri Lanka 42 28 100


Sudan 33 22 195
Südafrika


–        Kapstadt 27 18 112


–        Johannesburg 29 20 124


–        im Übrigen 22 15 94


Südsudan 34 23 150


Syrien 38 25 140


Tadschikistan 27 18 118


Taiwan 46 31 143


Tansania 47 32 201


Thailand 38 25 110


Togo 39 26 118


Tonga 39 26 94


Trinidad und Tobago 45 30 177


Tschad 64 43 163


Tschechische Republik 35 24 94


Türkei
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Übersicht über die ab 1. Januar 2021 geltenden Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und 


Übernachtungskosten im Ausland


(Änderungen gegenüber 1. Januar 2020 - BStBl 2019 I Seite 1254 - im Fettdruck)


bei einer 


Abwesen-


heitsdauer 


von 


mindestens 


24 Stunden 


je 


Kalendertag 


für den An- 


und 


Abreisetag 


sowie bei 


einer 


Abwesen-


heitsdauer 


von mehr als 


8 Stunden je 


Kalendertag


€ € €


Pauschbeträge für 


Verpflegungsmehr-


aufwendungen 


Land


Pauschbetrag 


für Übernach-


tungskosten 


–        Istanbul 26 17 120


–        Izmir 29 20 55


–        im Übrigen 17 12 95


Tunesien 40 27 115


Turkmenistan 33 22 108


Uganda 41 28 143


Ukraine 26 17 98


Ungarn 22 15 63


Uruguay 48 32 90


Usbekistan 34 23 104


Vatikanstaat 52 35 160
Venezuela 45 30 127


Vereinigte Arabische Emirate 65 44 156


Vereinigte Staaten von Amerika 


(USA)


–         Atlanta 62 41 175


–        Boston 58 39 265


–         Chicago 54 36 209


–        Houston 63 42 138


–         Los Angeles 56 37 274


–         Miami 64 43 151


–         New York City 58 39 282


–        San Francisco 51 34 314


–         Washington, D. C.  62 41 276


–        im Übrigen 51 34 138


Vereinigtes Königreich von 


Großbritannien und Nordirland


–        London 62 41 224


–        im Übrigen 45 30 115


Vietnam 41 28 86


Weißrussland 20 13 98


Zentralafrikanische Republik 46 31 74


Zypern 45 30 116
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POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


Nur per E-Mail 


Oberste Finanzbehörden 
der Länder 


HAUSANSCHRIFT 


TEL 


Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 
+49 (0) 30 18 682-0 


E-MAIL 


DATUM 


poststelle@bmf.bund.de 
27. September 2021 


- E-Mail-Verteiler U 1 -
- E-Mail-Verteiler U 2 -


BETREFF   Umsatzsteuer;  
Steuerbefreiung der Umsätze nach §  4 Nr. 3 Buchstabe  a UStG (Abschnitt 4.3.2 Abs. 4 
UStAE)  
Umsetzung des EuGH-Urteils vom  29.  Juni 2017, C-288/16, L.C  


BEZUG BMF-Schreiben vom 6. Februar 2020 
- III C 3 - S 7156/19/10002 :001 (2020/0057950) -, BStBl I S. 235 -


GZ III C 3 - S 7156/19/10002 :006 
DOK 2021/1008637 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


I. 


Mit BMF-Schreiben vom 6. Februar 2020 - III C 3 - S 7156/19/10002 :001 (2020/0057950) -, 
BStBl I S. 235 wurde der Umsatzsteuer-Anwendungserlass an das EuGH-Urteil vom 
29. Juni 2017, C-288/16, L.C. dahingehend angepasst, dass Abschnitt 4.3.2 Abs. 4 UStAE um 
den Hinweis erweitert wurde, dass die Steuerbefreiung gemäß § 4 Nr. 3 Buchstabe a Doppel-
buchstabe aa UStG grundsätzlich nur für die Leistungen des Hauptfrachtführers, nicht aber für 
Leistungen der Unterfrachtführer in Betracht kommt. Voraussetzung für die Steuerbefreiung 
ist, dass die grenzüberschreitende Beförderung oder andere sonstige Leistung unmittelbar an 
den Versender oder den Empfänger dieser Gegenstände geleistet wird. 


In der Praxis sind Zweifelsfragen zur Person des Versenders im Zusammenhang mit dem 
EuGH-Urteil sowie Schwierigkeiten bei der Umsetzung, insbesondere bei programmgesteuer-
ten Abläufen, aufgekommen. Um den Unternehmern mehr Zeit für die Umsetzung zu geben, 
wurde die im BMF-Schreiben vom 6. Februar 2020, BStBl I S. 235, verankerte Nichtbean-


www.bundesfinanzministerium.de 



http:www.bundesfinanzministerium.de





 
   


    
 


   
 


 
 


 
  


  
    


 
 


 
   
 


 
    


  
 


 
  


 
  


 
     
 


   
 


 
  


 


      
  


    
  


  


  
   


  
 
 


  


Seite 2 standungsregelung, wonach es für vor dem 1. Juli 2020 ausgeführte Umsätze nicht bean-
standet wird, wenn die bisher geltende Rechtslage zu Abschnitt 4.3.2 Abs. 4 UStAE angewen-
det wird, bis zum 31. Dezember 2021 verlängert, vgl. BMF-Schreiben vom 14. Oktober 2020 
- III C 3 - S 7156/19/10002 :002 (2020/1035250) -, BStBl I S. 1015. 


II. 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 1. Oktober 2010, BStBl I 
S. 846, der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 9. September 2021 - III C 2 - S 7280-
a/19/10004 :001 (2021/0963109), BStBl I S. xxx, geändert worden ist, wie folgt geändert: 


1. Abschnitt 4.3.2 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 


a) Satz 5 wird wie folgt gefasst: 


„5Zur Anwendung der Steuerbefreiung bei grenzüberschreitenden Beförderun-
gen und anderen Leistungen, die sich unmittelbar auf Gegenstände der Ausfuhr
oder Durchfuhr beziehen (§ 4 Nr. 3 Satz 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa 
UStG) in Haupt- und Unterfrachtführerkonstellationen vgl. Abschnitt 4.3.4 
Abs. 3.“ 


b) Satz 6 wird gestrichen. 


2. Abschnitt 4.3.4 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 


„(3) 1Die Steuerbefreiung kommt grundsätzlich nur für die Leistung des
Hauptfrachtführers, nicht aber für die Leistungen der Unterfrachtführer in
Betracht, da diese die Beförderungsleistungen nicht unmittelbar an den Versen-
der oder den Empfänger der Gegenstände erbringen, sondern an den Haupt-
frachtführer (vgl. EuGH-Urteil vom 29. 6. 2017, C-288/16, L.C.). 2Versender ist 
der liefernde Unternehmer; Empfänger ist der Abnehmer des Gegenstandes. 3In 
Fällen, in denen ein Versender (z.B. ein Händler) oder Empfänger (z.B. Nichtun-
ternehmer oder Unternehmer) einen Hauptfrachtführer (z.B. einen Logistik-
dienstleister) mit der grenzüberschreitenden Beförderung von Gegenständen
beauftragt, dieser hierzu einen Unterfrachtführer (z.B. ein Speditionsunterneh-
men) beauftragt und neben der Beförderung dieser Gegenstände, z.B. in einem
Container oder einem Paket, auch Gegenstände grenzüberschreitend befördert
werden, für die der Hauptfrachtführer selbst liefernder Unternehmer und damit
Versender ist (gemischte Sendung), kommt die Steuerbefreiung grundsätzlich 
nur für die grenzüberschreitende Beförderung des Unterfrachtführers hinsicht-
lich der Gegenstände in Betracht, für die der Hauptfrachtführer selbst Versender
ist. 4Die grenzüberschreitende Beförderungsleistung des Unterfrachtführers für
die Gegenstände, für die der Hauptfrachtführer jedoch nicht selbst Versender ist,
ist wegen der fehlenden Unmittelbarkeit nicht von der Steuerbefreiung umfasst
(vgl. EuGH-Urteil vom 29. 6. 2017, C-288/16, L.C.). 5Die Beförderungsleistung 







 
    


    
   
 


 
   


  
 


 
 
 


  
  


 
 


  
  


 
 


    
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


Seite 3 bei solch einer gemischten Sendung ist entsprechend in einen steuerpflichtigen
und steuerfreien Teil aufzuteilen. 6Es wird jedoch nicht beanstandet, wenn diese
Leistung, auch für Zwecke des Vorsteuerabzugs, insgesamt als steuerpflichtig 
behandelt wird. 7Der Unternehmer (Hauptfrachtführer) muss für die Anwen-
dung der Steuerbefreiung durch Belege nachweisen, dass er im Sinne von § 4 
Nr. 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa UStG begünstigte Leistungen unmittelbar
an den Versender oder den Empfänger erbringt, etwa durch eine beleghafte 
Erklärung über eine Versendereigenschaft. 8In Fällen, in denen sich herausstellt,
dass die Angaben über die Eigenschaft als Versender unzutreffend waren, kann
die Steuerbefreiung zur Vermeidung von Unbilligkeiten gleichwohl gewährt wer-
den, wenn der Unternehmer keine Kenntnis davon hatte und auch nicht mit der
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns erkennen konnte, dass die Angaben des
Versenders unzutreffend waren. 9Werden grenzüberschreitende Beförderungs-
leistungen oder sonstige begünstigte Leistungen im Namen eines Unternehmers,
jedoch für Rechnung eines anderen Unternehmers beauftragt und vom ersten
Unternehmer die Versendereigenschaft bestätigt, ist davon auszugehen, dass
diese Angabe unzutreffend ist. 10Zur Frage der Steuerbefreiung bei Leistungen
im Bereich des Be- und Entladens eines Seeschiffes auf einer vorhergehenden 
Stufe vgl. Abschnitt 8.1 Abs. 1 Sätze 4 und 5.“ 


b) Die Absätze 3 bis 8 werden die neuen Absätze 4 bis 9. 


III. 


Die Grundsätze dieses Schreibens sind für Umsätze anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 
2021 ausgeführt werden. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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BETREFF Anwendung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers nach § 13b UStG bei 
Organschaften; 
Auswirkungen des BFH-Urteils vom 23. Juli 2020, V R 32/19 


GZ III C 3 - S 7279/19/10005 :003 
DOK 2021/1034302 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


I. 


Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in seinem Urteil vom 23. Juli 2020, V R 32/191, entschieden, 
dass bei einer Organschaft der Organträger die Eingangsleistung bezieht, so dass es für § 13b 
Abs. 5 Satz 2 i. V. m. Abs. 2 Nr. 4 UStG auf die Außenumsätze des Organkreises ankommt. 
Dabei kommt es auf die dem Organträger umsatzsteuerrechtlich zuzuordnenden Außenum-
sätze und nicht auf die nichtsteuerbaren Innenumsätze der Organgesellschaft innerhalb des 
Organkreises an. 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder gilt Folgendes: 


Das o. g. Urteil des BFH ist zur Rechtslage in den Besteuerungszeiträumen 2008 bis 2011 
ergangen. Es betrifft damit die Jahre vor der Änderung des Anwendungsbereichs der Steuer-
schuldnerschaft des Leistungsempfängers auf Bauleistungen (§ 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG) durch 


1 Die Veröffentlichung des BFH-Urteils im Bundessteuerblatt Teil II erfolgt zeitgleich mit der 
Veröffentlichung dieses Schreibens. 


www.bundesfinanzministerium.de 



http:www.bundesfinanzministerium.de





 
        


 
  


 
 


   
    


  
   


 
 
   


    
    


   
   


   
  


 
 


 
 


  
 


  
 


    
  


  
  


  
     


 
 


 
 


    


Seite 2 Artikel 8 Nr. 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb und cc i. V. m. Artikel 28 Abs. 4 des Geset-
zes zur Anpassung des nationalen Steuerrechts an den Beitritt Kroatiens zur EU und zur 
Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften - KroatienG - vom 25. Juli 2014 (BGBl. I 
S. 1266) mit Wirkung vom 1. Oktober 2014 und ist vor diesem Hintergrund restriktiv auszule-
gen. 


Ab diesem Zeitpunkt wird für den Anwendungsbereich der Steuerschuldnerschaft des Leis-
tungsempfängers auf Bauleistungen darauf abgestellt, ob der Leistungsempfänger nachhaltig 
entsprechende Leistungen erbringt, wovon auszugehen ist, wenn ihm das zuständige Finanz-
amt eine im Zeitpunkt der Ausführung des Umsatzes gültige Bescheinigung nach dem Vor-
druckmuster USt 1 TG erteilt hat. 


Für Zeiträume vor dem 1. Oktober 2014 hatte der BFH mit seinem Urteil vom 22. August 
2013, V R 37/10, BStBl 2014 II S. 128, die gesetzliche Regelung einschränkend dahingehend 
ausgelegt, dass es für die Entstehung der Steuerschuld allein darauf ankommt, ob der Leis-
tungsempfänger die an ihn erbrachte Werklieferung oder sonstige Leistung seinerseits zur 
Erbringung einer derartigen Leistung verwendet. Insofern ist auch die Begründung des BFH 
im o. g. Urteil vom 23. Juli 2020 dahingehend auszulegen, dass es für die Leistungsverwen-
dung nicht auf den Innenumsatz, sondern darauf ankommt, für welchen - dem Organträger 
zuzuordnenden - Außenumsatz die bezogene Bauleistung verwendet wird. 


Gemäß § 13b Abs. 5 Satz 2 UStG schuldet der Leistungsempfänger die Steuer jedoch unab-
hängig davon, ob er sie für eine von ihm erbrachte Bauleistung verwendet, so dass es auf die-
sen direkten und unmittelbaren Zusammenhang zwischen Eingangs- und Ausgangs-Bauleis-
tung nicht (mehr) ankommt. 


Nach dem o. g. BFH-Urteil vom 23. Juli 2020 ist jedoch festzustellen, dass für die Anwen-
dung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers nach § 13b Abs. 5 Satz 2 i. V. m. 
Abs. 2 Nr. 4 UStG nicht steuerbare Innenumsätze unbeachtlich sind. Dieser Grundsatz gilt all-
gemein und ist auf die Anwendung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei 
Lieferungen von Gas oder Elektrizität nach § 13b Abs. 5 Satz 3 und 4 i. V. m. Abs. 2 Nr. 5 
Buchstabe b UStG, bei der Reinigung von Gebäuden und Gebäudeteilen nach § 13b Abs. 5 
Satz 5 i. V. m. Abs. 2 Nr. 8 UStG und bei sonstigen Leistungen auf dem Gebiet der Telekom-
munikation nach § 13b Abs. 5 Satz 6 i. V. m. Abs. 2 Nr. 12 UStG übertragbar. 


II. 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird der Umsatzsteuer-Anwendungserlass vom 1. Oktober 2010, BStBl I S. 846, der 







 
      


  
 


  
 


 
  


 
 


  
 


    
  


 
 


  
 


  
 


 
 


 
 


 
 


 


Seite 3 zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 27. September 2021 - III C 3 - S 7134/21/10004 :001 
(2021/1028891), BStBl I S. xxxx, geändert worden ist, wie folgt geändert: 


1. Abschnitt 13b.3 Abs. 7 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„3Bei der Berechnung der 10 %-Grenze sind nur die Bemessungsgrundlagen der Umsätze
zu berücksichtigen, die dieser Teil des Organkreises erbracht hat; nicht steuerbare 
Innenumsätze sind dabei unbeachtlich.“ 


2. Abschnitt 13b.3a Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„2Absatz 2 und Abschnitt 3g.1 Abs. 2 und 3 sind insoweit nur auf den jeweiligen Unter-
nehmensteil anzuwenden; nicht steuerbare Innenumsätze sind bei der Ermittlung der
Wiederverkäufereigenschaft unbeachtlich.“ 


3. Abschnitt 13b.7b Abs. 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„2Die Absätze 2 und 3 sind insoweit nur auf den jeweiligen Unternehmensteil anzuwen-
den; nicht steuerbare Innenumsätze sind bei der Ermittlung der Wiederverkäuferei-
genschaft unbeachtlich.“ 


Die Grundsätze dieses Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 








Urteil vom 17. März 2021, IV R 20/18 
Schadensersatz wegen Prospekthaftung bei Beteiligung an einer gewerblich tätigen Fonds-KG unterliegt der 
Einkommensteuer


ECLI:DE:BFH:2021:U.170321.IVR20.18.0


BFH IV. Senat


EStG § 4 Abs 1 , EStG § 5 Abs 1 , EStG § 15 Abs 1 S 1 Nr 2 S 1 , EStG § 15 Abs 2 , EStG § 16 Abs 1 S 1 Nr 2 , EStG § 20 Abs 1 
Nr 7 , EStG § 20 Abs 8 , AO § 179 , AO § 180 Abs 1 S 1 Nr 2 Buchst a , FGO § 40 Abs 2 , FGO § 48 Abs 1 Nr 1 , FGO § 48 Abs 
1 Nr 5 , FGO § 60 Abs 3 , FGO § 118 Abs 2 , FGO § 126 Abs 3 S 1 Nr 2 , EStG VZ 2010 


vorgehend Finanzgericht Berlin-Brandenburg , 05. Juni 2018, Az: 5 K 5280/16


Leitsätze


1. Der Schadensersatzanspruch eines Mitunternehmers wegen Prospekthaftung unterliegt der Einkommensteuer.


2. Besteht die Verpflichtung zur Leistung von Schadensersatz Zug um Zug gegen Übertragung der Kommanditbeteiligung 
selbst, führt die Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums an der Kommanditbeteiligung zu einem Veräußerungsgewinn 
nach § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG. Besteht die Verpflichtung Zug um Zug gegen Abtretung von Ansprüchen, die nicht der 
Übertragung der Beteiligung selbst entsprechen, führt die Abtretung zu einem laufenden Sonderbetriebsgewinn nach § 15 
EStG.


3. Zinsen im Zusammenhang mit einem Schadensersatzanspruch aus Prospekthaftung sind Bestandteil derjenigen 
betrieblichen Einkünfte, die aus dem Schadensersatz selbst erzielt werden.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg vom 05.06.2018 - 5 K 5280/16 
aufgehoben.


Die Sache wird an das Finanzgericht Berlin-Brandenburg zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung 
zurückverwiesen.


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


1 Der Kläger und Revisionsbeklagte (Kläger) war als Kommanditist an der gewerblich tätigen A-GmbH & Co. KG (A-KG) 
beteiligt. Diese Beteiligung hatte die B-AG dem Kläger vermittelt. Dabei war ein Fondsprospekt verwendet worden, 
den die C-GmbH erstellt hatte.


2 Der Kläger erstritt in der Folgezeit vor dem Zivilgericht Schadensersatzleistungen nebst Rechtshängigkeitszinsen 
gegen die C-GmbH wegen fehlerhafter Angaben in dem Fondsprospekt. Der Schadensersatz wurde dem Kläger Zug um 
Zug gegen Abtretung seiner sämtlichen Ansprüche aus der Beteiligung an der A-KG zugesprochen. Daraufhin fertigte 
der Kläger den Feststellungen des Finanzgerichts (FG) zufolge eine Abtretungsanzeige hinsichtlich seiner Anteile an 
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der A-KG und sandte diese an die C-GmbH. Am …2011 wurde die Löschung der A-KG in das Handelsregister 
eingetragen.


3 Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) erließ unter dem 17.04.2014 für die A-KG einen Bescheid 
über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Einkünften aus Gewerbebetrieb für das Streitjahr (2010). Für 
den Kläger stellte das FA dabei einen Sonderbetriebsgewinn von … € fest. Dabei ging es von 
Sonderbetriebseinnahmen in Höhe der Schadensersatzleistung nebst Zinsen (… €) und Sonderbetriebsausgaben in 
Höhe von … € aus.


4 In dem hiergegen gerichteten Einspruchsverfahren machte der Kläger geltend, dass die Schadensersatzleistung, 
abzüglich des an die C-GmbH ausgekehrten Liquidationserlöses, einen Veräußerungsgewinn nach §§ 16, 34 des 
Einkommensteuergesetzes in der für das Streitjahr geltenden Fassung (EStG) darstelle. Die ihm zustehenden 
Prozesszinsen seien nicht Teil von Einkünften aus Gewerbebetrieb, sondern stellten Einkünfte aus Kapitalvermögen 
nach § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG dar.


5 Das FA wies den Einspruch mit Einspruchsentscheidung vom 10.10.2016 als unbegründet zurück, soweit der Kläger 
hiervon betroffen ist. Die Schadensersatzleistungen, die der Kläger erhalten habe, seien Teil seiner laufenden 
Einkünfte aus der Beteiligung an der A-KG.


6 Mit der hiergegen erhobenen Klage berief sich der Kläger auf das Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 06.09.2016 - 
IX R 44/14 (BFHE 255, 148, BStBl II 2018, 323) und machte geltend, dass der erhaltene Schadensersatz nebst Zinsen 
schon nicht einkommensteuerbar sei. Das FG gab der Klage mit Urteil vom 05.06.2018 - 5 K 5280/16 statt. Es sei zwar 
ein Mitunternehmeranteil veräußert, aber das an den Kläger gezahlte Entgelt sei nicht hierfür gezahlt worden. Denn 
seine Beteiligung an der A-KG sei zum Stichtag objektiv wertlos gewesen. Die Leistung sei vielmehr auf Grundlage 
einer Schädigung gezahlt worden, die noch vor Begründung der Mitunternehmerstellung erfolgt sei. Ursächlich für 
den zivilgerichtlich anerkannten Schadensersatz seien unzutreffende Angaben in dem Beteiligungsprospekt gewesen. 
Diese Falschinformationen hätten den Kläger veranlasst, die Mitunternehmerstellung an der A-KG zu erwerben. Der 
gezahlte Zins als Nebenleistung teile das Schicksal der Hauptleistung. Die Schadensersatzleistung sei jedoch nicht 
steuerbar, da sie unter keine der Einkunftsarten des EStG falle.


7 Mit seiner Revision rügt das FA die Verletzung von § 2 Abs. 1, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 Halbsatz 2 EStG. Die 
durch den Kläger erlangte Schadensersatzleistung sei betrieblich veranlasst und als Sonderbetriebsgewinn zu 
erfassen. Es sei zu berücksichtigen, dass der Kläger den Wertverlust seiner Beteiligung in der Vergangenheit 
steuerrechtlich habe geltend machen können. Dieser Vorteil werde nach der zivilgerichtlichen Rechtsprechung bei der 
Berechnung der Schadenshöhe deshalb nicht angerechnet, weil die Schadensersatzzahlung als steuerbar behandelt 
werde. Es sei nicht sachgerecht, einen Wertverlust steuerrechtlich zu berücksichtigen, dessen Entschädigung dann 
aber der Besteuerung vorzuenthalten.


8 Das FA beantragt sinngemäß,
das Urteil des FG vom 05.06.2018 - 5 K 5280/16 aufzuheben und die Klage abzuweisen.


9 Der Kläger beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


10
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Er verteidigt das angefochtene Urteil. Ursächlich für den Schadensersatzanspruch seien die falschen Informationen 
im Vorfeld des Beteiligungserwerbs gewesen. Der Anspruch auf Schadensersatz wegen eines im Privatvermögen 
erlittenen Vermögensnachteils entstehe weder innerhalb des Gesamthandsvermögens noch im Bereich des 
Sonderbetriebsvermögens.


Entscheidungsgründe


II.


11 Die Revision des FA ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angegriffenen FG-Urteils und zur Zurückverweisung 
der Sache an das FG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der 
Finanzgerichtsordnung --FGO--).


12 Gegenstand des Verfahrens ist die Feststellung eines Sonderbetriebsgewinns des Klägers bei der A-KG (dazu unter 
1.). Das FG hat zwar zutreffend die Zulässigkeit der Klage bejaht und die Vornahme von Beiladungen unterlassen 
(dazu unter 2.). Es ist aber rechtsfehlerhaft davon ausgegangen, dass der dem Kläger gewährte Schadensersatz 
einschließlich der Zinsen außerhalb des einkommensteuerbaren Bereichs liege, und hat der Klage auf dieser 
Grundlage zu Unrecht stattgegeben. Dabei reichen die bisherigen Feststellungen des FG nicht aus, um zu beurteilen, 
ob und ggf. in welcher Höhe dem Kläger im Streitjahr ein Sonderbetriebsgewinn aus der Schadensersatzleistung 
entstanden ist (dazu unter 3.).


13 1. Gegenstand des Revisionsverfahrens ist die Feststellung eines Sonderbetriebsgewinns des Klägers.


14 Nach ständiger Rechtsprechung des BFH kann ein Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung von 
Besteuerungsgrundlagen nach §§ 179, 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a der Abgabenordnung (AO) eine Vielzahl 
selbständiger und damit auch selbständig anfechtbarer Feststellungen enthalten, die eigenständig in Bestandskraft 
erwachsen. Solche selbständigen Feststellungen sind auch die Feststellung eines Sonderbetriebsgewinns 
--verstanden als Saldo von Sonderbetriebseinnahmen und -ausgaben-- bzw. einer Sondervergütung i.S. von § 15 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 Halbsatz 2 EStG (vgl. BFH-Urteile vom 20.08.2015 - IV R 12/12, Rz 8 f.; vom 30.11.2017 - 
IV R 33/14, Rz 22; vom 01.03.2018 - IV R 38/15, BFHE 260, 543, BStBl II 2018, 587, Rz 24; vom 23.01.2020 - 
IV R 48/16, Rz 17).


15 Vorliegend wendet sich der Kläger ausschließlich gegen die Feststellung des für ihn bei der A-KG festgestellten 
Sonderbetriebsgewinns in Höhe von … €. Auch wenn der angefochtene Feststellungsbescheid insoweit gesondert 
Sonderbetriebseinnahmen und -ausgaben ausweist, ist als selbständige Feststellung allein der sich daraus als Saldo 
ergebende Sonderbetriebsgewinn zu verstehen.


16 2. Zu Recht hat das FG die Zulässigkeit der Klage bejaht und keine Beiladungen vorgenommen.


17 a) Die Klagebefugnis des Klägers folgt aus § 48 Abs. 1 Nr. 5 FGO. Bei einem Streit um die Rechtmäßigkeit der 
Feststellung eines Sonderbetriebsgewinns ist jedenfalls derjenige klagebefugt, für den dieser festgestellt worden ist. 
Denn gegen einen Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Einkünften kann nach § 48 Abs. 1 
Nr. 5 FGO jeder Beteiligte im eigenen Namen wegen einer Frage klagen, die ihn persönlich angeht (ständige 
Rechtsprechung, z.B. BFH-Urteil vom 19.12.2019 - IV R 53/16, BFHE 267, 299, BStBl II 2020, 534, Rz 29).
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18 b) Zutreffend hat das FG die Vornahme von Beiladungen unterlassen. Nach § 60 Abs. 3 FGO sind Dritte notwendig 
beizuladen, die i.S. von § 48 FGO klagebefugt sind (BFH-Urteil vom 30.08.2012 - IV R 44/10, Rz 19). Solche sind im 
Streitfall jedoch nicht vorhanden.


19 aa) Die A-KG war wegen ihrer bereits vor Klageerhebung eingetretenen Vollbeendigung nicht mehr beizuladen (vgl. 
BFH-Urteil vom 30.03.2017 - IV R 3/15, Rz 27 f.).


20 bb) Auch weitere ehemalige Gesellschafter der A-KG waren nicht notwendig zu dem Klageverfahren beizuladen. 
Denn vorliegend steht nur der Sonderbetriebsgewinn des Klägers bei der A-KG im Streit. Davon sind die anderen 
ehemaligen Gesellschafter der A-KG unter keinem denkbaren Gesichtspunkt betroffen und haben deshalb keine 
eigene Klagebefugnis gemäß § 48 Abs. 1 Nrn. 2 bis 5 i.V.m. § 40 Abs. 2 FGO (vgl. BFH-Urteil vom 21.12.2017 - 
IV R 44/14, Rz 20).


21 3. Das Urteil des FG ist aufzuheben, weil es nach den bisher getroffenen Feststellungen nicht ausgeschlossen ist, 
dass ein Sonderbetriebsgewinn des Klägers bis zur Höhe des mit dem angefochtenen Bescheid festgestellten Betrags 
entstanden ist.


22 Schadensersatzleistungen, die ein Mitunternehmer aus Prospekthaftung erhält, sind durch seine 
Mitunternehmerstellung und damit betrieblich veranlasst (a). Sie können zu einem laufenden Sonderbetriebsgewinn 
führen, sofern nicht das wirtschaftliche Eigentum an dem Mitunternehmeranteil Zug um Zug gegen die 
Schadensersatzleistung zu übertragen ist (b). Verzugs- und Rechtshängigkeitszinsen teilen das Schicksal der 
Schadensersatzleistung (c). Die Feststellungen des FG reichen nicht aus, um zu beurteilen, ob und ggf. in welcher 
Höhe dem Kläger im Streitjahr ein Sonderbetriebsgewinn aus der Schadensersatzleistung entstanden ist (d).


23 a) Schadensersatzleistungen, die ein Mitunternehmer aus Prospekthaftung erhält, sind durch seine 
Mitunternehmerstellung und damit betrieblich veranlasst.


24 aa) Zu den gewerblichen Einkünften des Gesellschafters (Mitunternehmers) einer gewerblich tätigen 
Personengesellschaft i.S. des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG (Mitunternehmerschaft) gehören alle Einnahmen und 
Ausgaben, die ihre Veranlassung in der Beteiligung des Steuerpflichtigen an der Personengesellschaft haben. Sie 
sind bei ihm als Sonderbetriebseinnahmen oder Sonderbetriebsausgaben zu erfassen (z.B. BFH-Urteil vom 
07.11.2018 - IV R 20/16, BFHE 262, 435, BStBl II 2019, 224, Rz 46, m.w.N.).


25 Erhält ein Mitunternehmer eine Leistung zum Ersatz eines Schadens, ist die erhaltene Leistung als 
Sonderbetriebseinnahme zu behandeln, wenn das schadenstiftende Ereignis mit der Stellung als Mitunternehmer 
zusammenhängt. Für Sonderbetriebseinnahmen gelten insoweit die gleichen Grundsätze wie für Betriebseinnahmen 
(vgl. zur Abgrenzung zwischen betrieblicher und außerbetrieblicher Veranlassung von Schadensersatz BFH-Urteil 
vom 18.06.1998 - IV R 61/97, BFHE 186, 363, BStBl II 1998, 621, unter 1.). Danach sind auch 
Schadensersatzleistungen, die ein Mitunternehmer auf Grundlage einer Prospekthaftung erhält, durch seine 
Beteiligung an der Mitunternehmerschaft veranlasst.


26 (1) Zivilrechtlich dient die Prospekthaftung dem Ausgleich eines Schadens, der durch unzureichende Informationen 
über eine eingegangene Beteiligung verursacht wurde.


Seite 4 von 9







27 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) zur bürgerlich-rechtlichen Prospekthaftung muss ein 
Prospekt über ein Beteiligungsangebot den Anleger über alle Umstände, die für seine Entschließung von 
wesentlicher Bedeutung sind oder sein können, sachlich richtig und vollständig unterrichten. Eine Haftung für den 
Inhalt des Prospekts kommt für die Gründer, Initiatoren und Gestalter der Beteiligungsgesellschaft sowie für 
diejenigen Personen in Betracht, die hinter der Gesellschaft stehen und auf deren Geschäftsgebaren oder die 
Gestaltung des konkreten Modells Einfluss ausüben und deshalb Mitverantwortung tragen (z.B. BGH-Urteil vom 
06.03.2008 - III ZR 89/06 in dem Prospekthaftungsverfahren betreffend die C-GmbH; grundlegend zur 
Prospekthaftung bei Publikums-KG BGH-Urteil vom 06.10.1980 - II ZR 60/80, BGHZ 79, 337; s.a. Palandt/Grüneberg, 
Bürgerliches Gesetzbuch, 80. Aufl., § 311 Rz 67 ff.).


28 Rechtsfolge einer Prospekthaftung ist der Ersatz des Schadens, den der Geschädigte erlitten hat, weil er den 
unzureichenden Angaben in dem Prospekt vertraut hat und deshalb eine Wertminderung seiner Beteiligung nicht 
erkennen oder vorhersehen konnte. Der Kapitalanleger ist danach so zu stellen, wie er stehen würde, wenn der 
Haftende seiner Aufklärungspflicht nachgekommen wäre. Wenn der Geschädigte dann der Beteiligungsgesellschaft 
nicht beigetreten wäre, besteht der zu ersetzende Schaden in dem --vollen oder teilweisen-- Verlust der geleisteten 
Einlagen und eines etwaigen Agios (s. BGH-Urteil in BGHZ 79, 337, unter I.6. [Rz 31]). Der Schadensersatzanspruch ist 
regelmäßig auf eine Rückzahlung des aufgewandten Betrags und den Ersatz etwaiger Folgeschäden gerichtet. Dies 
erfolgt Zug um Zug gegen die Übertragung der Anlage, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass eine Beteiligung 
noch werthaltig ist und damit bestehende Vorteile bei dem Geschädigten abgeschöpft werden (BGH-Urteil vom 
26.09.1991 - VII ZR 376/89, BGHZ 115, 213, unter II.3.b aa, II.4.b aa [Rz 40, 57]). Der Vorteilsausgleich des 
Schadensersatzrechts verlangt zudem die Anrechnung von Ausschüttungen und Zinsvorteilen, die der Geschädigte 
aus der Anlage erzielt hat (BGH-Urteil vom 06.02.2006 - II ZR 329/04, Neue Juristische Wochenschrift --NJW-- 2006, 
2042, unter II.3.b [Rz 18]).


29 Auch die steuerrechtlichen Verhältnisse des Geschädigten können nach der Rechtsprechung des BGH die Bemessung 
seines Schadensersatzanspruchs beeinflussen. So können erlittene steuerrechtliche Nachteile seinen Anspruch 
erhöhen, aus der Anlage erzielte steuerrechtliche Vorteile können auf seinen Schadensersatzanspruch anzurechnen 
sein (z.B. BGH-Urteil in NJW 2006, 2042, unter II.3.a und II.3.c [Rz 17, 19]; zur Anrechnung lediglich außergewöhnlich 
hoher Steuervorteile BGH-Urteile vom 15.07.2010 - III ZR 336/08, BGHZ 186, 205, und vom 28.01.2014 - 
XI ZR 495/12, BGHZ 200, 110).


30 Eine Anrechnung ersparter Steuern auf die Schadensersatzleistung unterbleibt jedoch nach der Rechtsprechung des 
BGH dann, wenn die Schadensersatzleistung ihrerseits zu einer Besteuerung führt, die dem Geschädigten die 
erzielten Steuervorteile wieder nimmt (BGH-Urteile in BGHZ 186, 205, Rz 36; vom 23.09.2014 - XI ZR 215/13, Rz 26). 
Der BGH nimmt bei der Bemessung des Umfangs des Schadensersatzanspruchs aus bürgerlich-rechtlicher 
Prospekthaftung eine Einkommensteuerbarkeit der dem Geschädigten gewährten Leistungen nach § 15 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 oder § 16 EStG an. Der Geschädigte muss sich deshalb eine in der Vergangenheit durch Nutzung von 
Verlustzuweisungen aus der Beteiligung geminderte Steuerlast auch nicht als Vorteilsausgleich auf den 
Schadensersatzanspruch anrechnen lassen (BGH-Urteile in BGHZ 186, 205, Rz 55, und in BGHZ 200, 110, Rz 14 ff.).


31 (2) Die danach von einem Mitunternehmer erlangte Schadensersatzleistung ist aus einkommensteuerrechtlicher Sicht 
durch dessen Beteiligung veranlasst. Schadenstiftende Ursache ist der unzureichende Prospekt, weil der 
Mitunternehmer unzureichend über seine eingegangene Beteiligung informiert wurde und deshalb der Gesellschaft 
beigetreten ist. Sinkt der Wert der Beteiligung des Mitunternehmers, gewährt der Anspruch aus Prospekthaftung 
einen Ausgleich für die geleisteten Einlagen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Mitunternehmers. 
Zwischen der schadenstiftenden Ursache und der mitunternehmerischen Beteiligung besteht deshalb ein sachlicher 
und wirtschaftlicher Zusammenhang und der Anspruch aus der Prospekthaftung wirkt sich auf die Einkünfte des 
Mitunternehmers aus (so im Ergebnis auch Weber-Grellet, Der Betrieb 2007, 2740, 2741; Podewils, Deutsches 
Steuerrecht --DStR-- 2009, 752, 754; Knebel/Schmidt, Betriebs-Berater 2010, 1316, 1317 f.; Brendle-Weith, 
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Zeitschrift zum Immobilien-Steuerrecht 2011, 106, 107; Jooß, DStR 2014, 6, 8 f.; Martini, DStR 2014, 2160, 2162; 
Schmidt/Wacker, EStG, 40. Aufl., § 16 Rz 145).


32 Dem steht nicht entgegen, dass das schadenstiftende Ereignis vor dem Erwerb der Beteiligung eingetreten ist. Denn 
einkommensteuerrechtlich stehen auch Vorbereitungshandlungen für die Aufnahme einer betrieblichen Tätigkeit in 
einem ausreichend engen Zusammenhang mit der betrieblichen Einkunftserzielung. Deshalb sind etwa Ausgaben 
gewinnmindernd zu berücksichtigen, die vor der Aufnahme der werbenden betrieblichen Tätigkeit entstanden und 
auf die Erzielung von betrieblichen Einkünften gerichtet sind (ständige Rechtsprechung, vgl. z.B. BFH-Urteil vom 
07.02.2018 - X R 10/16, BFHE 260, 490, BStBl II 2018, 630, Rz 49 f.).


33 bb) Die Grundsätze des BFH-Urteils in BFHE 255, 148, BStBl II 2018, 323 sind entgegen der Auffassung des Klägers 
und des FG auf Schadensersatz aus Prospekthaftung für die Beteiligung an einer Mitunternehmerschaft nicht 
anwendbar.


34 Das Urteil betrifft die Beteiligung an einer grundbesitzenden und rein vermögensverwaltend tätigen 
Personengesellschaft. Diese unterscheidet sich grundlegend von einer Mitunternehmerschaft, weil dem 
Gesellschafter dort nur Anteile an den Einkünften aus der Vermögensverwaltung und bestimmten steuerbaren 
privaten Veräußerungsgeschäften der Personengesellschaft zuzurechnen sind. Anders als bei mitunternehmerischen 
Beteiligungen werden Vermögenszuwächse und -minderungen bei Gesellschaftern vermögensverwaltender 
Personengesellschaften nicht umfassend ertragsteuerrechtlich erfasst.


35 b) Ob die dem Kläger im Streitjahr zugeflossenen Schadensersatzleistungen aus Prospekthaftung zu einem laufenden 
Sonderbetriebsgewinn des Klägers geführt haben, hängt davon ab, ob der zur Leistung von Schadensersatz 
Verpflichtete durch das zivilgerichtliche Urteil zur Leistung Zug um Zug gegen Übertragung der 
Kommanditbeteiligung selbst verpflichtet wurde oder Zug um Zug gegen Abtretung von Ansprüchen, die nicht dem 
Erwerb der Beteiligung entsprechen.


36 aa) Enthält das zivilgerichtliche Urteil eine Verurteilung zur Leistung von Schadensersatz Zug um Zug gegen 
Übertragung der Kommanditbeteiligung selbst, kann dies im Streitjahr nur zu einem (im 
Gewinnfeststellungsbescheid nicht festgestellten) Veräußerungsgewinn des Klägers nach § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
EStG führen, nicht aber zu einem laufenden Sonderbetriebsgewinn.


37 Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehört nach § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG der Gewinn aus der Veräußerung 
des gesamten Anteils eines Gesellschafters, der als Mitunternehmer i.S. des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG anzusehen 
ist. Veräußerung ist die entgeltliche Übertragung des gesamten Mitunternehmeranteils. Die Übertragung des 
Mitunternehmeranteils Zug um Zug gegen Erhalt von Schadensersatzleistungen erfüllt diese Voraussetzungen. 
Welcher Rechtsgrund der Übertragung zugrunde liegt, ist ohne Bedeutung. Maßgebend ist allein, dass die 
Übertragung nicht unentgeltlich erfolgen soll und der Übertragende im wirtschaftlichen Zusammenhang mit der 
Übertragung vom Übertragungsempfänger oder einem Dritten Leistungen erhält. Demgegenüber setzt eine 
unentgeltliche Übertragung voraus, dass der Übertragende beabsichtigt, den Empfänger unentgeltlich zu bereichern 
(BFH-Urteil vom 26.06.2002 - IV R 3/01, BFHE 199, 482, BStBl II 2003, 112, unter 4.a).


38 Erhält der Mitunternehmer eine Schadensersatzleistung aus Prospekthaftung Zug um Zug gegen Übertragung der 
Beteiligung an der Personengesellschaft, stehen der Anspruch des Mitunternehmers auf Schadensersatzleistung und 
der Anspruch des Schadensersatzverpflichteten auf Übertragung der Gesellschaftsanteile wirtschaftlich in einem 
vergleichbar engen Zusammenhang wie im Fall einer Veräußerung der Anteile durch den Mitunternehmer an den 
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Schadensersatzverpflichteten. Deshalb ist der Vorgang ebenso zu behandeln wie die Veräußerung eines 
Mitunternehmeranteils. Eine Absicht des Übertragenden, den Übertragungsempfänger zu bereichern, kann 
ausgeschlossen werden. Dem Übertragenden geht es um den Erhalt der Schadensersatzleistung, der durch das 
zivilgerichtliche Urteil notwendig mit der Übertragung der Beteiligung auf den Schadensersatzverpflichteten 
verbunden ist. Grundlage der Verpflichtung zur Übertragung des Anteils ist das zivilrechtliche Schadensersatzrecht, 
das die Anrechnung gezogener Vorteile beinhaltet (Vorteilsausgleich, dazu oben unter II.3.a aa (1)), kein Wille zur 
Vornahme einer unentgeltlichen Zuwendung.


39 bb) Erhält der Mitunternehmer die Schadensersatzleistung aus Prospekthaftung Zug um Zug gegen die Abtretung 
von Ansprüchen, die nicht der Übertragung der Beteiligung selbst entsprechen, kann dadurch ein laufender 
Sonderbetriebsgewinn entstehen. Auch in diesem Fall liegt ein Veräußerungsgeschäft vor, denn die Übertragung 
(Abtretung) soll nicht unentgeltlich erfolgen und der Übertragende erhält mit der Übertragung vom 
Übertragungsempfänger Leistungen. Aus diesem Vorgang entsteht allerdings ein laufender Sonderbetriebsgewinn 
nach § 15 EStG und kein Veräußerungsgewinn nach § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG, da Gegenstand der Übertragung 
kein Mitunternehmeranteil ist.


40 Ermittelt die Personengesellschaft --wie die A-KG-- ihren Gewinn nach § 4 Abs. 1, § 5 EStG, entsteht der Gewinn 
(erst) mit der wirksamen Abtretung der Ansprüche. Auf den Zeitpunkt des Zuflusses der Schadensersatzzahlung 
kommt es nicht an.


41 cc) Unerheblich ist im Streitfall, ob die Gewinnrealisierung noch während der fortlaufenden werbenden Tätigkeit der 
A-KG erfolgte oder erst nach Beginn der Betriebsaufgabe. Bestand die Verpflichtung zur Schadensersatzzahlung Zug 
um Zug gegen Übertragung der Kommanditbeteiligung selbst, wäre der daraus entstehende Gewinn auch im Fall 
einer Betriebsaufgabe nicht als ein laufender Sonderbetriebsgewinn festzustellen. Bestand die Verpflichtung zur 
Schadensersatzzahlung hingegen Zug um Zug gegen die Abtretung von Ansprüchen, die nicht der Übertragung der 
Beteiligung selbst entsprechen, wäre der daraus entstehende Gewinn auch im Fall einer Betriebsaufgabe als ein 
laufender Sonderbetriebsgewinn festzustellen, denn er stünde nicht im wirtschaftlichen Zusammenhang mit der 
Betriebsaufgabe, sondern fiele lediglich zufällig zeitlich mit ihr zusammen.


42 c) Zinsen im Zusammenhang mit einem Schadensersatzanspruch aus Prospekthaftung sind der betrieblichen 
Einkunftserzielung zuzuordnen, wenn der Schadensersatzanspruch betrieblich veranlasst ist. Sie sind Bestandteil 
derjenigen betrieblichen Einkünfte, die aus dem Schadensersatz selbst erzielt werden.


43 aa) Zinsen wegen Verzugs oder für die Dauer der Rechtshängigkeit einer Zivilklage nach §§ 286, 291 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) stellen einen Ausgleich dafür dar, dass dem säumigen Schuldner Kapital auf Zeit 
überlassen wird, bzw. bei dem Rechtshängigkeitszins auch dafür, dass der Schuldner den Gläubiger zur 
Klageerhebung zwingt und ihn damit einem Prozessrisiko aussetzt (vgl. BGH-Beschluss vom 28.05.2008 - 
XII ZB 34/05, unter III.3.). Ertragsteuerrechtlich gehören diese Zinsen nach § 20 Abs. 8 EStG vorrangig zu der 
Einkunftsart, zu der die verzinsliche Forderung gehört (vgl. BFH-Urteil vom 24.05.2011 - VIII R 3/09, BFHE 235, 197, 
BStBl II 2012, 254, Rz 13). Ist die Hauptforderung Bestandteil eines Betriebsvermögens, ist deshalb auch der 
Zinsanspruch aus dieser Forderung Bestandteil des Betriebsvermögens.


44 bb) Verzugs- und Rechtshängigkeitszinsen, die der Geschädigte im Zusammenhang mit dem Schadensersatzanspruch 
aus Prospekthaftung erhält, sind nach Auffassung des Senats dem Gewinn aus der Veräußerung des 
Mitunternehmeranteils zuzuordnen, wenn ein solcher erzielt wird (s. vorstehend unter II.3.b aa). Führt der 
Schadensersatz zu einem laufenden Sonderbetriebsgewinn des Mitunternehmers, gehören auch die Zinsen zu den 
Sonderbetriebseinnahmen.
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45 d) Die bisher getroffenen Feststellungen lassen keine abschließende Beurteilung der Frage zu, ob dem Kläger im 
Streitjahr ein Sonderbetriebsgewinn aus der Schadensersatzleistung einschließlich der Zinsen entstanden ist.


46 Die angefochtene Feststellung eines laufenden Sonderbetriebsgewinns im Streitjahr (2010) kann nach den 
vorstehenden Erwägungen nur dann rechtmäßig sein, wenn der Kläger nach dem zivilgerichtlichen Urteil die 
Schadensersatzleistung aus Prospekthaftung Zug um Zug gegen Abtretung von Ansprüchen erhalten sollte, die nicht 
der Übertragung der Beteiligung selbst entsprechen, und wenn der Kläger diese Leistung im Streitjahr erbracht hat. 
Die bisherigen Feststellungen des FG reichen jedoch nicht aus, um zu entscheiden, ob Gegenstand des 
zivilgerichtlichen Urteils die Verpflichtung zur Zahlung von Schadensersatz Zug um Zug gegen Übertragung der 
Kommanditbeteiligung selbst war oder zur Zahlung Zug um Zug gegen die Abtretung von Ansprüchen, die nicht der 
Übertragung der Beteiligung selbst entsprechen, und ob der Kläger die entsprechende Leistung im Streitjahr bereits 
tatsächlich erbracht hat.


47 Nach der Rechtsprechung des Senats erfordert die Veräußerung des Mitunternehmeranteils jedenfalls eine 
Verpflichtung zur Übertragung von Mitunternehmerrisiko und Mitunternehmerinitiative auf den Erwerber (vgl. BFH-
Urteil vom 22.06.2017 - IV R 42/13, BFHE 259, 258, Rz 34). Das FG hat indes im Tatbestand seines Urteils bisher nur 
festgestellt, dass nach dem zivilgerichtlichen Urteil der Kläger "sämtliche Ansprüche aus seiner Beteiligung" an die 
C-GmbH abzutreten hat. Es hat indes nicht festgestellt, ob es sich bei diesen "Ansprüchen aus der Beteiligung" 
lediglich um ohne Weiteres übertragbare Ansprüche auf Gewinnbeteiligung oder auf einen Liquidationserlös handelt, 
oder ob die Abtretung auch die Verwaltungsrechte aus der Inhaberschaft des Kommanditanteils selbst umfasst. Für 
den Kommanditisten bestehen diese insbesondere aus seinem Informations- und Kontrollrecht nach § 166 des 
Handelsgesetzbuchs (HGB) und seinem Widerspruchsrecht nach § 164 HGB. Fehlt es an der Einräumung jeglicher 
Verwaltungsrechte an den Erwerber, so ist keine Übertragung von Mitunternehmerinitiative erkennbar.


48 An den erforderlichen tatsächlichen Feststellungen nach § 118 Abs. 2 FGO fehlt es auch für die in den 
Entscheidungsgründen des FG-Urteils geäußerte Annahme, der Kläger habe seinen Kommanditanteil bereits 
vollständig auf die C-GmbH übertragen, die Veräußerung sei mithin bereits erfolgt. Denn für eine wirksame 
Abtretung des Kommanditanteils nach §§ 413, 389 ff. BGB bedarf es der Zustimmung der anderen Gesellschafter 
bzw. der durch den Gesellschaftsvertrag für einen solchen Vorgang bestimmten Personen, sofern die Übertragung 
nicht bereits im Gesellschaftsvertrag zugelassen ist (vgl. BGH-Urteil vom 08.07.1957 - II ZR 54/56, BGHZ 25, 115, 
unter IV.2.a; BFH-Urteil vom 22.06.2017 - IV R 42/13, Rz 39; auch Baumbach/Hopt/Roth, HGB, 40. Aufl., § 161 Rz 8, 
§ 105 Rz 70; MüKoHGB/Schmidt, 4. Aufl., § 105 Rz 214 ff., und MüKoHGB/Grunewald, a.a.O., § 161 Rz 43). Allein 
aufgrund der vom FG festgestellten Erklärung, in der der Kläger die Abtretung seiner Beteiligung mitgeteilt haben 
soll, lässt sich deshalb noch nicht auf eine wirksame Übertragung des Mitunternehmeranteils des Klägers schließen. 
Es fehlt insoweit insbesondere an Feststellungen zu der Frage, welche Anforderungen der Gesellschaftsvertrag der 
A-KG an eine wirksame Abtretung der Beteiligung des Kommanditisten gestellt hat.


49 Mit der Zurückverweisung erhält das FG die Gelegenheit, die noch fehlenden Feststellungen nachzuholen. Das FG-
Urteil ist danach aufzuheben und die Sache mangels Spruchreife nach § 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 FGO zur 
anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das FG zurückzuverweisen.


50 4. Die Übertragung der Kostenentscheidung auf das FG beruht auf § 143 Abs. 2 FGO.


51 5. Die Entscheidung ergeht nach § 121 Satz 1 i.V.m. § 90 Abs. 2 FGO im Einverständnis der Beteiligten ohne 
mündliche Verhandlung. Sie erfolgt im allseitigen Einverständnis der mitwirkenden Richter aufgrund einer Beratung 
und Abstimmung im Rahmen einer Videokonferenz (zur Zulässigkeit einer Entscheidung aufgrund einer solchen 
Beratung s. BFH-Urteil vom 10.02.2021 - IV R 35/19, BFHE 272, 152).
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